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Abkiirzungen und Begriffe
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(Arbeitsgesetz)
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Verordnung Uber die Familienzulagen
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Gesamtarbeitsvertrag
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Geltungsbereich und Allgemeines 1

Die Post und die vertragschliessenden Gewerkschaften haben gestltzt auf
Artikel 38 BPG folgenden Gesamtarbeitsvertrag (GAV) abgeschlossen:

Geltungsbereich

Der Gesamtarbeitsvertrag Post (nachstehend: GAV) gilt fur die in einem
Arbeitsverhaltnis zur Unternehmung «Die Schweizerische Post» (nachste-
hend: Post) stehenden Mitarbeitenden.

Ausnahmen vom Geltungsbereich

Hoheres Kader
Zum hoéheren Kader gehoren Mitarbeitende mit hoher Fiihrungs- oder
Fachverantwortung.

Aushilfen
TAls Aushilfen gelten Mitarbeitende:

a.

b.

mit einem befristeten Einzelarbeitsvertrag (EAV) von langstens drei
Monaten Dauer;

mit einem durchschnittlichen Pensum von weniger als acht
Wochenstunden bzw. weniger als 20 %;

die ausschliesslich in der Frihzustellung von Tageszeitungen tatig sind;

. die fur nicht planbare Einsatze auf Grund eines individuellen Rahmen-

vertrages von der Post aufgeboten werden und den einzelnen Einsatz
ablehnen kénnen (Gelegenheitsarbeit).

. deren Beschaftigung (20 % und mehr) mehr als drei Monate dauert.

Im Falle der Befristung des Einzelarbeitsvertrages auf weniger als

18 Monate, ist eine zweimalige Verlangerung bis insgesamt 18 Monate
zulassig. Falls das befristete oder unbefristete Arbeitsverhaltnis nach

18 Monaten weitergefiihrt wird, so erfolgt die Uberfiihrung in ein
unbefristetes Arbeitsverhaltnis nach GAV Post.

2FQr die Aushilfen der Post gilt der GAV Aushilfen.
3Keine Aushilfen sind Mitarbeitende nach Absatz 1 Buchstabe b, deren
Arbeitsverhaltnis ununterbrochen langer als drei Jahre gedauert hat.

Weitere Personalgruppen

a.

Lernpersonal in einer Ausbildung nach BBG sowie Junior-Praktikantinnen
und Junior-Praktikanten;

b. Praktikantinnen und Praktikanten;

N

Heimarbeitende;

. Mitarbeitende im Ausland.
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Abweichende GAV-Bestimmungen
Fur einzelne dem GAV unterstellte Personalgruppen kénnen abweichende
Bestimmungen vereinbart werden.

Ubertragung von Betriebsteilen an Dritte/Vertrige mit
Personalverleihfirmen

Ubertragung von Betriebsteilen an Dritte

Bei der Ubertragung von Betriebsteilen an Dritte ist Artikel 333 OR analog
anzuwenden. Die arbeitsvertraglichen (normativen) Bestimmungen dieses
GAV gelten fir mindestens ein Jahr; zwingende gesetzliche Bestimmungen
gehen vor.

Vertrage mit Personalverleihfirmen

Beim Abschluss von Vertragen mit Personalverleihfirmen vereinbart die Post,
dass fir das Leihpersonal beziglich Lohn und Arbeitszeit die Bedingungen
nach GAV Aushilfen angewendet werden. Der Einsatz im Personalverleih ist
bis zu einer Dauer von sechs Monaten zulassig.

Gleichstellung und Persénlichkeitsschutz

Grundsatze

TMitarbeitende durfen auf Grund personlicher Merkmale wie Geschlecht,

Herkunft, Sprache, Gesundheitszustand usw. weder direkt noch indirekt

benachteiligt werden, namentlich nicht unter Berufung auf den Zivilstand,

auf die familidre Situation oder auf eine Schwangerschaft. Das Diskrimi-
nierungsverbot gilt insbesondere fur Stellenausschreibung, Anstellung,

Aufgabenzuteilung, Gestaltung von Arbeitsbedingungen, Entldhnung, Aus-

und Weiterbildung, Beférderung und Entlassung.

2Die GAV-Parteien verpflichten sich dazu, in ihren Bereichen:

— die Personlichkeit der Mitarbeitenden zu schitzen;

— die Gleichstellung zu verwirklichen; dies umfasst das Verbot von
Diskriminierungen und Foérderungsmassnahmen im Sinn der Schaffung
faktischer Chancengleichheit;

— Massnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung, sexueller
Belastigung und Mobbing zu treffen sowie nétigenfalls fur Abhilfe zu
sorgen;
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— Arbeitsbedingungen zu schaffen, die es den Mitarbeitenden erlauben,
ihre Verantwortung in der Familie und in der Gesellschaft wahrzu-
nehmen;

— eine angemessene Vertretung der Geschlechter, Sprachen und Kulturen
in den Gremien, Projekt- und Arbeitsteams anzustreben;

— geeignete Massnahmen fur die Umsetzung der Chancengleichheit zu
treffen, insbesondere fur Frauen, in allen Berufsgruppen und auf allen
Hierarchiestufen;

— anzustreben, dass die Halfte der Sitze der Mitwirkungsorgane und
-gremien durch Frauen besetzt werden; die GAV-Parteien kénnen fur
bestimmte Gremien Mindestvertretungen festlegen.

3Angemessene Massnahmen zur Verwirklichung der tatsachlichen

Gleichstellung stellen keine Diskriminierung dar.

Umsetzung
TMit der Umsetzung der Gleichstellung und des Persdnlichkeitsschutzes sind
befasst:
. die/der Gleichstellungsbeauftragte auf Konzernebene;
b. die Ansprechpersonen in den Organisationseinheiten;
c. die Paritatische Kommission Gleichstellung und Persdnlichkeitsschutz;
d. der Ausschuss als Fachkommission nach Artikel 13 Absatz 3 GIG

(Ziff. 3 Anhang 6).
2Die/Der von der Post bestimmte Gleichstellungsbeauftragte stellt insbeson-
dere die Verbindung zwischen den Ansprechpersonen der Bereiche und der
Paritatischen Kommission Gleichstellung und Personlichkeitsschutz sicher.
3Die von der Post bestimmten Ansprechpersonen in den Organisations-
einheiten unterstiitzen die Gleichstellungsbeauftragte/den Gleichstellungs-
beauftragten bei der Umsetzung der Gleichstellungsmassnahmen,
informieren und beraten die Mitarbeitenden in Fragen der Gleichstellung
und des Personlichkeitsschutzes.
4Die GAV-Parteien setzen zur Behandlung von Grundsatzfragen die
Paritatische Kommission Gleichstellung und Persdnlichkeitsschutz ein.

o8]
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Verhaltnis Gesamtarbeitsvertrag — Einzelarbeitsvertrag

'Die Post schliesst mit jeder/jedem Mitarbeitenden im Geltungsbereich

dieses GAV einen schriftlichen EAV auf der Grundlage dieses GAV ab.

2Der EAV regelt mindestens:

— den Beginn des Arbeitsverhaltnisses;

— bei befristetem Arbeitsverhaltnis die Dauer;

— den Beschaftigungsgrad;

— die Dauer einer allfalligen Probezeit;

— die Funktion und die Funktionsstufe;

- die angerechnete nutzbare Erfahrung beim Eintritt oder bei der Uber-
nahme einer anderen Funktion;

— den Bruttolohn unter Beriicksichtigung der Leistungsprognose
(Anfangslohn oder Lohn bei der Ubernahme einer anderen Funktion);

— den Arbeitsort.

2bisjm EAV kann ausnahmsweise auf Wunsch der/des Mitarbeitenden an Stelle

eines fixen Beschaftigungsgrads ein Beschaftigungsrahmen festgehalten

werden (z.B. 30 % bis 50 %), wobei die untere Grenze mindestens 20 %,

die obere Grenze hochstens 60 % betragen darf. In diesen Féllen erfolgt die

Entldhnung im Stundenlohn. Die Einzelheiten sind im Anhang 3 geregelt.

3Die/Der Mitarbeitende erhalt beim Abschluss des EAV ein Exemplar dieses

GAV.

4Jede Anderung dieses GAV bewirkt automatisch die Anpassung des EAV.

Die/Der Mitarbeitende wird von der Post so friihzeitig wie moglich Gber die

Anderungen informiert.

Arbeitsverhaltnis

Stellenausschreibungen

Die Post gibt offene Stellen in der Regel Uber eine besondere Publikation
und Uber das Intranet bekannt. Die Anwendungsbestimmungen Gber das
Arbeitsverhaltnis regeln die Ausnahmen. Offene Stellen sind geschlechts-
neutral auszuschreiben.

Probezeit

'Die Probezeit dauert maximal drei Monate. In begriindbaren Fallen kann sie
durch individuelle Vereinbarung einmal auf hochstens sechs Monate verlan-
gert werden. In besonderen Fallen kann auf eine Probezeit verzichtet werden.
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2Bej einer effektiven Verklirzung der Probezeit infolge Krankheit, Unfall oder
Erfullung einer nicht freiwillig tbernommenen gesetzlichen Pflicht erfolgt
eine entsprechende Verlangerung.

Befristete Arbeitsverhaltnisse

Das Arbeitsverhaltnis gilt als unbefristet, soweit der EAV keine Befristung
vorsieht. Befristete Arbeitsverhaltnisse dirfen langstens fur eine Dauer

von 18 Monaten abgeschlossen werden. Dauern sie langer, so gelten sie als
unbefristet.

2Befristete EAV durfen hochstens zweimal als solche verldngert werden,
wobei die Gesamtdauer von 18 Monaten nicht Uberschritten werden darf.
Dieser Ausschluss von Kettenvertragen gilt auch, wenn der Unterbruch
zwischen dem Ende des vorangehenden und dem Beginn des nachsten
Arbeitsverhaltnisses weniger als drei Monate betragt. In begrindbaren
Einzelfallen kann im Einvernehmen mit den vertragschliessenden
Gewerkschaften von dieser Regelung unter Beachtung der gesetzlichen
Vorschriften abgewichen werden.

3Ein befristeter EAV von weniger als sechs Monaten Dauer wird in der Regel
ohne Probezeit abgeschlossen.

Jobsharing

TLegen zwei Mitarbeitende fur eine Stelle eine Jobsharing-Lésung vor,
bewilligt die Post diese nach Mdglichkeit. Die Einzelheiten werden in einer
Vereinbarung zwischen den Mitarbeitenden und der Post festgehalten.
2Lehnt die Post den Vorschlag ab, so begriindet sie dies schriftlich.

Berechnung der Anstellungsdauer

1Sofern im Arbeitsverhaltnis kein Unterbruch von mehr als zwolf Monaten

vorliegt, werden bei der Berechnung der Anstellungsdauer (Treuepramie,

Ziff. 230; Kindigungsfristen, Ziff. 122 Anhang 4; Abgangsentschadigung,

Ziff. 4101 Anhang 4) mitgezahlt:

a. die in einem Arbeitsverhaltnis mit der Post oder einem Posthalter zurtick-
gelegte Zeit;

b. die in einem Arbeitsverhaltnis als Aushilfe bei der Post oder bei einem
Posthalter zurtickgelegte Zeit zu einem Funftel;

¢. die ganze in einem Ausbildungsverhaltnis zurlickgelegte Zeit (vom
Bundesamt fur Berufsbildung und Technologie anerkannter Lehrgang,
Post-interne Ausbildung);
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d. die ganze zurlickgelegte Zeit bei Rickkehr zur Post aus einem in eine
Tochtergesellschaft ausgelagerten Bereich (inklusive der friher bei der
Post angerechneten Anstellungsdauer);

e. die ganze Zeit in befristeten Arbeitsverhaltnissen.

2Unbezahlter Urlaub bis und mit 30 Tagen pro Kalenderjahr zahlt als

Anstellungsdauer.

3Im EAV kann die Anstellungsdauer bei einer Tochter- oder Beteiligungs-

gesellschaft der Post ganz oder teilweise angerechnet werden.

Rechte und Pflichten

Sorgfalts- und Treuepflicht

Die/Der Mitarbeitende hat die Arbeit sorgfaltig auszufiihren und die
berechtigten Interessen der Post in guten Treuen zu wahren.

2Die/Der Mitarbeitende hat die von der Post zur Verfligung gestellten
Arbeitsmittel sorgfaltig zu behandeln und anvertraute Gelder gewissenhaft
zu verwalten.

Verschwiegenheit

"Uber alle Vorgange, von denen die/der Mitarbeitende auf Grund der Arbeit
bei der Post Kenntnis hat und die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind, ist Stillschweigen zu bewahren.

2Im Ubrigen gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere
diejenigen zum Geschéfts-, Amts- und Postgeheimnis. Die nach Organisa-
tionsreglement der Post zustandigen Stellen erteilen die Erméachtigung zur
Aussage vor Gerichten und Behdérden.

3Die Pflicht zur Verschwiegenheit bleibt auch nach Auflésung des Arbeits-
verhaltnisses bestehen.

Annahme von Geschenken

Die/Der Mitarbeitende darf weder fir sich noch fir Andere Geschenke
oder sonstige Vorteile annehmen oder sich versprechen lassen, so weit dies
im Hinblick auf das Arbeitsverhaltnis oder die berufliche Stellung geschieht.
2Zuwendungen, die den Charakter von landes- oder branchenublichen
Trinkgeldern und Aufmerksamkeiten haben, sind als geringfugig erlaubt. Im
Zweifelsfall ist die Annahme mit der/dem Vorgesetzten abzusprechen.
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Nebenerwerb

Die/Der Mitarbeitende hat die Post Uber andere Erwerbstatigkeiten zu
informieren. Eine nebenerwerbliche Tatigkeit ist unzuldssig, sofern dadurch
die Treuepflicht verletzt wird. Die Hochstarbeitszeit nach ArG darf gesamt-
haft nicht Uberschritten werden.

2Bej Mandaten im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhaltnis wird die Ablie-
ferung der ganzen Einkinfte oder eines Teils davon individuell vereinbart.

Arbeitszeugnis/Arbeitsbestatigung

Die/Der Mitarbeitende kann jederzeit ein Arbeitszeugnis verlangen, das
Uber Art und Dauer des Arbeitsverhaltnisses sowie Uber die Leistungen und
das Verhalten Auskunft gibt. Die Post bekennt sich zu uncodierten Arbeits-
zeugnissen.

2Auf Wunsch hat die Post an Stelle des Zeugnisses eine Arbeitsbestatigung
auszustellen, die nur Angaben Uber Art und Dauer des Arbeitsverhaltnisses
enthalt.

Rechte an Erfindungen und anderen immateriellen Giitern
Fur die Rechte an Erfindungen und anderen immateriellen Gutern gelten die
gesetzlichen Bestimmungen.

Personlichkeitsschutz/Datenschutz

Die/Der Mitarbeitende hat Anspruch auf den Schutz ihrer/seiner Personlich-
keit nach Ziffer 140.

2Die/Der Mitarbeitende ist verpflichtet, der Post alle fur das Arbeitsverhaltnis
notwendigen personlichen Daten zur Verfigung zu stellen und allfallige
Anderungen bekannt zu geben. Die Post garantiert den Schutz der Personal-
daten. Die/Der Mitarbeitende oder eine bevollméachtigte Person hat das
Recht auf Einsicht in das Personaldossier und die sie/ihn betreffenden
Daten. Die Anwendungsbestimmungen Gber den Schutz von Personaldaten
regeln die Einzelheiten.

Treuepramie und Fringe Benefits

Treuepramie

1Bei Vollendung des zehnten Anstellungsjahrs und danach alle finf Jahre
gewabhrt die Post eine Treueprdmie in Form von Zeit oder Geld. Teilzeit-
beschaftigte erhalten die Treuepramie entsprechend dem Beschaftigungs-
grad; bei schwankender Beschaftigung wird auf den Durchschnitt der
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vorangegangenen funf Jahre abgestellt. Fur die Berechnung der Anstel-
lungsdauer gilt Ziffer 214.

2Die Werte der Treuepramie sind im Anhang 1 geregelt.

3Nach dem erstmaligen Bezug der Treuepramie wird diese anteilmassig aus-
gerichtet bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses infolge Invaliditat,
Altersricktritt oder Tod sowie bei Auflésung des Arbeitsverhaltnisses aus
wirtschaftlichen und/oder strukturellen Grinden.

Fringe Benefits
Die Mitarbeitenden erhalten nach Ablauf der Probezeit Fringe Benefits
(Verguinstigungen).

Arbeitsort

Ortschaft oder Kreis

'Eine Ortschaft mit mehreren Poststellen gilt in der Regel als ein einziger
Arbeitsort.

2|n grossen Stadten werden Kreise gebildet, die als ein einziger Arbeitsort
gelten; in diese Kreise koénnen auch angrenzende Ortschaften einbezogen
werden. Im EAV ist ein Basisort festzuhalten.

3Bei Einsatz innerhalb des gleichen Arbeitsorts oder Kreises werden keine
Wegzeiten angerechnet und keine Spesen ausgerichtet.

Geografisch definiertes Gebiet

TIm EAV kann an Stelle eines Arbeitsorts nach Ziffer 240 vereinbart werden,
dass die Arbeit innerhalb eines geografisch definierten Gebiets zu leisten
ist; gleichzeitig ist ein Basisort festzuhalten. Der Wechsel des Einsatzorts im
betreffenden Gebiet gehort zu den gewohnlichen Pflichten der/des
Mitarbeitenden.

2Die maximale Ausdehnung eines geografisch definierten Gebiets darf eine
einfache Wegstrecke zwischen Basis- und Einsatzort von 45 Minuten mit
offentlichen Verkehrsmitteln (ohne Nahverkehrsstrecken innerhalb des Orts)
bzw. 30 Minuten mit dem Motorfahrzeug nicht tUberschreiten.

3Die zusatzlichen Arbeitswegzeiten und Fahrkosten werden von der Post
pauschal abgegolten. Die Einzelheiten sind im Anhang 1 geregelt.

4lm Umkreis von 16 Kilometern, berechnet auf Grund des kurzesten einfa-
chen Wegs ab Basisort, wird keine Mahlzeitenentschadigung ausgerichtet.
Wo in Bezug auf Verkehrsverbindungen besonders ungunstige Verhaltnisse
bestehen, kdnnen individuell andere Losungen vereinbart werden.



242

243

244

245

25

250

Verhaltnis Post — Mitarbeitende 2

Voriibergehende Anderung der Aufgaben oder des Arbeitsorts
TAus betrieblichen Grinden oder zur Gewabhrleistung des geordneten Voll-
zugs der Aufgaben kann der/dem Mitarbeitenden vortibergehend eine
andere zumutbare Arbeit Ubertragen werden, die nicht zu den gewodhnli-
chen arbeitsvertraglichen Pflichten gehort. Dasselbe gilt fur die vortber-
gehende Zuteilung eines anderen Arbeitsorts.

2Die Reisezeit vom Arbeitsort bzw. Basisort zum vortibergehenden Arbeits-
ort gilt als Arbeitszeit.

3Die anfallenden Fahrkosten vom Arbeitsort bzw. Basisort zum voriber-
gehenden Arbeitsort sowie Kosten fir die Mahlzeiten werden vergutet,
wenn der zusatzliche einfache Arbeitsweg acht Kilometer tbersteigt.

Dauernde Anderung der Aufgaben oder des Arbeitsorts

Eine dauernde Anderung der Aufgaben oder des Arbeitsorts bedarf einer
Anderung des EAV. Solche Anderungen sind friihzeitig anzukiindigen.
Bei der Anderung des EAV ist auf die persdnlichen Verhéltnisse der/des
Mitarbeitenden so weit wie mdglich Ricksicht zu nehmen.

Dienstwohnung

Im EAV kann vereinbart werden, dass eine Dienstwohnung der Post zu
beziehen ist. Bei der Vereinbarung der Mietkosten im Mietvertrag sind die
mit dem Bezug der Dienstwohnung verbundenen Vor- und Nachteile zu
berlcksichtigen.

Umzugskosten

Die Post Ubernimmt die Umzugskosten, wenn der Wohnungswechsel infol-
ge Bezugs einer Dienstwohnung oder bei betrieblich begrindetem Wechsel
des Arbeitsorts notwendig ist. Die Post kann sich auch bei der Anstellung
oder beim Stellenwechsel an den Umzugskosten beteiligen.

2\Weitere Kostenlibernahmen im Zusammenhang mit dem Wechsel des
Wohnorts kénnen individuell vereinbart werden.

Arbeitsmittel und Auslagenersatz

Arbeitsmittel

Die Post stellt die zur Austbung der Aufgaben bendtigten Arbeitsmittel
grundsatzlich unentgeltlich zur Verfligung. Verpflichtet sich die/der
Mitarbeitende vertraglich, persénliche Gerate, Materialien oder Fahrzeuge
einzusetzen, so entschadigt die Post dies angemessen.

15
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Ersatz von berufsbedingten Auslagen

Die Post ersetzt der/dem Mitarbeitenden alle durch die Ausfihrung der
Arbeit notwendigerweise entstehenden Auslagen. Bei Arbeit an auswarti-
gen Arbeitsorten werden die damit verbundenen Mehrauslagen entschadigt.
2F(r Geschéftsreisen sind in der Regel die 6ffentlichen Verkehrsmittel zu
benutzen. Die Post bewilligt auf Antrag die Benltzung eines Privat- oder
Mietfahrzeugs, wenn dadurch Zeit und Kosten eingespart werden kénnen.
3Die Einzelheiten sind im Anhang 1 geregelt.

Postbekleidung

Postbekleidung wird den Mitarbeitenden kostenlos abgegeben, wenn diese
in der Offentlichkeit kenntlich zu machen sind oder im Interesse des
Erscheinungsbilds eine einheitliche Bekleidung tragen mussen. Die Post
kann auch in weiteren Fallen kostenlos Bekleidung abgeben.

Weiterbildung

Grundsatze

Die Post fordert die laufende Weiterbildung der Mitarbeitenden aktiv. Die

Weiterbildung dient der beruflichen und persénlichen Entwicklung der

Mitarbeitenden im Hinblick auf die aktuellen und kinftigen Anforderungen.

Sie

— st ein tragendes Element der internen Karriereentwicklung sowie der
Forderung der Chancengleichheit und der Mehrsprachigkeit;

— ist Teil der Unternehmenskultur;

— tragt dazu bei, die Arbeitsmarktfahigkeit der Mitarbeitenden aufzubauen
und zu erhalten.

2Die Mitarbeitenden sind berechtigt und verpflichtet, sich durch Weiter-

bildung den sich andernden beruflichen Verhaltnissen und Anforderungen

anzupassen.

3Die Verantwortung fur die Weiterbildung liegt gemeinsam bei der/dem

Vorgesetzten und der/dem Mitarbeitenden. Bei der Vereinbarung der

Weiterbildung bericksichtigen sie sowohl die Bedirfnisse der/des

Mitarbeitenden als auch den Bedarf der Post.

40bligatorisch erklarte Weiterbildungen wie Produkteschulung, Einfuhrung

neuer Produkte oder neuer Arbeitstechniken gelten als Arbeitszeit.

5Teilzeitmitarbeitende haben grundsatzlich die gleichen Méglichkeiten zur

Weiterbildung wie Vollzeitangestellte.
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Leistungen der Post

TAuf Gesuch der/des Mitarbeitenden gewahrt die Post fur Weiterbildung:
— die erforderliche, ganz oder teilweise bezahlte Zeit;

— die Ubernahme der ganzen Kosten oder eines Teils davon.

2Die Leistungen hangen von den Bedurfnissen der/des Mitarbeitenden,
vom Bedarf der Post sowie den zur Verfigung stehenden Ressourcen ab.
Die Einzelheiten werden in einer individuellen Vereinbarung festgehalten.
3Die Ablehnung von Gesuchen ist zu begriinden.

Riickzahlungsverpflichtung
TAufwendungen der Post fur Weiterbildungsmassnahmen kénnen einer
Ruckzahlungspflicht unterstellt werden bei:
a. Abbruch der Weiterbildung;
b. Beendigung des Arbeitsverhaltnisses infolge Kiindigung durch die
Mitarbeitende/den Mitarbeitenden wahrend der Weiterbildung
oder innert zwei bzw. drei Jahren nach Abschluss;
¢. Beendigung des Arbeitsverhaltnisses infolge Kiindigung der Post
auf Grund eines Verschuldens der/des Mitarbeitenden innert
zwei bzw. drei Jahren nach Abschluss der Weiterbildung.
2Eine Ruckzahlungspflicht ist individuell zu vereinbaren.
3Die durch die Post in Form von Zeit und Geld gewahrten Beitrdge an die
Weiterbildung sind bei Beendigung des Arbeitsverhéltnisses nach Abschluss
der Weiterbildung wie folgt riickzahlungspflichtig (pro rata temporis):
a. bis CHF 40000.—; fur die Dauer von zwei Jahren nach Abschluss;
b. Uber CHF 40000.—; fur die Dauer von drei Jahren nach Abschluss.
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Lohn

Entldhnung

Die in Geld bemessenen Leistungen der Post sind der Lohn und situative
Anteile wie Zulagen und Pramien.

2Der Lohn und die weiteren Beziige werden jeweils per 25. jeden Monats
bargeldlos ausbezahlt (der Lohn in 13 Raten, die 13. Rate im November;
bei Ein- und Austritt pro rata).

Gleichstellung

Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf gleichen Lohn fiir gleichwertige
Arbeit.

2Die Umsetzung der Lohnsystematik darf nicht zu Diskriminierungen fthren.
Insbesondere bei der Lohnfindung, bei der Personalbeurteilung und bei der
individuellen Leistungshonorierung ist darauf zu achten, dass bestimmte
Personalgruppen nicht benachteiligt werden.

Lohnsystematik

Der Lohn bemisst sich nach Funktion, Erfahrung und Leistung.

2Die fur die auszulbende Funktion nutzbare Erfahrung kann inner- und
ausserhalb der Post, im Erwerbs- oder im Privatleben erworben sein.
3Die allein oder im Team erbrachten Leistungen werden periodisch auf
Grund der Personalbeurteilung bewertet.

4Die generellen Lohnanpassungen werden grundsatzlich jahrlich per

1. Januar, die individuellen spatestens per 1. Juli vorgenommen.

Funktionenraster mit Funktionentabelle

1Grundlage fur die einheitliche Einreihung der Stellen und die Einstufung
der Funktionen bildet Anhang 2.

2Wird eine Aufgabe ausgelbt, die bei der Funktionenbewertung nicht oder
nicht ausreichend berlcksichtigt ist, hat die/der Mitarbeitende Anspruch
auf eine Pauschalzulage; die anspruchsberechtigten Funktionen/Personal-
gruppen sind im Anhang 1 abschliessend festgehalten.

Erfahrung
Die nutzbare Erfahrung wird, ausgehend von Erfahrung null, Gber einen
Zeitraum von zwolf Jahren bertcksichtigt.
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Lohnband und Leistung

1Zur Bericksichtigung der Leistung wird pro Funktionsstufe ein Lohnband

festgelegt. Dabei gelten folgende Grundsatze:

a. die Lohnbander haben vom Mittelwert aus eine Breite von minimal
+/—4 % und maximal +/-10 %;

b. je nach Moglichkeit, die Leistung zu erfassen oder zu beeinflussen, kann
fur einzelne Funktionen ein unterschiedlich breites Lohnband festgelegt
werden;

¢. in Ausnahmefallen kann bei bestimmten Funktionen auf das Lohnband
verzichtet werden, wenn die Leistung in einem anderen Lohnbestandteil
berlcksichtigt wird.

2Das Lohnband steigt bis zum Erreichen der maximalen Erfahrungsjahre;

danach bleibt es auf gleicher Hohe.

3Der Lohn darf sich nicht ausserhalb des Lohnbands befinden. Ausnahmen

von dieser Regelung sind mit den vertragsschliessenden Gewerkschaften zu

vereinbaren.

4Die Einzelheiten sind im Anhang 1 festgehalten.

Lohnfindung

Beim Eintritt oder bei einem Wechsel der Funktionsstufe wird der Lohn auf
Grund der fur die auszutibende Funktion nutzbaren Erfahrung sowie einer
gesamthaften Leistungsprognose vereinbart.

Leistungshonorierung

1Zur Honorierung der Leistung wird zwischen den Parteien jahrlich ein
bestimmter Prozentsatz vereinbart. Eine Lohnverminderung des Grundlohns
auf Grund der Leistung ist ausgeschlossen.

2Die Bereiche entscheiden autonom, ob der Leistungsanteil in den Lohn
eingebaut oder als Einmalzahlung entrichtet wird. Erfolgt der Einbau

in den Lohn, so ist Ziffer 305 anwendbar.

3Die Vorgesetzten haben fur die Bewertung der Leistung verschiedene
Kriterien zu bertcksichtigen, und zwar insbesondere die Zielerreichung,
das Leistungsverhalten und den Jahresgrundlohn.

4Im Falle von Streitigkeiten betreffend Leistungsanteil kann die/der
Mitarbeitende bei der ndchsthdheren Organisationseinheit ein Differenz-
bereinigungsgesprach verlangen. Das Ergebnis des Differenzbereinigungs-
gesprachs wird schriftlich festgehalten. Der Entscheid der nachsthdheren
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Organisationseinheit ist definitiv. Das Differenzbereinigungsgesprach muss
innerhalb einer Frist von 10 Tagen verlangt werden. Die Frist beginnt jahrlich
nach der Kenntnisnahme des Leistungsanteils durch die Mitarbeitenden.
Der Beginn der Frist (Datum) wird jahrlich rechtzeitig allen Mitarbeitenden
zur Kenntnis gebracht.

Lohnskala

Die Lohnskala im Anhang 1 enthalt:

a. die Betrage der Lohne pro Funktionsstufe ohne Beriicksichtigung von
Leistung und nutzbarer Erfahrung;

b. die Betrage der Lohne pro Funktionsstufe bei guter Leistung ohne
nutzbare Erfahrung;

c. die Betrage der Lohne pro Funktionsstufe bei guter Leistung und maxi-
maler nutzbarer Erfahrung;

d. die Betrage der Lohne pro Funktionsstufe bei hervorragender Leistung
und maximaler nutzbarer Erfahrung;

e. den Betrag fur den Mindestlohn, der nicht unterschritten werden darf,
Ziffer 74 vorbehalten.

Arbeitsmarkt

Fixe Arbeitsmarktzulage

Zum Ausgleich regionaler Lohnunterschiede richtet die Post eine versicherte,
fixe Arbeitsmarktzulage aus. Dabei kénnen auch hohe ortliche Infrastruk-
turkosten mitberiicksichtigt werden, zum Beispiel in Tourismusorten. Die fixe
Arbeitsmarktzulage wird allen Mitarbeitenden mit Arbeitsort an einem
anspruchsberechtigten Ort unabhangig von der Funktionsstufe monatlich
ausbezahlt.

2Die anspruchsberechtigten Orte und die Hohe der Zulage sind im Anhang 1
abschliessend aufgefihrt.

3FUr Mitarbeitende, mit denen die Post im EAV ein geografisch definiertes
Gebiet als Arbeitsort vereinbart hat, richtet sich die Arbeitsmarktzulage
nach dem Basisort.

Variable Arbeitsmarktzulage

1Zur Personalgewinnung oder zur Erhaltung von qualifizierten Mitarbeiten-
den kann die Post bei Bedarf eine unversicherte, variable Arbeitsmarktzulage
ausrichten. Diese wird unabhangig vom Anspruch auf die fixe Arbeitsmarkt-
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zulage, zeitlich befristet, fir ganze Personalgruppen (Berufe, Funktionen)
eines Bereichs und arbeitsortabhdngig (ausnahmsweise in der ganzen
Schweiz) gewahrt.

2Sie wird quartalsweise ausbezahlt.

3Der Hochstbetrag entspricht grundsatzlich der fixen Arbeitsmarktzulage
Stufe 3.

Personalbeurteilung

Zweck
Die Personalbeurteilung dient der Personalentwicklung.

Durchfiihrung

1Grundsatzlich werden alle Mitarbeitenden jahrlich beurteilt. Ausnahmen
werden mit den vertragschliessenden Gewerkschaften im Rahmen der
Mitwirkungsrechte (FaKo Bereich) geregelt. Die Beurteilung soll bis Ende des
Kalenderjahrs, spatestens aber bis Ende Mai des Folgejahrs vorliegen.

2Dje folgenden Ereignisse kdnnen zum Anlass fir eine Personalbeurteilung
genommen werden:

a. ordentlicher Beurteilungsrhythmus;

b. Leistungsveranderungen;

¢. Wunsch der/des Mitarbeitenden oder der Post.

3Die Vorgesetzten vereinbaren mit den Mitarbeitenden in der Regel jahrlich
die zu erreichenden individuellen Ziele sowie allfalligen Teamziele. Bei Nicht-
einigung werden diese durch die Vorgesetzten vorgegeben. Nach Ablauf
der vereinbarten Frist werden die Leistungen besprochen. Die Ergebnisse
des Gesprachs werden schriftlich in der Beurteilung festgehalten.

4Wird bei der Beurteilung des individuellen Arbeitsergebnisses keine Eini-
gung erreicht, so kann die/der Mitarbeitende innert 14 Tagen bei der nachst
hoheren Organisationseinheit ein Differenzbereinigungsgesprach verlangen.
Das Ergebnis wird schriftlich festgehalten.

SWird bei der Beurteilung von Teamzielen keine Einigung erreicht, so kann
innert 7 Tagen bei der nachst héheren Organisationseinheit ein Differenz-
bereinigungsgesprach verlangt werden, sofern die Mehrheit des Teams dies
wulnscht. Das Ergebnis wird schriftlich festgehalten.

21
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Beanstandung bei der Ombudsstelle

Die Post fuhrt eine Ombudsstelle fir die Beurteilung von Beanstandungen
betreffend Personalbeurteilung.

2FUhrt auch das individuelle Differenzbereinigungsgesprach zu keiner
Einigung, so kann die/der Mitarbeitende innert 14 Tagen die Ombudsstelle
anrufen.

3FUhrt hinsichtlich der Teamziele auch das Differenzbereinigungsgesprach zu
keiner Einigung, so kann innert 7 Tagen die Ombudsstelle angerufen werden,
sofern die Mehrheit des Teams dies winscht.

4Die Beanstandungen haben schriftlich und begrtindet zu erfolgen.

Es kdnnen Verfahrensfehler und krasse Ermessensfehler (Missbrauch oder
Uberschreitung des Ermessens) geriigt werden. Beanstandungen mittels
Standardformular sind nicht zugelassen. Die Ombudsstelle berichtet schrift-
lich Uber ihre Feststellungen und gibt eine Empfehlung ab.
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Stellvertretung und Abl6sung

Stellvertretung

1Stellvertretung ist die Ubernahme einer in der Funktionentabelle héher
eingereihten oder einer mit Pauschalzulage hoher entschadigten Funktion.
2Es gibt vier Falle von Stellvertretung, die Mitarbeitenden in den Funktions-
stufen 1 bis 8 wie folgt abgegolten wird:

Die Stellvertretung Abgeltung
a. gehdrt zu den standigen Aufgaben der/des versicherte, monatlich zahlbare
Mitarbeitenden (inkl. zeitlich begrenzt im Stellvertretungszulage nach Ziffer 31

Tagesverlauf); sie ist in der Funktionenbewertung Anhang 1;
nicht ausdriicklich enthalten, aber eine Zuweisung

in die nachsthohere FS nur auf Grund dieser

zusatzlichen Aufgabe ist nicht maglich:

b. gehdrt nicht zu den sténdigen Aufgaben der/des
Mitarbeitenden, sondern erfolgt nur gelegentlich
(zeitlich begrenzt im Jahresverlauf oder befristet
fiir begrenzte Dauer): nicht versicherte Tagespauschale:

ba. bei Ubernahme einer in der Funktionentabelle  nach Ziffer 320 Anhang 1; grundsétzlich
héher eingereihten Funktion: Differenz zwischen den beiden FS;

bb. bei Ubernahme einer in der Funktionentabelle  nach Ziffer 321 Anhang 1;
gleich eingereihten und zusétzlich mit Pauschal-
zulage entschadigten Funktion:

c. erfolgt ausnahmsweise bei gelegentlicher Uber- Tagespauschale oder — nach individueller
nahme einer anderen, in der Funktionentabelle Vereinbarung — zusatzliche Freizeit;
gleich eingereihten Funktion, wobei eine nennens-
werte Zusatzausbildung vorausgesetzt wird:

d. gehdrt zu den standigen Aufgaben der/des Mit- keine zusatzliche Abgeltung.
arbeitenden und ist in der Funktionenbewertung
ausdriicklich enthalten:

3Kein Fall von Stellvertretung liegt vor, wenn die Tour der Equipenchefin/des
Equipenchefs Gbernommen wird. Es erfolgt keine zusatzliche Abgeltung.

Abl6sung

1Ablésung ist die Ubernahme einer anderen Funktion, die in der gleichen
oder einer tieferen Funktionsstufe eingereiht ist, ohne dass ein Fall von
Stellvertretung nach Ziffer 340 Absatz 2 Buchstabe c vorliegt.

2Es erfolgt keine zusétzliche Abgeltung.

23
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Zulagen
Die Post richtet folgende Zulagen aus; die Werte sind im Anhang 1 auf-
gefuhrt.

Sozialzulagen

Familienzulagen und erganzende Leistungen

Zum Anspruch auf Familienzulage — unter Beachtung des Bundesgesetzes

Uber die Familienzulagen (FamZG) vom 24. Méarz 2006 sowie den entspre-

chenden kantonalen Gesetzen — berechtigen:

a. Kinder, zu denen ein Kindsverhaltnis im Sinne des Zivilgesetzbuches
besteht;

b. Stiefkinder, sofern sie Uberwiegend im Haushalt des Stiefelternteils leben
oder bis zur Mindigkeit gelebt haben. Als Stiefkinder gelten auch Kinder
der Partnerin oder des Partners im Sinne des Partnerschaftsgesetzes
(Art. 27 PartG);

c. Pflegekinder, sofern sie unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung
aufgenommen worden sind (im Sinne von Art. 49 Abs. 1 AHVV),

d. Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese
fur deren Unterhalt in Uberwiegendem Mass aufkommt. Dies ist dann
gegeben, wenn das Kind in ihrem Haushalt lebt und der von dritter Seite
flr den Unterhalt des Kindes bezahlte Betrag die maximale volle Waisen-
rente der AHV (Stand 2010: CHF 10 944 .-) nicht Ubersteigt oder sie an
den Unterhalt des Kindes, das nicht in ihrem Haushalt lebt, einen Betrag
von mindestens der maximalen vollen Waisenrente der AHV zahlt.

2Ein Anspruch auf die Familienzulage besteht nur, wenn fir das gleiche

Kind nicht anderweitig eine Familienzulage bezogen wird. Haben mehrere

Personen flr das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen, so bestimmt

sich die Anspruchsberechtigung nach Artikel 7 FamZG. Entfallt dadurch der

Anspruch der/des Mitarbeitenden der Post, so bezahlt die Post die Differenz

zwischen dem Anspruch gemass kantonaler Regelung und dem Betrag

gemass Ziffer 400 Anhang 1 GAV Post.

3F0r im Ausland wohnhafte Kinder richtet sich der Anspruch nach Artikel 7

FamzV.

4Die Hohe der Familienzulage richtet sich grundsatzlich nach der

Familienzulagenordnung des Kantons, in dem sich der Arbeitsort befindet,

mindestens jedoch gemass Ziffer 400 Anhang 1 GAV Post.
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5Die Familienzulage wird bis zum vollendeten 18. Altersjahr des Kindes
ausgerichtet. Fir in Ausbildung stehende Kinder endet der Anspruch mit
dem Abschluss der Ausbildung, spatestens jedoch am Ende des Monats,
in dem das 25. Altersjahr vollendet wird.

6Erzielen Kinder Uber dem 16. bis zum vollendeten 18. Altersjahr sowie
Kinder in Ausbildung nach dem vollendeten 18. Altersjahr ein Erwerbs-
einkommen, das grosser ist als das Anderthalbfache der maximalen vollen
AHV-Altersrente (Stand 2010: CHF 41040.-), so entfallt die Familienzulage.
Bei Teilzeitbeschaftigung besteht ebenfalls Anspruch auf eine volle
Familienzulage, sofern der Jahreslohn mindestens dem halben jahrlichen
Betrag der minimalen vollen Altersrente der AHV entspricht (Stand 2010:
CHF 6840.-).

Familienzulage bei Invaliditat und Unterstiitzung auf behérdliche

Anordnung

Es besteht Anspruch auf die halbe Familienzulage, wenn:

a. der Ehegatte/die Ehegattin der/des Mitarbeitenden wegen Invaliditat
dauernd an der Austibung einer Erwerbstatigkeit gehindert ist;

b. die/der Mitarbeitende nahe Verwandte auf behordliche Anordnung
unterstatzt.

Geburts- und Adoptionszulage

Bei der Geburt eines Kindes hat die/der Mitarbeitende Anspruch auf eine
Geburtszulage. Die Geburtszulage wird auch bei Adoption eines Kindes
ausgerichtet.

Nachtzulage

Die Nachtzulage wird zur Abgeltung von besonderen Erschwernissen/
Inkonvenienzen fir die Arbeitszeit von 20 bis 6 Uhr ausgerichtet. Der
Anspruch besteht zusétzlich zu einer allfalligen Sonntagszulage.

Sonntagszulage

Die Sonntagszulage wird zur Abgeltung von besonderen Erschwernissen/
Inkonvenienzen fir die Arbeit an Sonntagen und an den im Anhang 3 als
zulagenberechtigt bezeichneten Feiertagen ausgerichtet.

25
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Pikettzulage

Die Pikettzulage wird ausgerichtet, wenn sich die/der Mitarbeitende auf
Anordnung der Post ausserhalb der Arbeitszeit fur einen Arbeitseinsatz
bereithalten muss. Bei einem Arbeitseinsatz besteht zusatzlich Anspruch
auf eine allfallige Nacht- und Sonntagszulage.

Sonderzulage

Mit einer zeitlich befristeten Sonderzulage werden Zusatzaufgaben entscha-
digt, die nicht im Pflichtenheft aufgefiihrt sind, nicht als Uberzeit gelten
und nicht mit einer Stellvertretungszulage oder Stlickentschadigung
abgegolten werden. Die Zusatzaufgaben und die Hohe der Zulage werden
individuell vereinbart.

Einzelfallzulage

Die Einzelfallzulage dient der Rekrutierung oder Erhaltung zwingend bené-
tigter Spezialistinnen und Spezialisten oder der zeitlich befristeten Abgeltung
vorlbergehend ausgeibter, besonders anspruchsvoller Aufgaben. Die Auf-
gaben, eine allfallige Befristung und die Hohe der Zulage sowie ein allfalliger
Einbau in den versicherten Verdienst werden individuell vereinbart.

Stiickentschadigung
Ausnahmsweise kann fur besondere Dienstleistungen an Stelle der
Anrechnung von Arbeitszeit eine Stlickentschadigung vereinbart werden.

Pramien

Grundsatz

'Die Post richtet Ziel- und Top-Pramien aus; die Werte sind im Anhang 1
aufgefahrt.

2Die Post kann spontane Anerkennungen gewahren.

Ziel-Préamie

Die Ziel-Pramie ist eine ergebnisorientierte, auf der Zielvereinbarung
basierende Pramie. Sie bildet einen variablen Lohnbestandteil nach dem
Grundsatz von Chance und Risiko. Die Teilnahme am Ziel-Pramiensystem ist
freiwillig und muss schriftlich vereinbart werden.
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Top-Pramie

Fur die Belohnung ausserordentlicher Leistungen und Verhaltensweisen
kann eine Top-Préamie ausgerichtet werden. Grundsatzlich sind alle Mitarbei-
tenden anspruchsberechtigt.

Lohnfortzahlung
Lohnfortzahlung bei Krankheit, Unfall, Schwangerschaft

Grundsatze

'FUr die Dauer von 720 Tagen gewahrt die Post bei unverschuldeter, medizi-
nisch begrindeter Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit, Schwangerschaft
oder Unfall wahrend 360 Tagen eine Lohnfortzahlung von 100 % und
anschliessend 80 %.

2F(r die Lohnfortzahlung werden alle Bezlige mit Lohncharakter bertck-
sichtigt, insbesondere die Lohnbestandteile nach Ziffer 381 sowie gegebe-
nenfalls die nicht versicherte Einzelfallzulage, variable Arbeitsmarktzulage
und Sonderzulage.

3FUr ihre Leistungen bei Krankheit schliesst die Post eine Kollektiv-Taggeld-
versicherung ab. Die Wartefrist betragt 60 Tage. Die Mitarbeitenden leisten
einen Beitrag in der Hohe von 0,4 % der Bruttobeziige nach Absatz 2 an
die Kosten der Lohnfortzahlung bei Krankheit.

4Bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses entfallt der Lohnfortzahlungs-
anspruch; anschliessend besteht noch der Anspruch auf das versicherte
Taggeld gegentber der Versicherung.

Lohnfortzahlung wahrend der Probezeit

1Bei unverschuldeter Arbeitsunfahigkeit wegen Krankheit oder Unfall wah-
rend der Probezeit hat die/der Mitarbeitende fur eine Dauer, die der halben
zurlickgelegten Probezeit entspricht, mindestens aber fir vier Wochen,
Anspruch auf 100 % Lohnfortzahlung. Ein angebrochener Monat zahlt als
ganzer Monat.

2Nach Ablauf der vollen Lohnfortzahlung besteht Anspruch auf eine Lohn-
fortzahlung von 80 % bzw. auf das Taggeld der Kollektiv-Krankentaggeld-
versicherung oder der obligatorischen Unfallversicherung.

3Der Lohnanspruch dauert langstens bis zur Beendigung des Arbeits-
verhaltnisses.

27
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Leistungen bei Berufsunfallen und Berufskrankheiten

TMuss die Arbeit infolge eines Berufsunfalls oder einer nach UVG gleich-
gestellten Berufskrankheit ausgesetzt werden, so erfolgt keine Kirzung auf
80 % nach Ziffer 3700 Absatz 1.

2Bei Invaliditat oder Tod als Folge eines Berufsunfalls oder einer Schadigung
infolge einer nach UVG gleichgestellten Berufskrankheit besteht Anspruch
auf folgende Leistungen:

a. bei Invaliditat der/des Mitarbeitenden:

— bei vollstandiger Erwerbsunfahigkeit: 100 % der Bruttobezliige am
Unfalltag nach Ziffer 3700 Absatz 2 bis zum Entstehen des Anspruchs
auf die AHV-Altersrente;

— bei teilweiser Erwerbsunfahigkeit: der dem Invaliditatsgrad nach UVG
entsprechende Anteil;

b. im Todesfall:

— fur die Uberlebende Ehegattin oder eingetragene Partnerin/den Uberle-
benden Ehegatten oder eingetragenen Partner und die Waisen: eine
auf Grund der Bestimmungen der Pensionskasse berechnete Rente
(massgebend ist der Verdienst zuztglich Betreuungszulagen am
Unfalltag); wobei die Vollwaisenrenten fur ein Kind 35 % und fir zwei
und mehr Kinder 50 % des massgebenden Verdiensts betragen;

— fur die Bestattungskosten: CHF 2500.—.

3Hat die/der Verunfallte oder haben ihre/seine Hinterlassenen den Unfall:
a. absichtlich herbeigefuhrt, so besteht kein Anspruch auf Leistungen nach
Absatz 2;
b. grobfahrlassig herbeigefuhrt, so werden die Leistungen nach Absatz 2 in

einem dem Grad des Verschuldens entsprechenden Verhéltnis gekirzt.
4Renten und Taggelder der Invalidenversicherung, der Militarversicherung,
der Unfallversicherung oder einer andern obligatorischen Sozialversicherung
werden auf den Anspruch nach Absatz 2 Buchstaben a und b angerechnet,
soweit sie diesen nicht Gbersteigen.

Unfallversicherung

'Die Mitarbeitenden sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gegen
die Folgen von Berufsunfallen und Berufskrankheiten sowie Nichtberufs-
unféllen versichert.

2Dje Post und die/der Mitarbeitende tragen je die Halfte der Pramie fur die
Nichtberufsunfallversicherung.
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Anrechnung von Leistungen obligatorischer Sozialversicherungen
Die Taggeld- und Rentenleistungen von in- und auslandischen Sozialver-
sicherungen werden auf den Lohnanspruch angerechnet, soweit sie diesen
nicht Gbersteigen.

Lohnfortzahlung bei Militar-, Zivilschutz- und Zivildienst
"Wahrend der Leistung von Grundausbildungsdienst, Fortbildungsdienst der
Truppe sowie ausbildungsunterstiitzendem Dienst im Rahmen der Dienst-
pflicht wird folgender Lohn bezahlt:
a. Rekrutenschule, Unteroffiziers- und Offiziersschule, Beférderungs-
dienste sowie schweizerischer Zivildienst:

80 % der Bruttobezlge nach Ziffer 3700 Absatz 2;

100 % bei Anspruch auf Kinderzulage nach Artikel 6 EOG,;
b. Ubrige obligatorische Dienstleistungen:

100 % der Bruttobezlige nach Ziffer 3700 Absatz 2.
2Der Dienstpflicht wird die Pflicht zur Leistung von Zivilschutzdienst, zivilem
Ersatzdienst sowie von Rotkreuzdienst und Militardienst von Frauen gleich-
gestellt.
3Bei Dienstleistungen ausserhalb der obligatorischen Dienstpflicht oder ohne
Anrechnung an die Dienstpflicht wird der Lohn gekirzt. Der Lohnanspruch
entspricht mindestens den Leistungen der EO.
4Die Post kann eine hohere Lohnzahlung an eine befristete Rickzahlungs-
verpflichtung bei freiwilligem Austritt der/des Mitarbeitenden knupfen.
SErwerbsausfallentschadigungen der EO fallen der Post zu.

Lohnanspruch bei Teilinvaliditdt/Umgestaltung des
Arbeitsverhaltnisses bei Teilinvaliditat

Bei Teilinvaliditat wird das Arbeitsverhaltnis mit Beginn der Renten-
zahlungen unter Bertcksichtigung des Grads der Erwerbsfahigkeit
umgestaltet, ohne dass eine Anderungskiindigung erforderlich ist.

2Der Anspruch nach Ziffer 370 bleibt in jedem Fall gewahrt.

3|st die Teilpensionierung Folge eines Berufsunfalls oder einer Berufs-
krankheit, so werden Leistungen nach Ziffer 3702 Absatz 2 ausgerichtet.
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Zahlung im Todesfall

1Beim Tod einer/eines Mitarbeitenden erhalten die Hinterlassenen eine

Zahlung von einem Sechstel des Jahreslohns (Bruttobeziige nach Ziff. 3700

Abs. 2).

2Bei Bedurftigkeit kann den Hinterlassenen, wenn die/der Mitarbeitende

nachgewiesenermassen zu ihrem Unterhalt beigetragen hat, eine Zahlung

bis zur Hohe eines Jahreslohns gewahrt werden. Diese Zahlung darf
zusammen mit den jahrlichen Barleistungen der Invaliden-, der Alters- und

Hinterlassenenversicherung, einer Pensionskasse, der Unfallversicherung

oder einer andern obligatorischen Unfallversicherung den Betrag des zuletzt

bezogenen Jahreslohns nicht Gbersteigen.

2bisDje Familienzulagen werden noch fir den laufenden Monat und die drei

darauf folgenden Monate ausgerichtet (Art. 10 Abs. 3 FamzV).

3Als Hinterlassene gelten in folgender Reihenfolge:

— Ehegattin oder Ehegatte oder die eingetragene Partnerin/der eingetra-
gene Partner gemadss Partnerschaftsgesetz;

— Kinder, soweit die/der verstorbene Mitarbeitende bis zum Tod fir sie
Anspruch auf Betreuungszulagen hatte;

— Lebenspartnerin oder Lebenspartner, wenn die beiden seit mindestens
fanf Jahren im gleichen Haushalt gelebt oder einen schriftlichen
Partnerschaftsvertrag abgeschlossen haben;

— andere Personen, denen gegentber die/der verstorbene Mitarbeitende
bis zum Tod eine Unterstutzungspflicht erfullt hat.

Berufliche Vorsorge

Pensionskasse
Die Mitarbeitenden sind im Rahmen der gesetzlichen und reglementarischen
Bestimmungen in der Pensionskasse Post versichert.

Versicherter Verdienst

Zur Berechnung des versicherten Verdiensts werden folgende individuellen
Lohnbestandteile beriicksichtigt:

— Lohn nach Ziffer 302;

— fixe Arbeitsmarktzulage nach Ziffer 320;

— Pauschalzulage nach Ziffer 303 Absatz 2;

— Stellvertretungszulage nach Ziffer 340 Buchstabe a;

— versicherte Einzelfallzulage nach Ziffer 355.
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Arbeitszeit (Normalarbeitszeit)

'Die Normalarbeitszeit der vollzeitbeschaftigten Mitarbeitenden betragt
41 Stunden pro Woche.

2Die Mitarbeitenden erbringen diese Arbeitsleistung grundsatzlich in
42 Stunden pro Woche. Die so zusatzlich geleistete Arbeitszeit wird
kompensiert, in der Regel mit einer Ausgleichswoche pro Kalenderjahr.
3Die Arbeitszeit ist in geeigneter Weise zu erfassen.

4Die Einzelheiten sind im Anhang 3 geregelt.

Besondere Arbeitszeit
Uberzeit

Definition und Grundsatze

1Grundsatzlich gilt die 42 Stunden pro Woche Ubersteigende Arbeitszeit
als Uberzeitarbeit. Die Uberzeitarbeit muss von der zustandigen Stelle
angeordnet oder im Nachhinein als solche genehmigt werden.

2Die/Der Mitarbeitende ist verpflichtet, Uberzeitarbeit im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen zu leisten, soweit es ihr/ihm nach Treu und
Glauben zugemutet werden kann.

Ausgleich von Uberzeit

1Uberzeitarbeit ist durch Freizeit von gleicher Dauer auszugleichen. Ist

der zeitliche Ausgleich innert angemessener Frist, spatestens auf das Ende
des folgenden Kalenderhalbjahrs, aus zwingenden Griinden nicht moglich
und wird das Zeitguthaben in Absprache mit der/dem Vorgesetzten und
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften nicht auf ein Zeitsparkonto
Ubertragen, erfolgt die Kompensation als Barvergltung mit einem Zuschlag
von 25 %.

2Pro Jahr dirfen grundsatzlich bis 100 Stunden als Uberzeitarbeit bar
vergUtet werden, in begrindbaren Fallen und einvernehmlich bis maximal
150 Stunden.

Uberzeit bei Teilzeitbeschiftigung

Die Teilzeitmitarbeitenden kdnnen fur die Differenz zwischen der vertrag-
lich vereinbarten Arbeitszeit und maximal 42 Stunden pro Woche Barver-

gltung von hdchstens 180 Stunden pro Kalenderjahr verlangen; in diesen
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Fallen wird kein Zuschlag fir Uberzeitarbeit gewahrt. Fur die 42 Stunden
pro Woche Ubersteigenden Arbeitsleistungen gelten die Uberzeitbestim-
mungen nach Ziffern 4100 und 4101; vorbehalten bleiben besondere Rege-
lungen im Rahmen der Arbeitszeitmodelle.

2Die/Der Teilzeitmitarbeitende darf nicht regelmaéssig oder ohne vorgangige
Absprache Uber einen langeren Zeitraum zur Leistung von Arbeit, die Gber
das im EAV vereinbarte Arbeitspensum hinausgeht, herangezogen werden.
Wird die maximale Anzahl nicht kompensierbare, bar zu vergiitende Uber-
zeit erreicht oder Uberschritten, ist der Beschaftigungsgrad anzupassen.

Nachtarbeit
'Es werden folgende Zeitzuschlage ausgerichtet:
— Zeitzuschlag zwischen 22 und 24 Uhr: 15 %;
— Zeitzuschlag zwischen 24 und 4 Uhr: 30 % (40 % fur Mitarbeitende ab
vollendetem 55. Altersjahr); der Zuschlag wird auch zwischen 4 und
5 Uhr gewahrt, sofern die Mitarbeitenden die Arbeit vor 4 Uhr beginnen.
27usatzlich wird eine Nachtzulage nach Ziffer 351 ausgerichtet.

Pikett

Fir die Bereitschaftszeit wird die Zulage nach Ziffer 353 ausgerichtet.

Die Dauer eines Arbeitseinsatzes, zuziglich Arbeitsweg, wird als ordentliche
Arbeitszeit, allenfalls als Uberzeit angerechnet; es besteht gegebenenfalls
Anspruch auf die Zeitzuschldage fur Nachtarbeit.

Pausen, Arbeitsunterbrechungen; Kurzpausen

Pausen und Arbeitsunterbrechungen
Fur Pausen und Arbeitsunterbrechungen gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.

Kurzpausen

"Neben den Pausen und Arbeitsunterbrechungen werden als Arbeitszeit
zéhlende Kurzpausen gewahrt.

2Bej einer ununterbrochenen Arbeitszeit von dreieinhalb Stunden und mehr
hat die/der Mitarbeitende Anspruch auf eine Kurzpause von 15 Minuten.
3Wird an Stelle der Pause eine als Arbeitszeit zdhlende Arbeitsunterbrechung
von 20 Minuten gewahrt, wird pro Dienstschicht neben der Arbeitsunter-
brechung héchstens eine Kurzpause als Arbeitszeit angerechnet.
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4Eine Belastung durch ausschliessliche Bildschirmarbeit, insbesondere die
Videocodierung und die Datenerfassung, ist bei der Festsetzung der
Kurzpausen mit weiteren funf Minuten pro volle Arbeitsstunde zu bertick-
sichtigen.

Ferien
Ferienanspruch

Die/Der Mitarbeitende hat je Kalenderjahr folgenden Anspruch auf bezahlte
Ferien:

Ferienanspruch Vollendete Altersjahre im Anspruchsjahr
5 Wochen bis und mit 49

5 Wochen + 3 Tage ab 50 bis und mit 59

6 Wochen + 1 Tag ab 60 und mehr

2Mitarbeitende, die in regelmassigem Turnus Sonntags- und Nachtarbeit leis-
ten, erhalten zusétzlich zu den Zulagen gemass Ziffer 41 und 42 Anhang 1
eine entsprechende Ferienentschadigung gemass Ziffer 42a Anhang 1. Als
regelmassig gilt, wenn die Nacht- und Sonntagsarbeit wahrend mindestens
10 Monaten pro Jahr geleistet wird.

Ferienbezug

Die Ferien sind grundsatzlich im Lauf des betreffenden Kalenderjahrs zu be-
ziehen. Mindestens einmal pro Jahr missen zwei Wochen zusammenhangen.
2Die/Der Mitarbeitende ist vor der Festlegung des Zeitpunkts der Ferien
anzuhoren. Den Winschen der Mitarbeitenden ist im Rahmen der betrieb-
lichen Moglichkeiten zu entsprechen. Falls keine Einigung erzielt werden
kann, werden die Ferien von der Post zugeteilt.

3Bei Ein- oder Austritt im Lauf des Jahrs werden die Ferien anteilmassig
gewahrt.

4FUr die KUrzung der Ferien bei ldngerer Abwesenheit gilt Artikel 23 AZGV.
Kirzungen werden auf halbe Tage auf- bzw. abgerundet.

5Bei Aufldsung des Arbeitsverhaltnisses durch die Mitarbeitende/den
Mitarbeitenden oder bei Auflésung durch die Post infolge Verschuldens
der/des Mitarbeitenden kénnen zu viel bezogene Ferientage mit dem Lohn
oder noch nicht bezogenen Ruhetagen verrechnet werden, soweit der
Bezug der Ferien nicht angeordnet worden ist.

6Eine Auszahlung ist nur zulassig, wenn das Arbeitsverhaltnis endet,

ohne dass die/der Mitarbeitende die Ferien hat beziehen kénnen.
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Sonn- und Feiertage/Ruhetage

Die/Der Mitarbeitende hat je Kalenderjahr wie folgt Anspruch auf arbeits-
freie Tage:

a. im Einsatzbereich Administration:

— die Sonntage;

— zusatzlich maximal zehn am Arbeits- bzw. Basisort Ubliche Feiertage
nach Anhang 3. Es erfolgt keine Kompensation, wenn diese Feiertage
am betreffenden Ort auf einen Sonntag oder einen fir die betreffen-
den Mitarbeitenden arbeitsfreien Werktag fallen.

Fallt ein Feiertag nach Anhang 3 auf einen Ferientag, kann er nach-
bezogen werden.

Bei Ein- oder Austritt im Lauf des Jahrs hat die/der Mitarbeitende

Anspruch auf die in der betreffenden Periode anfallenden Feiertage;

b. im Einsatzbereich Produktion: 62 Ruhetage.

Urlaub

Bezahlter Urlaub
Die/Der Mitarbeitende hat folgenden Anspruch auf bezahlten Urlaub:

Ereignis Bezahlter Urlaub

a. fiir das Erfillen gesetzlicher Pflichten als Blirgerin notwendige Zeit gemass Aufgebot
und Biirger:

b. fiir das Ausiben eines offentlichen Amts: pro Kalenderjahr bis 15 Tage

Weiter gehende Losungen werden unter Beriicksichtigung

der betrieblichen Méglichkeiten individuell vereinbart;

in diesen Fallen bleibt vorbehalten:

— der Mindestanspruch nach Artikel 324a OR;

— die Anrechnung der ganzen Einkiinfte aus dem
offentlichen Amt oder eines Teils davon.

Die/Der Mitarbeitende hat die Post (iber die Ubernahme

eines offentlichen Amts zu informieren, sofern dadurch

das Arbeitsverhaltnis beeintrachtigt wird. Die Aufgaben

eines offentlichen Amts sind wenn mdglich in der Freizeit

wahrzunehmen.

¢. fiir die eigene Trauung (auch bei Wiederverheiratung; 1 Woche
die Beurkundung einer eingetragenen Partnerschaft
ist der Trauung gleichgestellt):

d. fiir die Teilnahme an der Trauung von Kindern, Eltern, 1Tag
Geschwistern (die Beurkundung einer eingetragenen
Partnerschaft ist der Trauung gleichgestellt):

e. bei der Geburt eines Kindes: fiir den Vater 2 Tage
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Ereignis
f. fiir die Adoption eines Kindes:
wenn Vater und Mutter Mitarbeitende der Post sind:

g. fur Mitter und Véter mit Kindern im eigenen Haushalt
zur Erledigung unaufschiebbarer Angelegenheiten, die in
einem direkten Zusammenhang mit den Kindern stehen
und die Anwesenheit der Eltern oder eines Elternteils
erfordern:

h. bei plétzlicher schwerer Erkrankung oder bei Unfall
der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspartnerin/des
Lebenspartners, eines Elternteils oder eines Kindes:

i. beim Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens-
partnerin/des Lebenspartners, eines Elternteils oder
eines Kindes:
Fallt der Todesfall in die Ferien, so kdnnen die Ferientage
nachbezogen werden.

j. fir die Teilnahme an einer Trauerfeier in andern Fallen
als Buchstabe i:

k. fur die Besorgung von Formalitaten, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Tod einer nahe stehenden
Person stehen:

. fiir den Wohnungswechsel im Zusammenhang mit einer
Anderung des Arbeitsorts:

m. fiir den Wohnungswechsel infolge Bezugs einer
Dienstwohnung oder bei betrieblich begriindetem
Wechsel des Arbeitsorts:

n. fiir Tatigkeiten im Schweizerischen Verband Sport + Kultur
Post/Swisscom als Prasidentin/Prasident oder Mitglied
des Zentralvorstands sowie Ressortleiterin/Ressortleiter,
gesamthaft:

o. fir die Leitung und Betreuung von Sportfachkursen des
Schweizerischen Verbands fiir Behindertensport:

p. fiir Expertinnen- und Experten- sowie Lehrtatigkeit:

Bezahlter Urlaub
2 Tage
je 2 Tage

notwendige Zeit auf Gesuch;
pro Kalenderjahr bis 5 Tage

bis 1 Woche

bis 1 Woche

auf Gesuch bis 1 Tag

auf Gesuch bis 2 Tage

bis 1 Tag

bis 3 Tage

pro Kalenderjahr fir die

Gesamtheit dieser Mitarbeitenden:

bis 20 Tage
pro Kalenderjahr bis 2 Wochen

nach individueller Vereinbarung

2FQr die Arbeit unter vortibergehend erschwerten Verhaltnissen erfolgt die

Kompensation in der Regel in Zeit.
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Mutterschaftsurlaub

Bei der Geburt eines Kindes erhalt die Mitarbeitende einen bezahlten
Urlaub von vier Monaten. Die Lohnfortzahlung betragt 100 % des bisherigen
Lohnes.

2Wenn sie am Tag der Niederkunft das erste Anstellungsjahr nicht vollendet
hat, erfolgt wahrend 56 Tagen eine Lohnfortzahlung von 100 % des bishe-
rigen Lohnes. Falls im Rahmen des Erwerbsersatzgesetzes (EOG) Entschadi-
gungsanspruch besteht, so wird anschliessend fir weitere 42 Tage 80 % des
bisherigen Lohnes ausgerichtet, maximal der gesetzlich festgelegte Hochst-
betrag. Vereinbart die Mitarbeitende mit der Post, dass sie nach dem
Mutterschaftsurlaub weiter arbeitet, hat sie Anspruch auf Lohnfortzahlung
von 100 % fur vier Monate, sofern sie insgesamt zwolf effektive Arbeits-
monate vollendet. Ist die Mitarbeitende ohne Verschulden an der Arbeit
verhindert, werden ihr davon bis zu insgesamt 15 Tage an die zwolf Monate
angerechnet.

3Die Mutterschaftsentschadigungen der EO fallen dem Arbeitgeber zu.

Unbezahlter Urlaub

Grundsatz

TAuf schriftliches Gesuch kann der/dem Mitarbeitenden unbezahlter Urlaub
gewahrt werden, falls es die betrieblichen Verhaltnisse erlauben, insbeson-
dere in den im Anhang 3 geregelten Fallen.

2Dje Post begrtindet die Ablehnung von Gesuchen schriftlich.

Mutterschaft/Vaterschaft

Im Zusammenhang mit der Geburt eines eigenen Kindes hat die/der Mit-
arbeitende Anspruch auf unbezahlten Urlaub von bis zu zwei Jahren. Nach
Ablauf des Urlaubs wird die/der Mitarbeitende in einem dem EAV entspre-
chenden, zumutbaren Arbeitsverhaltnis bei der Post weiterbeschaftigt.
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Beizug einer Vertrauensperson

Die/Der Mitarbeitende kann bei Differenzen mit der Post, auch bei Differen-
zen betreffend Personalbeurteilung, jederzeit als Vertrauensperson beiziehen:
— die Vertretung einer vertragschliessenden Gewerkschaft;

— ein Mitglied der Personalkommission;

— eine andere Person eigener Wahl.

Pflichtverletzungen

Vorgehen; Verwarnung

1Bei Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten, insbesondere bei Mangeln

in der Leistung oder im Verhalten, ist mit der/dem Mitarbeitenden ein
Gesprach zu fuhren. Die/Der Mitarbeitende kann innert sieben Arbeitstagen
ein zweites Gesprach verlangen.

2Wird im Anschluss daran eine Verwarnung ausgesprochen, ist diese schrift-
lich zuhanden der/des Mitarbeitenden und des Personaldossiers festzuhal-
ten. Die/Der Mitarbeitende hat das Recht, zuhanden des Personaldossiers
eine Stellungnahme abzugeben.

3Die/Der Mitarbeitende kann innert 14 Tagen nach Erhalt der schriftlichen
Ausfertigung der Verwarnung die ortlich zustandige PVS (Ziff. 101 Abs. 3
Anhang 6) anrufen mit dem begriindeten Antrag, die Verwarnung mit den
dazu gehdrenden Akten sei aus dem Personaldossier zu entfernen. Die
Verwarnung hat nicht den Charakter einer Verfigung; eine Anfechtung
mittels Verwaltungsbeschwerde ist ausgeschlossen.

Leistungs- und Verhaltensianderungen

"Wenn nétig werden mit der/dem betreffenden Mitarbeitenden Mass-
nahmen zur Verbesserung der Leistung oder Anderung des Verhaltens
vereinbart.

2Gleichzeitig kann eine Bewahrungsfrist festgelegt werden. Tatsachen,
die zur Verwarnung gefiihrt haben, kénnen drei Jahre nach Ablauf dieser
Frist nicht mehr gegen die Mitarbeitende/den Mitarbeitenden verwendet
werden.
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512 Vorsorgliche Massnahmen

"Wenn der geordnete Vollzug der Aufgaben geféhrdet ist, trifft die Post im

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 26 BPG) die notwendigen

vorsorglichen Massnahmen.

2Als Massnahme kann die Post unter Abweichung von den Bestimmungen

nach Ziffern 242 und 243 insbesondere verfligen:

a. bei Pflichtverletzungen oder erheblichen Mangeln in Leistung oder
Verhalten die Zuweisung einer anderen Arbeit;

b. bei schwer wiegender Stérung der Verhaltnisse am Arbeitsplatz die
Zuweisung eines andern Arbeits- bzw. Basisorts.

513 Entlassung
Wiederholen sich die Arbeitspflichtverletzungen oder wird die Bewahrungs-
frist nicht zur festgelegten Verhaltens- oder Leistungsanderung genutzt,
kann die Post das Arbeitsverhaltnis im Rahmen der gesetzlichen und
gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen nach Anhang 4 auflésen.

52  Streitigkeiten

Fur Streitigkeiten zwischen der Post und einzelnen Mitarbeitenden gelten
die Bestimmungen im Anhang 6.

38



Beendigung des Arbeitsverhaltnisses; Sozialvereinbarung und Sozialplan 6

60

61

610

611

612

Beendigung des Arbeitsverhaltnisses
Fur die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses gelten die Bestimmungen im
Anhang 4.

Sozialvereinbarung und Sozialplan

Grundsatz

Die Post setzt bei wirtschaftlichen und strukturellen Problemen durch recht-
zeitig eingeleitete beschaftigungssichernde organisatorische Massnahmen
alles daran, Kiindigungen zu vermeiden.

Sozialvereinbarung
Bei betriebsorganisatorischen und strukturellen Verdnderungen gilt Anhang 5.

Sozialplan

'Falls die praventiven und sonstigen Massnahmen der Sozialvereinbarung

nicht gentigen, insbesondere bei einem Ereignis, bei dem ein grosserer

Personalbestand von einer Kiindigung (inkl. Anderungskindigung) betroffen

ist, nimmt die Post mit den vertragschliessenden Gewerkschaften so frih

wie moglich Verhandlungen tber den Abschluss eines Sozialplans auf.

2Der Sozialplan enthalt in der Regel Aussagen:

— zu Abweichungen von der Sozialvereinbarung, soweit sie insgesamt fir
die Mitarbeitenden mindestens gleichwertig sind;

— zur Summe, welche die Post zur Realisierung des Sozialplans mindestens
zur Verflgung stellt;

— zum Verwendungszweck dieser Geldmittel;

— zur Bildung, Zusammensetzung und Zustandigkeit der paritatisch
besetzten Organe, die Uber die Verwendung der Geldmittel und die
Durchfuhrung des Sozialplans beschliessen;

— zur Méglichkeit, von den arbeitsvertraglichen Bestimmungen dieses GAV
abzuweichen.

3Kommt bei den Verhandlungen Uber den Sozialplan keine Einigung zu

Stande oder entstehen bei der Umsetzung des Sozialplans Meinungs-

verschiedenheiten, so findet das Schlichtungs- und Schiedsverfahren nach

Ziffer 86 Anwendung.
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Soziale Einrichtungen

'Die Post unterstUtzt oder betreibt soziale Einrichtungen fur ihre
Mitarbeitenden.

2Die GAV-Parteien setzen zur Behandlung von Grundsatzfragen die
Paritatische Kommission Soziale Einrichtungen ein.

Personalverpflegung

Die Post stellt angemessene Verpflegungsmaglichkeiten zur Verfigung.
Sie legt das Angebot fest, insbesondere in Bezug auf die Zahl der Restau-
rants und die Offnungszeiten. Sie kann das Grundangebot verbilligen.

Sozialberatung
Die Post stellt eine Sozialberatung zur Verfigung und legt das Angebot fest.

Kinderbetreuung

Fur die Unterstitzung der Mitarbeitenden bei der ausserfamiliaren Kinder-
betreuung wahrend der Arbeitszeit stellt die Post angemessene Mittel
bereit.

Vorbereitung auf den Ruhestand
Die Post untersttzt die Mitarbeitenden in angemessener Weise bei der
Vorbereitung auf den Ruhestand.

Freizeiteinrichtungen
Die Post fordert eine sinnvolle und bereichernde Freizeitgestaltung.
Sie untersttzt entsprechende Institutionen und Einrichtungen finanziell.

Unterstiitzung

Die Post fordert die Wohlfahrt der Mitarbeitenden. Sie kann bei finanziellen
Notlagen direkt, Uber die vertragschliessenden Gewerkschaften oder Gber
Dritte gezielte Unterstitzung leisten.

Wohnbauférderung
Die Post unterstutzt direkt oder Uber Dritte Bestrebungen zur Wohnbau-
forderung.
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Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Die Post nimmt auf die Gesundheit der Mitarbeitenden Riicksicht. Sie trifft
zum Schutz der Gesundheit und zur Verhttung von Berufsunfallen und
Berufskrankheiten im Betrieb alle technischen und organisatorischen
Massnahmen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der
Technik anwendbar und den gegebenen Verhaltnissen angemessen sind. Sie
beachtet die besonderen Schutzbedurfnisse schwangerer Mitarbeiterinnen.
2Die/Der Mitarbeitende ist verpflichtet, die Post in diesem Bereich zu unter-
stitzen und vorhandene Sicherheitseinrichtungen und Schutzausristungen
zu verwenden.

3Die Post informiert die Mitarbeitenden Uber Fragen des Gesundheits-
schutzes, der Arbeitssicherheit, der Ergonomie und der Suchtpravention.
4Die GAV-Parteien setzen zur Behandlung von Grundsatzfragen die
Paritatische Kommission Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein.

Eingliederung

TAus gesundheitlichen Griinden leistungsverminderte Mitarbeitende, welche
die bisherige Arbeit unverschuldet nicht mehr im bisherigen Mass austben
kénnen, werden von der Post weiterbeschaftigt, sofern die medizinischen
und betrieblichen Voraussetzungen dazu gegeben sind.

2|n diesen Fallen darf der Mindestlohn der entsprechenden Funktionsstufe
angemessen unterschritten werden (Leistungen von Sozialversicherungen
werden angerechnet).
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Mitwirkung
Grade der Mitwirkung

Mitbestimmung (Grad 3)
Das Recht auf Mitbestimmung besteht fur Angelegenheiten, die in diesem
GAV geregelt sind.

Mitsprache/Anhorung (Grad 2)

Das Mitwirkungsorgan auf der betreffenden Ebene:

— wird angehort, bevor definitiv entschieden wird;

— kann Vorschlage einbringen, um einen Entscheidungsprozess auszuldsen.
2Vorschlage und Stellungnahmen sind angemessen zu berlcksichtigen.
Weicht die Post von der Stellungnahme ab, begriindet sie dies; die
Begriindung erfolgt in der Regel mundlich, auf Verlangen schriftlich.

Information (Grad 1)

Das Mitwirkungsorgan auf der betreffenden Ebene hat Anspruch auf
rechtzeitige und umfassende Information Uber alle Angelegenheiten,
deren Kenntnis Voraussetzung fir eine ordnungsgemasse Erflllung seiner
Aufgaben ist.

2Das Mitwirkungsorgan kann eine klarende Aussprache verlangen.

Mitwirkung auf den Ebenen Betrieb, Region und Bereich sowie
Konzern
Die Mitwirkungsrechte werden von folgenden Organen wahrgenommen:

— auf Ebene Konzern: von der Fachkommission Konzern;

— auf Ebene Bereich und Region: von Fachkommissionen (FaKo);

— auf Ebene Betrieb: von Personalkommissionen (PeKo).
2Die Post unterstutzt die Mitwirkungsorgane bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben.

3Die Einzelheiten sind im Anhang 7 geregelt.
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Paritdtische Kommissionen
Es werden folgende paritatische Kommissionen gebildet:
. Schlichtungskommission;
. Vermittlungsstellen;

Gleichstellung und Personlichkeitsschutz;
. Schlichtungskommission nach Gleichstellungsgesetz;
. Solidaritatsbeitragsfonds;

Soziale Einrichtungen;
. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
2Dje Paritatischen Kommissionen konstituieren sich auf der Grundlage der
von den GAV-Parteien vereinbarten oder genehmigten Reglemente selbst.
3Die Kommissionen werden fir die Vertragsdauer dieses GAV bestellt. Sie
bleiben wahrend eines vertragslosen Zustands im Amt, bis sie auf Antrag
einer GAV-Partei aufgeldst werden (Ziff. 91 Abs. 3).
4Die Amtsdauer der Kommissionsmitglieder betragt vier Jahre. Wiederwahl
ist moglich; es gibt keine Amtsdauerbeschrankung.

Q@ +~maoan oo

Verschwiegenheitspflicht

Die Mitglieder der Mitwirkungsorgane sind Uber betriebliche Angelegenhei-
ten, die ihnen in dieser Eigenschaft zur Kenntnis gelangen, zur Verschwie-
genheit gegeniber betriebsfremden Personen verpflichtet, sofern diese
nicht mit der Wahrung der Interessen der Mitarbeitenden betraut sind.

Lohnverhandlungen

TJede GAV-Partei kann bis 15. Oktober jeden Jahres Verhandlungen tber
kollektive Massnahmen zur Entléhnung (inklusive situativer Anteile) verlan-
gen und den Ubrigen GAV-Parteien ihre Vorschldge unterbreiten. Die Post
stellt den vertragsschliessenden Gewerkschaften vorgangig die relevanten
Informationen zum Geschéaftsgang sowie — in Form von anonymisierten
Statistiken — zu den Lohnen und den Zulagen zur Verfiigung. Kriterien fir
die Lohnverhandlungen sind insbesondere die wirtschaftliche Situation

der Post, unter Bertcksichtigung der Entwicklung der Produktivitat und der
Lage auf dem Arbeitsmarkt, sowie die Entwicklung der Lebenshaltungs-
kosten (Teuerungsausgleich). Die GAV-Parteien kdnnen die Léhne und
Zulagen auf fur eine langere Dauer als ein Jahr festlegen.

2Einigen sich die GAV-Parteien nicht, kann jede GAV-Partei spatestens am
31. Dezember die Paritatische Schlichtungskommission als Schiedsinstanz
(Ziff. 861 und Ziff. 101 Anhang 8) anrufen. Gelangt keine GAV-Partei an die
PSK, bleibt der Anhang 1 fur ein weiteres Jahr in Kraft.
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Solidaritatsbeitrage

Grundsatze

'Die Post erhebt von den Mitarbeitenden im Geltungsbereich dieses GAV

einen Solidaritatsbeitrag von monatlich:

— CHF 7.- bei einem durchschnittlichen Beschaftigungsgrad von 50 %
und mehr;

— CHF 3.50 bei einem durchschnittlichen Beschaftigungsgrad von weniger
als 50 %.

2Die Solidaritatsbeitrage werden in einen Fonds eingelegt, der von den

GAV-Parteien paritatisch verwaltet wird.

3Die GAV-Parteien sorgen daftir, dass die aus dem Solidaritatsbeitragsfonds

finanzierten Leistungen allen Mitarbeitenden im Geltungsbereich dieses

GAV sowie des GAV Aushilfen zugute kommen. Aus dem Fonds kénnen

personalseitige Aufwendungen finanziert werden, die mit der Erarbeitung,

der Erneuerung und dem Vollzug dieses GAV sowie des GAV Aushilfen

und der kollektiven Interessenvertretung der Mitarbeitenden der Post einen

Zusammenhang haben.

4Die Post kann finanzielle Beitrdge in den Solidaritatsbeitragsfonds leisten.

5Die GAV-Parteien setzen zur Fondsverwaltung die Paritatische Kommission

Solidaritatsbeitragsfonds ein.

Inkasso

Der Solidaritatsbeitrag wird monatlich vom Lohn abgezogen.

2Wenn vom Lohn der Mitgliederbeitrag einer vertragschliessenden Gewerk-
schaft abgezogen wird, erfolgt kein Abzug fur den Solidaritatsbeitrag.
3Wenn fur Mitglieder einer vertragschliessenden Gewerkschaft kein Mitglie-
derbeitrag und deshalb der Solidaritatsbeitrag nach Absatz 1 vom Lohn
abgezogen wird, erstattet die Gewerkschaft dem Mitglied den Solidaritats-
beitrag zurlck. Sie wird fur diese Ruckerstattungen aus dem Solidaritats-
beitragsfonds entschadigt.

4Die Post stellt den vertragschliessenden Gewerkschaften die fur das Muta-
tionswesen nétigen Angaben zur Verfigung, sofern eine entsprechende
Erklarung des Gewerkschaftsmitglieds vorliegt. Umgekehrt informieren die
vertragschliessenden Gewerkschaften die Post tGber die Mitgliedschaft der
Mitarbeitenden und die Hohe des betreffenden Mitgliederbeitrags.
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Durchsetzung des GAV

Die GAV-Parteien sind verpflichtet, fur die Einhaltung dieses GAV zu sorgen;
zu diesem Zweck haben sie auf ihre Mitarbeitenden bzw. auf ihre Mitglieder
einzuwirken und noétigenfalls die fihrungsmassigen, rechtlichen und allen-
falls die statutarischen Mittel einzusetzen.

Verhandlungsbereitschaft

Bedarf eine wichtige Frage des Vertragsverhaltnisses ausnahmsweise
wahrend der Vertragsdauer einer Anderung oder Ergdnzung dieses GAYV,
so werden die GAV-Parteien Uber solche Fragen verhandeln.

Arbeitsfriede

'Die GAV-Parteien verpflichten sich, wahrend der Geltungsdauer des GAV
sowie wahrend eines Verfahrens vor der PSK nach Ziffer 111 Absatz 2 Satz 3
Anhang 8 den absoluten Arbeitsfrieden zu wahren und sich jeder Kampf-
massnahme zu enthalten.

2Die GAV-Parteien bemuhen sich bei drohenden oder ausgebrochenen
Konflikten um die unverzigliche Beilegung.

Konfliktbewaltigung, Schlichtungs- und Schiedsinstanzen

Konfliktbewaltigung unter den GAV-Parteien

Bei Meinungsverschiedenheiten tber die Ausgestaltung und Anwendung
dieses GAV zwischen der Post einerseits und einer oder beiden vertrag-
schliessenden Gewerkschaften andererseits versuchen die GAV-Parteien,
sich in direkten Verhandlungen zu verstandigen.

Paritatische Schlichtungskommission und Schiedsgericht

Scheitert der Versuch, die Differenzen in direkten Verhandlungen zu
bereinigen, kann jede Seite im Rahmen der Bestimmungen von Anhang 8
die Paritatische Schlichtungskommission oder das Schiedsgericht anrufen.
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In-Kraft-Treten, Geltungsdauer, Kiindigung

Dieser GAV tritt am 1. Januar 2002 in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit.
Er kann von jeder GAV-Partei mit einer Frist von sechs Monaten auf Ende
eines Kalenderjahrs, erstmals auf den 31. Dezember 2004, gekindigt
werden. Die Ktindigung gilt fur alle GAV-Parteien und hat schriftlich zu
erfolgen.

Vertragsloser Zustand

TIm vertragslosen Zustand gelten die arbeitsvertraglichen (normativen)
Bestimmungen des gekiindigten GAV als Inhalt der EAV weiter bis zum
Abschluss eines neuen GAYV, langstens jedoch sechs Monate. Wahrend
dieser Zeit gilt der Arbeitsfriede nach Ziffer 85.

2Wahrend dieser Zeit leisten die Mitarbeitenden weiterhin den Solidaritats-
beitrag nach Ziffer 82.

3Solange keine GAV-Partei die Auflésung verlangt, bleiben im vertragslosen
Zustand die in diesem GAV vorgesehenen Organe bestehen, namentlich
diejenigen nach Ziffern 801 und 802.

Uberfiihrungsbestimmungen
Die Einzelheiten sind im Anhang 9 geregelt.

Aufhebung bisherigen Rechts

Alle bisherigen Personalvorschriften der Post werden auf den Zeitpunkt

des In-Kraft-Tretens dieses GAV aufgehoben. Vorbehalten bleiben die Uber-
fUhrungsbestimmungen.



Bern, 16. Oktober 2001
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Lohn und Zulagen (Werte 2010)

Gestutzt auf die folgenden Bestimmungen erwahnten Ziffern dieses GAV
vereinbaren die GAV-Parteien:

Lohn

Lohnbander Ziff. 305 GAV

Bandbreiten
Die Lohnbander aller Funktionsstufen haben eine Breite von +/-10 % ab
dem Bandmittelwert.

Bandanstieg fiir alle Kategorien

1 bis 3 2%
4 bis 12 1%
13 und mehr 0%

Vereinfachtes Schema Lohnband

@ O O O siche Ziffer 12
49



Anhang 1 Lohn und Zulagen (Werte 2010)

12 Lohnskala, Stand 2010
Bruttobetrage in CHF
Funktions-  ohne bei guter Leistung  bei guter Leistung  bei hervorragender
stufe (FS)  Beriicksichtigung ohne nutzbare und maximaler Leistung und
von Leistung und Erfahrung nutzbarer Erfahrung maximaler nutzbarer
nutzbarer Erfahrung (Bandmittelwerte)  Erfahrung
(1) (2] (3) (4]
1 *44 379.-/
46 598.— 46 918.— 53 956.— 59 351.—
2 48 100.— 53 444 - 61461.— 67 607.—
3 53 261.— 59 179.—- 68 056.— 74 861.—
4 58 521.—- 65 023.— 74 776.— 82 254.—
5 63 876.— 70 973.— 81619.— 89 781.—
6 68 218.— 75 798.— 87 168.— 95 884.—
7 74 412.— 82 680.— 95 082.— 104 590.—
8 81 354.— 90 393.— 103 952.— 114 347 —
9 89 330.— 99 256.— 114 144.— 125 559.—
10 98 339.— 109 265.— 125 655.— 138 220.—
" 108 378.— 120 420.— 138 483.— 152 331.—
12 119 640.— 132 933.— 152 873.— 168 160.—
13 133 526.— 148 362.— 170 616.— 187 678.—
14 150 136.— 166 818.— 191 841.— 211 025.—

*Der Lohn fir 20-jahrige Beschéaftigte ohne abgeschlossene Berufslehre betragt
mindestens CHF 46 598.— brutto im Jahr, fur 18-jahrige Beschaftigte ohne
abgeschlossene Berufslehre CHF 44 379.— brutto im Jahr. Werden jingere
Personen angestellt, so kann der Anfangslohn um bis zu 10 % reduziert

werden.
Divisor fur die Berechnung des Stundenlohnansatzes: 2070.
13 Pauschalzulage
In folgenden Fallen wird eine versicherte Pauschalzulage ausgerichtet
(pro Jahr):
a. Aufgehoben
b. Equipenchef/in CHF 2400.—-
¢. Wagenfihrer/in im Sachentransportdienst

mit mindestens zweijahriger Tatigkeit
als Wagenfuhrer/in bei der Post CHF 2400.—-
2Sie wird in zwolf Monatsraten ausbezahlt.
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Lohn und Zulagen (Werte 2010) Anhang 1

2 Fixe Arbeitsmarktzulage

Stufe 3
CHF 4800.—/Jahr*

A

B Basel, Bern,
Bernex

C Carouge (GE),
Chéne-Bougeries,
Chéne-Bourg

D

EF

G Genf,
Genf-Flughafen,
Le Grand-Saconnex

HIJ

K

L Lancy, Lausanne

MN  Meyrin,
Ziirich-Mulligen/VZ

0

PQ

R

STU Thonex

Vv Vernier, Versoix,
Vésenaz

WXy

Z Zirich,

Ziirich-Flughafen

Stufe 2
CHF 2400.-/Jahr*

Allschwil
Belmont-sur-Lausanne,

Binningen, Birsfelden,
Bussigny-pres-Lausanne

Chavannes-prés-Renens,
Crissier

Dietikon, Diibendorf
Epalinges

Glattbrugg

Ittigen

Kloten, Koniz**

Luzern, Le Mont-sur-Lausanne

Miinchenstein,
Muri bei Bern, Muttenz

Onex, Ostermundigen

Prilly, Pully

Regensdorf, Reinach (BL),

Renens (VD), Riehen

St. Gallen,
Schlieren (exkl. Miilligen)

Wallisellen, Winterthur

Zollikofen

Ziff. 320 GAV

Stufe 1
CHF 1200.-/Jahr*

Aarau, Adelboden, Adliswil, Aesch (BL),
Arlesheim, Arosa

Baden, Bassersdorf, Bellevue, Belp,
Biel/Bienne, Bolligen, Bottmingen,
Bremgarten bei Bern, Biilach

La Chaux-de-Fonds, Cologny, Collonge-
Bellerive, Commugny, Coppet

Davos, Dietlikon, Dornach

Ecublens (VD), Effretikon, Embrach, Emmen,
Emmenbriicke, Erlenbach (ZH), Freiburg

Genthod, Gland, Grindelwald, Gstaad

Herrliberg, Horgen, Jouxtens-Mézery
Kehrsatz, Kilchberg (ZH), Kriens, Kiisnacht (ZH)
Lenk, Locarno, Lugano, Lutry

Mannedorf, Meilen, Mies, Montana, Montreux,
Moosseedorf, Morges, Miinchenbuchsee,
Miinsingen, Neuenburg, Nyon

Oberengstringen, Oberwil (BL), Olten, Opfikon

Paudex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates,
Prangins, Pratteln, Pregny-Chambésy

Rheinfelden, Rubigen, Riimlang

St. Moritz, Schuls (Scuol), Schwerzenbach,
Sion, Spreitenbach, Stéfa, Stettlen, Tannay,
Thalwil, Therwil, Urdorf, Urtenen, Uster

Vandoeuvres, Vechigen, Vevey, Veyrier,
Volketswil

Wadenswil, Wangen-Briittisellen,
Wohlen bei Bern, Worb

Zermatt, Zollikon, Zug, Zumikon

* bei Vollzeitarbeit; Teilzeitarbeit pro rata; Stundenlohn = Jahresansatz dividiert durch 2070
**nur Kéniz, Wabern, Liebefeld, Spiegel b. Bern; Rest der Gemeinde Kéniz ist ausgenommen



Anhang 1 Lohn und Zulagen (Werte 2010)

31

32

320

321

322

52

Stellvertretungszulagen Ziff. 34 GAV

Versicherte Stellvertretungszulage

Die Zulage nach Ziffer 340 Absatz 2 Buchstabe a GAV betragt:

a. wenn Stellvertretung in den FS 2 bis 5: mindestens CHF 2400.— pro Jahr;

b. wenn Stellvertretung in den FS 6 und hdher: mindestens CHF 3600.—
pro Jahr.

2Der Betrag wird individuell vereinbart.

Nicht versicherte Stellvertretungszulagen

Tagespauschale nach Ziffer 340 Absatz 2 Buchstabe ba GAV

Funktionsstufe der vertretenen Stelle Tagespauschale in CHF
2 10.—-

3 10—

4 13.20

5 13.20

6 und hoher 16.50

Tagespauschale nach Ziffer 340 Absatz 2 Buchstabe bb GAV
Die/Der Vertretene hat Pauschalzulage nach Ziffer 13 als Tagespauschale in CHF

Primus im Zustelldienst 15.80

Wagenfihrer/in im Sachentransportdienst, sofern die Stellvertreterin/ ~ 7.90
der Stellvertreter die Anspruchsvoraussetzungen nach Ziffer 13
Absatz 1 Buchstabe c erfilllt

Gemeinsame Bestimmungen

Die Stellvertretungszulagen nach den Ziffern 320 und 321 werden nicht
kumuliert. Wird eine Funktion mit Pauschalzulage abgel6st, gilt bei zwei
maoglichen Tagespauschalen der héhere Betrag.
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Zulagen Ziff. 35 GAV

Sozialzulagen

Familienzulagen und ergidnzende Leistungen

'Die Familienzulagen betragen monatlich

(hdhere kantonale Zulagen vorbehalten):

a. CHF 330.— fur das erste zulagenberechtigte Kind;

b. CHF 206.- fir jedes weitere zulagenberechtigte Kind;

c. CHF 250.— fur jedes weitere zulagenberechtigte Kind, welches das
16. Altersjahr vollendet hat und in Ausbildung steht.

2Der Familienzulage angerechnet werden:

a. von anderen Personen geltend gemachte Familienzulagen nach FamZgG;

b. von den Mitarbeitenden oder von anderen Personen bei anderen Arbeit-
gebern geltend gemachte Familien-, Kinder- oder Betreuungszulagen.

Geburts- und Adoptionszulage

Bei Ereignis pro Kind CHF 600.-. Eine allféllige hdhere Zulage gemass
kantonaler Familienzulagenordnung wird ausgerichtet, sofern der/die
Mitarbeitende die erstanspruchsberechtigte Person fur die Familienzulagen
ist.

Nachtzulage
Je volle und angebrochene Stunde: CHF 5.80

Sonntagszulage
Je volle und angebrochene Stunde: CHF 10.55

Regelmassige Nacht- und Sonntagsarbeit

Mitarbeitende, die in regelmassigen Turnus Sonntags- und Nachtarbeit
leisten, erhalten folgende Ferienentschadigungen als Zuschlage zu den
Zulagen gemass Ziffer 41 und 42:

— 8,33 % bei einem Ferienanspruch von 4 Wochen

- 10,64 % bei einem Ferienanspruch von 5 Wochen

- 11,83 % bei einem Ferienanspruch von 5 Wochen und 3 Tagen

— 13,04 % bei einem Ferienanspruch von 6 Wochen

- 13,46 % bei einem Ferienanspruch von 6 Wochen und 1 Tag

53



Anhang 1 Lohn und Zulagen (Werte 2010)

43

44

45

50

51

70

54

Pikettzulage
Je volle und angebrochene Stunde Bereitschaft: CHF 5-

Sonderzulage
Je Einzelfall pro Monat von CHF 150.- bis 250.—

Einzelfallzulage

Pro Jahr bis maximal CHF 30000.—
Pramien Ziff. 36 GAV
Ziel-Préamie
Werte pendent
Top-Pramie
Je Ereignis: bis maximal CHF  5000.-
Treuepramie Ziff. 230 GAV
Bei Vollendung von Zeitwert Geldwert
Anstellungsjahren
10 und 15 1 Woche Ferien  oder*  CHF 1250.— auf Deposito-Konto PostFinance
20 3 Wochen Ferien oder*  CHF 3750.— auf Deposito-Konto PostFinance
25, 30, 35, 40 und 45 4 Wochen Ferien oder*  CHF 5000.— auf Deposito-Konto PostFinance

*wahlbar in ganzen Wochen

Pauschalen in geografisch definiertem Gebiet Ziff. 241 GAV

Wegzeitgutschrift

Massgebend sind die effektiven Kilometer zwischen Basis- und Einsatzort.
Ist kein 6ffentliches Verkehrsmittel vorhanden oder dessen Benttzung nicht
zumutbar, so sind die Strassenkilometer auf der klrzesten Wegstrecke
massgebend.

Einfache Wegstrecke
bis 8 km tiber 8 bis 16 km uber 16 km

— 30 Minuten pro Tag 60 Minuten pro Tag
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Fahrkosten

Es besteht wie folgt Anspruch auf Ersatz der Fahrkosten:

a. wenn offentliches Verkehrsmittel vorhanden und zumutbar:
effektive Fahrkosten;

b. in den anderen Fallen:

Privatfahrzeug Einfache Wegstrecke

bis 8 km tiber 8 bis 16 km iiber 16 km
Personenwagen — CHF 15.— pro Tag CHF 24.— pro Tag
librige Motorfahrzeuge — CHF 7.-pro Tag CHF 12.— pro Tag

ab 50 ccm und vergleichbar

Allféllige Schaden an privaten Motorfahrzeugen werden durch eine Zusatzversicherung (Vollkasko)
bernommen, die durch die Post abgeschlossen wird.

Auswartige Mahlzeiten

Die Mahlzeitenentschadigung betragt pro Tag CHF 22.—. Sie wird ausge-
richtet, wenn der Einsatzort tber 16 Kilometer vom Basisort entfernt ist.

Ist kein 6ffentliches Verkehrsmittel vorhanden oder dessen Beniitzung nicht
zumutbar, so sind die Strassenkilometer auf der kirzesten Wegstrecke
massgebend.

2Dieser Betrag wird auch bei voriibergehender Anderung des Arbeitsorts
bzw. Basisorts nach Ziffer 242 GAV ausgerichtet, sofern die Distanz ab
Arbeits- bzw. Basisort Uber acht Kilometer betragt.

Spesen Ziff. 251 GAV

Auswartige Mahlzeiten auf Geschéaftsreisen

Abwesenheit ab Arbeits- bzw. Basisort Pauschale Mahlzeitenvergiitung pro Tag
Giber 5 Stunden CHF 15—
tber 11 Stunden CHF 33—
Uber 14 Stunden CHF 40.—

Massgebend sind die Abfahrts- und Ankunftszeiten mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln (ohne Nahver-
kehrsstrecken innerhalb des Orts). Ist kein 6ffentliches Verkehrsmittel vorhanden oder dessen
Benlitzung nicht zumutbar, so sind die Strassenkilometer auf der kiirzesten Wegstrecke massgebend.

Ubernachtung

Effektive Kosten fiir die Ubernachtung:
maximal CHF 150.— (Basis: Drei-Sterne-Hotel)
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Kilometerentschdadigung bei Benutzung eines Privatfahrzeugs

Privatfahrzeug Arbeitsweg/ Nutzung fiir Transport von
Geschaftsreisen* Ware/Zustellung **

Personenwagen 60 Rappen 85 Rappen™**

iibrige Motorfahrzeuge 30 Rappen -

ab 50 ccm und vergleichbar

*

allfallige Schaden an privaten Motorfahrzeugen werden durch eine Zusatzversicherung
(Vollkasko) tibernommen, die durch die Post abgeschlossen wird

keine Zusatzversicherung (Vollkasko) durch die Post

*** beim notwendigen Einsatz von besonderen Fahrzeugen kann ein héherer Ansatz vereinbart
werden

*%

Mitarbeitende im Fahrdienst Personen- und Sachentransport;
Bahnpostdienst

Es wird eine Mahlzeitenentschadigung von CHF 11.— ausgerichtet, wenn im
Dienstplan eine Pause zur Einnahme einer Mahlzeit ausserhalb des Arbeits-
bzw. Basisorts eingeplant ist.



Funktionenraster Anhang 2

Gestutzt auf Ziffer 303 GAV vereinbaren die GAV-Parteien:

Grundsatze

Die Funktionen sind modellhaft nach Aufgaben, Ausbildungsniveau und
Kenntnissen sowie nach weiteren, funktionstypischen Kriterien erfasst
(Modellfunktionen) und einer Funktionsstufe zugeteilt. Gleiche und
bezuglich Anforderungsniveau gleichwertige Funktionen oder Stellen
gehoren in die gleiche Funktionsstufe.

2 Ahnliche Modellfunktionen sind gruppenweise in Funktionsbereichen
zusammengefasst. Innerhalb der Funktionsbereiche werden aus den
einzelnen Modellfunktionen nach ansteigendem Anforderungsniveau
Funktionsketten gebildet.

Besondere Bestimmungen fiir Poststellenleitende

Bis zum Vorliegen eines neuen Konzepts zur Einreihung der
Poststellenleitenden sind die besonderen Bestimmungen in Ziffer 32
Anhang 9 massgebend.
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Funktionentabelle
(Funktionsbereiche, Funktionsketten, Funktionsstufen FS)

Betriebsmitarbeitende Logistik 3
102 " Betriebsfachleute Logistik 3- 5
103 Sortierung 1- 3
104 1 Zustellung 1- 4
110 5 Teamleitung Logistik 4-7
1M Sachbereichsleitung Logistik 6- 9
112 Leitung betriebliche OE Logistik 8-11
121 Betriebsmitarbeitende Transport 1- 3
122 Betriebsfachleute Transport 3-5
123 M2 Wagenfiihrung Sachentransport 2- 4
124 3) Wagenfiihrung Personentransport 3 - 6
130 Teamleitung Transport 4-7
131 Sachbereichsleitung Transport 6- 9
132 Leitung betriebliche OE Transport 8 — 11
141 Betriebsmitarbeitende PostFinance  1- 3
142 Betriebsfachleute PostFinance 3- 6
143 Kundenberatung PostFinance

Teamleitung PostFinance

Leitung betriebliche OE PostFinance

Betriebsmitarbeitende Wartung/

Unterhalt/Handwerk
202 Betriebsfachleute Wartung/ 4- 6

Unterhalt/Handwerk
203 Reinigung / Hausdienst 1- 3
204 Lagermitarbeitende/-fachleute 2- 4
210 Team-/Sachbereichsleitung 4- 8

Unterhalt und Handwerk
211 Leitung betriebliche OE Unterhalt 7-10

und Handwerk
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301 Frontoffice 3-6
302 Kundenbetreuung klein/mittel 7-9
303 Kundenbetreuung mittel/gross 9-12 ..
304 Sales Support / 5- 8
Sachbearbeitung Verkaufsstellen
305 Kundendienst/Call-Center 4- 6 ..
31 Team-/Sachbereichsleitung 6- 9
Kundendienst und Verkauf
313 Verantwortliche Zweigpoststellen 6- 8 .
314 Leitung Betrieb Hauptpoststelle 8- 9
315 Leitung Hauptpoststelle 9-10 .
401 Produktion Informatik 2-5 |
402 Support 5- 7
403 Systembetreuung 7-10 ..
404 Systementwicklung 5- 8 ..
405 Anspruchsvolle Systementwicklung 8 — 10
406 Spezialistin/Spezialist Informatk 10— 13 |
410 Teamleitung Informatik
411 Sachbereichsleitung Informatik
501 Administrative Hilfsfunktionen
502 Biroassistenz 2-5
503 Sachbearbeitung 5- 7
504 5 Anspruchsvolle Sachbearbeitung 7-10
505 Qualifizierte Sachbearbeitung 10-12
510 Teamleitung 7-10
511 Sachbereichsleitung
601 Regionenleitung klein/mittel
602 Regionenleitung gross 12-14
603 Konzernweite Spezialisten 11-14
604 Leitung Fachbereich klein 10-12




Die

2)
3)

4
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Funktionentabelle wird Gberprift und angepasst, wenn neue Aufgaben dazu
kommen oder bestehende sich in wesentlichem Mass verandern.

Pauschalzulage fiir Equipenchefinnen/Equipenchefs, Primi im Zustelldienst und Wagenfihrer/innen
Sachentransportdienst nach Ziffer 13 Anhang 1.

Abgrenzung Wagenfiihrung im Sachentransport gemass Anwendungsbestimmungen Lohnsystem und
Funktionenraster.

Abgrenzung Wagenfiihrung im Personentransport gemass Anwendungsbestimmungen Lohnsystem und
Funktionenraster.

Aufgehoben mit Vereinbarung «Umsetzung Projekt Ymago» vom 14. Mérz 2007.

Einstufung Berufsschullehrer/innen und Lehrmeister/innen gemdss Anwendungsbestimmungen Lohnsystem
und Funktionenraster.
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Arbeitszeit Anhang 3

Gestutzt auf Ziffer 40 GAV vereinbaren die GAV-Parteien:
Arbeitszeitgestaltung

Grundsatze

'Unter Berlcksichtigung der betrieblichen Mdglichkeiten legen die Bereiche
die Arbeitszeitgestaltung im Rahmen der Bestimmungen dieses Anhangs fest.
2Die Regelungen bei Arbeitszeitmodellen mit eigenen Moglichkeiten zum
Zeitausgleich bleiben vorbehalten.

Einsatzbereich Administration

Ordentliche Betriebszeit

TAls ordentliche Betriebszeit gilt die Zeit von Montag bis Freitag von 6 bis
20 Uhr.

2Im Rahmen der ordentlichen Betriebszeit bestehen die Arbeitszeitmodelle
nach Ziffer 2.

Ausserordentliche Betriebszeit
Bei Bedarf kdnnen die Bereiche die ordentliche Betriebszeit im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen ausdehnen oder einschranken.

Einsatzbereich Produktion

TArbeitszeitmodelle nach Ziffer 2 kénnen angewendet werden, falls es die
betrieblichen Verhaltnisse und die gesetzlichen Bestimmungen zulassen.
2Dje Funftagewoche ist einzuhalten, falls es die betrieblichen Verhaltnisse
erlauben. In den Gbrigen Féllen soll bei der Zuteilung von Ausgleichstagen
eine gegendber der Fiinftagewoche mdglichst gleichwertige Losung erreicht
werden.

Arbeitszeitmodelle

Gleitende Arbeitszeit (Glaz)

1Glaz ist das Normmodell. Innerhalb der ordentlichen Betriebszeit kann die
Arbeitszeit durch die Mitarbeitende/den Mitarbeitenden weitgehend in
Eigenverantwortung gewahlt werden. Wo dies aus betrieblichen Griinden
erforderlich ist, legen die Bereiche Ansprech- und Servicezeiten fest.
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2Der Zeitsaldo entspricht der Differenz zwischen der vertraglichen
Arbeitszeit und der geleisteten bzw. anrechenbaren Arbeitszeit.

3Ein Zeitsaldo soll auf eine Bandbreite von +50 bzw. —10 Stunden begrenzt
werden. Dartber hinausgehende Stunden verfallen grundsatzlich ohne
Entschadigung. Ein Ubertrag auf Uberzeit ist nur moglich, wenn die
Arbeitsleistung angeordnet oder nachtraglich genehmigt wird. Innerhalb
der Bandbreite geleistete Arbeitsstunden gelten nicht als Uberzeit.

4Der Zeitsaldo kann in Absprache mit der/dem Vorgesetzten stunden- und
tageweise kompensiert oder auf ein Zeitsparkonto tbertragen werden.
5Die Kompensation darf an maximal finf ganzen Tagen im Monat und
maximal zehn ganzen Tagen im Jahr erfolgen.

Jahresarbeitszeit

Grundsatz

TMit der Jahresarbeitszeit wird angestrebt:

— den Personaleinsatz unter Berlcksichtigung von saisonalen
Schwankungen der Auftragslage langfristig zu planen;

— zeitgerecht auf kurzfristige Verdnderungen des Arbeitsvolumens zu
reagieren;

— den Bedurfnissen der Mitarbeitenden und der Teams nach
Zeitsouveranitat Rechnung zu tragen.

2Die Jahresarbeitszeit basiert auf variablen Tages-, Wochen- und

Monatsarbeitszeiten.

3Sie wird individuell in Schriftform vereinbart.

Rahmenbedingungen

Die Jahres-Sollarbeitszeit wird entsprechend dem Beschaftigungsgrad
festgelegt. Sie kann in weniger als zwolf Monaten erbracht werden.

Der jahrliche Ausgleich darf bei Vollzeit hochstens vier Wochen betragen.
2Der monatlich ausbezahlte Lohn richtet sich nach dem vereinbarten
Beschaftigungsgrad, unabhangig von der geleisteten Arbeitszeit.

3Jahrlich werden die voraussichtlichen monatlichen Sollarbeitszeiten geplant
und in einer Vereinbarung festgehalten. Diese kann nachtraglich veranderten
Bedurfnissen der/des Mitarbeitenden oder der Post angepasst werden.
4Allfallige fixe Ansprech- und Servicezeiten oder andere Bedingungen sind
individuell zu vereinbaren.

5Die minimale Arbeitszeit soll in der Regel die Halfte der ordentlichen
durchschnittlichen Arbeitsleistung pro Arbeitstag nicht unterschreiten.
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Arbeitszeit Anhang 3

6Kurzfristige Anderungen gegentiber den geplanten Arbeitszeiten sind im
Rahmen der Zumutbarkeit fur die Mitarbeitenden oder die Post moglich;
sie sind zu vereinbaren.

7Die gesetzlichen Bestimmungen zur Hdchstarbeitszeit, zu den Ruhe-

schichten usw. bleiben vorbehalten.

8Die Zeitsaldi 1 und 2 werden der/dem Vorgesetzten und der/dem

Mitarbeitenden monatlich mitgeteilt.

— Zeitsaldo 1: Differenz zwischen der Sollarbeitszeit auf Grund des
Durchschnitts nach Jahres-Sollarbeitszeit und der effektiv geleisteten oder
anrechenbaren Arbeitszeit;

— Zeitsaldo 2: Differenz zwischen der Sollarbeitszeit gemass Jahresplanung
nach Absatz 3 und der effektiv geleisteten oder anrechenbaren
Arbeitszeit.

9Der Zeitsaldo 1 ist im Jahresverlauf begrenzt auf +200 bzw. —50 Stunden.

Werden diese Werte Uberschritten, sind die Jahresplanung nach Absatz 3

und/oder der Beschaftigungsgrad zu tberprafen und allenfalls neu zu

vereinbaren. Eine Ubertragung auf Uberzeit erfolgt ausschliesslich im

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen; ein allfdlliges Uberzeitguthaben

wird prioritdr kompensiert.

19Am Jahresende darf der Zeitsaldo +100 bzw. —50 Stunden nicht Uberstei-

gen. Davon ausgenommen sind Falle von langer dauernden Abwesenheiten

wegen Krankheit oder Unfall. Der positive Zeitsaldo kann wahlweise auf das
ndchste Jahr oder auf ein Zeitsparkonto Gbertragen werden. Ein negativer

Zeitsaldo von Uber 50 Stunden verfallt zu Lasten der Post. Ein positiver

Zeitsaldo von Uber 100 Stunden verfallt zu Lasten der/des Mitarbeitenden.

Soweit es sich um Uberzeit nach Absatz 9 handelt oder die/der Vorgesetzte

nicht fur einen rechtzeitigen Abbau des Zeitsaldos gesorgt hat, werden die

100 Stunden Ubersteigende Zeit mit einem Zuschlag von 25% ausbezahlt.

"Bei Aufldsung des Arbeitsverhaltnisses sollen allfallige Plus- oder Minus-

stunden innerhalb der Kiindigungsfrist kompensiert werden. Falls die

Minusstunden aus angeordneter Arbeitsleistung resultieren, erfolgt bei

Auflésung des Arbeitsverhaltnisses ohne Verschulden der/des

Mitarbeitenden keine Kompensation.

Zeitsparmodell

1Beim Zeitsparmodell kénnen Guthaben aus nicht bezogenen Ferientagen,
Ruhe- oder Ausgleichstagen und Uberzeit auf ein Zeitsparkonto Ubertragen
werden.
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2|n einer individuellen Vereinbarung wird schriftlich festgehalten, welche der

folgenden Zeitguthaben zum Ansparen gewahlt werden kénnen:

a. ab dem 20. Altersjahr: die das gesetzliche Minimum von vier Wochen
Ubersteigenden, nicht bezogenen Ferientage;

b. Ausgleichstage aus der ordentlichen Arbeitszeit nach Ziffer 110 oder
der Glaz nach Ziffer 20;

c. frei verfugbare Ruhetage auf Grund der Feiertagslage;

d. Uberzeit;

e. besondere Zeitgutschriften fur Zusatzleistungen, die in der ordentlichen
Arbeitszeit nicht bertcksichtigt sind (ohne Zeitzuschlage fur Nachtarbeit);

f. Guthaben aus Glaz oder Jahresarbeitszeit.

3Der Bezug ab dem Zeitsparkonto kann im Einvernehmen erfolgen:

a. als zusatzliche zusammenhangende Freizeit;

b. als Langzeiturlaub (Sabbatical);

c. zur voribergehenden Reduktion der Arbeitszeit bei gleichbleibendem
Beschaftigungsgrad;

d. zur vorzeitigen Pensionierung;

e. in begrindbaren Einzelféllen als Barzahlung.

23  Alternierende Telearbeit

230 Grundsatz
Bei alternierender Telearbeit arbeitet die/der Mitarbeitende zeitweise am
Arbeitsplatz der Post und zeitweise zu Hause.

231 Rahmenbedingungen
Die/Der Mitarbeitende ist in den Arbeitsablaufen und in der Arbeits-
organisation der Post integriert.
2Die Telearbeit beruht auf Freiwilligkeit und bedarf der Zustimmung der/des
Vorgesetzten.
3Die Dauer und der Inhalt der Telearbeit sowie weitere Besonderheiten wie
Ansprechzeiten, Einrichtung des Arbeitsplatzes zu Hause, Kostenbeteili-
gung, Datenschutz werden individuell vereinbart.
4Die Post stellt der/dem Mitarbeitenden die technische Infrastruktur
(Hardware, Software, Installation, Support) zur Verfigung.
5Es besteht kein Anspruch auf Ersatz von berufsbedingten Auslagen,
soweit sie mit der Telearbeit zusammenhangen, zum Beispiel fir Nutzung
von privaten Raumlichkeiten.
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Arbeitszeit Anhang 3

6Legt die/der Vorgesetzte die Arbeitszeit direkt oder indirekt fest, werden
die damit verbundenen Zeitzuschlage und Zulagen vereinbart.

7Die Vereinbarung Uber die Telearbeit kann von jeder Seite ohne Angabe
von Grinden mit einer Frist von drei Monaten schriftlich widerrufen werden.

Teilzeit mit Beschaftigungsrahmen

Grundsatze

TIn Fallen von Ziffer 20 Absatz 2bs GAV Post besteht im Ausmass der unteren
Grenze des Beschaftigungsrahmens Anspruch auf Lohnzahlung, es sei denn,
die/der Mitarbeitende habe mehrfach entsprechende Arbeitseinsatze im Laufe
des Jahrs abgelehnt. Der Anspruch auf Lohnzahlung im Ausmass der unte-
ren Grenze des Beschaftigungsrahmens entfallt, wenn die/der Mitarbeitende
aus Grinden von Krankheit, Schwangerschaft oder Unfall an der Arbeits-
leistung verhindert war. Die Differenz wird spatestens im Dezember oder bei
Austritt ausbezahlt.

2Konnte die/der Mitarbeitende infolge nachgewiesener Arbeitsunfahigkeit,
wegen des Bezugs von Mutterschaftsurlaub oder wegen der Leistung von
Militar-, Zivilschutz- und Zivildienst die Arbeitseinsatze im Ausmass der
unteren Grenze des Beschaftigungsrahmens nicht leisten, so kann sie/er
nicht zur Nachleistung verpflichtet werden.

3Der Wechsel ins Arbeitsverhaltnis mit fixem Beschaftigungsgrad im Aus-
mass der bisherigen unteren Grenze des Beschaftigungsrahmens wird auf
Begehren der/des Mitarbeitenden unter Einhaltung der Kiindigungsfrist nach
Ziffer 122 Anhang 4 GAV Post vollzogen; ein anderer Zeitpunkt fir den
Wechsel oder ein anderer fixer Beschaftigungsgrad kénnen vereinbart
werden.

4Wird die obere Grenze des Beschaftigungsrahmens Gber einen Zeitraum
von zwolf Monaten Gberschritten, so besteht ein Anspruch der/des Mitarbei-
tenden auf angemessene Erhéhung der unteren Grenze des Beschaftigungs-
rahmens. Grundlage fur die neue untere Grenze bilden sowohl die in den
vorangegangenen zwolf Monaten geleisteten Einsétze wie auch die kinftigen
Beschaftigungsaussichten.

5Die geleisteten Einsatze werden im Stundenlohn bezahlt (Berechnung nach
Ziffer 12 Anhang 1, zuztglich Anteil einer allfalligen Pauschalzulage).
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6Der Ferien-Anspruch (Ziff. 430 GAV Post) sowie allfallige Zulagen und

Zuschlage werden separat abgegolten. Der Ferienzuschlag von 10,64 %

bzw. 11,83 % bzw. 13,46 % wird auf jeder Lohnabrechnung separat ausge-

wiesen. Wéahrend mindestens vier Wochen pro Kalenderjahr (5 Wochen bis
zum vollendeten 20. Altersjahr) darf die/der Mitarbeitende nicht eingesetzt
werden. In dieser Zeit soll die/der Mitarbeitende ihre/seine Ferien beziehen
kénnen. Die einsatzfreien Perioden sind zu vereinbaren; falls keine Einigung
erzielt werden kann, werden sie von der Post festgelegt.

Die Lohnfortzahlung bei Krankheit wird in Abweichung von den

Ziffern 3700 und 3701 GAV Post wie folgt geregelt:

— Die/Der Mitarbeitende ist ab Beginn des Arbeitsverhaltnisses bei unver-
schuldeter, medizinisch begriindeter Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit
oder Schwangerschaft ab dem 61. Krankheitstag Uber eine Kollektiv-
Krankentaggeldversicherung versichert. Diese Versicherung leistet fur
eine Dauer von 720 Tagen, abzuglich einer Wartefrist von 60 Tagen, ein
Taggeld von 80 % des in den vergangenen drei Monaten bei der Post
erzielten Durchschnittslohns. Die Krankentaggelder werden direkt durch
den Versicherer ausbezahlt, ab dem 61. Krankheitstag besteht kein
Anspruch auf Lohnfortzahlung durch die Post. Bei teilweiser Arbeitsun-
fahigkeit richtet sich die Hohe des Taggelds nach dem Grad der Arbeits-
unfahigkeit.

— Mitarbeitenden, die ldnger als 60 Tage krank sind, leistet die Post
rickwirkend ab dem 1. Krankheitstag bis und mit 60. Krankheitstag eine
Lohnfortzahlung von 100 % des in den vergangenen drei Monaten bei
der Post erzielten Durchschnittslohns.

— Ausnahmsweise wird das Taggeld bzw. die Lohnfortzahlung auf der Basis
des in den vergangenen zwolf Monaten erzielten Durchschnittslohns
berechnet.

— Grundsatzlich besteht fur Krankheitsabwesenheiten von bis zu 60 Tagen
Dauer kein Anspruch auf Lohnfortzahlung (Abgeltung nach Abs. 9). Die
Mitarbeitenden sind beim Abschluss des EAV ausdriicklich auf das Fehlen
des Versicherungsschutzes fur Krankheitsabwesenheiten bis zu 60 Tagen
aufmerksam zu machen.

8Die Lohnfortzahlung bei Unfall wird in Abweichung von den Ziffern 3700

bis 3702 GAV Post wie folgt geregelt:

— Das UVG-Taggeld (bei voller Arbeitsunfahigkeit 80 % des Lohns gemass
UVG) wird direkt durch die Suva ausbezahlt; ab dem 4. Unfalltag besteht
kein Anspruch auf Lohnfortzahlung durch die Post.
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Fur den Unfalltag und die beiden folgenden Tage gewahrt die Post eine
Lohnfortzahlung, die dem Lohn fur an diesen Tagen geplante Arbeitsein-
sdtze, mindestens der Hohe des UVG-Taggelds, entspricht.

9Als Abgeltung der durch Absatz 7 und Absatz 8 nicht gedeckten Leistungen
der Post wird der/dem Mitarbeitenden ein Lohnzuschlag von 2,5 % ausge-
richtet.

Inhalt des EAV
Im EAV ist zusatzlich zu den Elementen nach Ziffer 20 GAV Post festzuhalten:

der Beschaftigungsrahmen (untere Grenze und obere Grenze);

es besteht die Mdglichkeit, ein einzelnes Arbeitsangebot ohne Begriindung
abzulehnen; allerdings muss eine Jahresleistung von durchschnittlich ... %
(= untere Grenze des Beschaftigungsrahmens, z.B. 30 %) erbracht
werden;

es besteht kein Anspruch auf Einsatze Uber das Ausmass der vereinbarten
minimalen Jahresleistung von durchschnittlich ... (z.B. 30 %);

die/der Mitarbeitende bestatigt ausdricklich (im EAV oder in einer sepa-
raten Vereinbarung), dass diese unregelmassige Beschaftigung im
Stundenlohn von ihr/ihm gewdiinscht worden ist und dass ihr/ihm die
Besonderheiten beziiglich Lohnfortzahlung und Ferien bekannt sind;

ab der sechsten Krankheitswoche ist ein Arztzeugnis abzugeben, das den
Krankheitsbeginn allenfalls rickwirkend bestatigt; der/dem Mitarbei-
tenden wird empfohlen, sich die krankheitsbedingte Arbeitsunfahigkeit
spatestens ab der 3. Woche bestatigen zu lassen.

Fixe Arbeitszeit
Aus betrieblichen Griinden kénnen fur Organisationsbereiche oder einzelne
Mitarbeitende fixe Arbeitszeiten festgelegt werden.
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4  Unbezahlter Urlaub
TUnbezahlter Urlaub nach Ziffer 4520 GAV kann insbesondere in folgenden
Fallen gewahrt werden:

Ereignis unbezahlter Urlaub

a. fir humanitare Hilfseinsatze: erforderliche Zeit
Als humanitdre Hilfseinsatze gelten: Teilnahme an internationalen
Missionen, Mitarbeit in sozialen Institutionen, Einsatz als Lawinen-/
Katastrophen-Hundeftihrerin oder -Hundefuhrer.

b. fiir ausserschulische Jugendarbeit, Jugend und Sport usw. bis zum pro Kalenderjahr

vollendeten 30. Altersjahr: bis 2 Wochen
c. fiir Sportférderung: pro Kalenderjahr
Unter Sportforderung fallen: Teilnahme als Aktive/Aktiver oder bis 3 Wochen

Funktionarin/Funktiondr von nationalen Sportverbanden an
— nationalen/internationalen Wettkampfen;
— Vorbereitungstrainings fiir Elitewettkdmpfe.

d. Adoptionsurlaub: bis 2 Monate
In begriindbaren Fallen kann dieser Urlaub auf Gesuch der/des
Mitarbeitenden verlangert werden.

e. Langzeiturlaub, friihestens nach finf Jahren Anstellungsdauer: bis 1 Jahr

f. Berufsunterbruch: bis 2 Jahre
In begriindbaren Einzelféllen kann ein langerer Berufsunterbruch
individuell vereinbart werden.

2Nach Ablauf des Langzeiturlaubs nach Buchstabe e bzw. des Berufs-
unterbruchs nach Buchstabe f wird die/der Mitarbeitende in einem dem
EAV entsprechenden, zumutbaren Arbeitsverhaltnis bei der Post weiter-
beschaftigt.
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5 Arbeitszeitliche Bestimmungen fiir einzelne Personalgruppen

Arbeitszeit Anhang 3

51 Anwendbarkeit nach Bereichen

Bereiche*

Briefmarken und Philatelie
Briefmarken und Philatelie
Briefpost
Briefpost

Expresspost

Information Technology Services

Information Technology Services

Konzereinkauf
Paketpost
Paketpost

Personal

Personal
Postautodienst
Postfinance

Poststellen und Verkauf
Poststellen und Verkauf
Service House

Swiss Post International

Transporte

Transporte

Transporte

* Terminologie Stand April 2001

Personalgruppen*

Personal der Philateliestellen
Leiterinnen/Leiter Verkauf

Personal der Briefzentren

Personal der Briefzustellregionen und -filialen
Personal der Expresszentren
Informatik-Personal regionale Service Center
Informatik-Personal zentraler Bereich
Lageristinnen/Lageristen

Personal der Paketbasen/-filialen

Personal der Paketzentren

Personal der Aushildungsregionen und in den
Regionen der Arbeitsmarktzentren

Sozialberaterinnen/Sozialberater
Wagenfiihrerinnen/Wagenfiihrer Regie

Personal der Verarbeitungs-, Service- und Rechenzentren
Personal der Verkaufsstellen (inkl. Zustellpersonal)
Poststellenleitende

Betriebspersonal der regionalen Service-Houses
Personal der Auswechslungsamter

Betriebspersonal der Transportdienste
(u. a. Rangierpersonal, Rampenchefs)

Personal in Garagen

Wagenfihrerinnen/Wagenfiihrer

AZG

X X X | X

>

ArG
analog
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52 Anwendbarkeit nach Personalgruppen bei allen Bereichen

Personalgruppen* Funktion* AZG ArG
analog

Administratives Personal Funktionen in den zentralen und regionalen Bereichen X
Handwerklich- Funktionen in den zentralen und regionalen Bereichen X
technisches Personal
Reinigungspersonal Reinigung von Geb&uden Produktionsbereiche X
Reinigungspersonal Reinigung von Geb&uden mit ausschliesslich

administrativen Bereichen X

* Terminologie Stand April 2001
6 Liste der Feiertage

60 Feiertage mit Sonntagszulage ganze Schweiz
1. Januar (Neujahrstag)
Ostermontag
Auffahrt
1. August (Bundesfeiertag)
25. Dezember (Weihnachten)
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Kanton

Aargau

—nur Bezirk Baden

—nur Aarau, Zofingen, Lenzburg
Appenzell AR

Appenzell IR

Bern

— nur Burgdorf

Basel Stadt

Basel Land
Freiburg
Genf
Glarus

Graub(inden
Jura

Luzern
Neuenburg
Nidwalden
Obwalden
Solothurn
Schaffhausen
Schwyz

St. Gallen
Thurgau
Tessin

Uri

Waadt
Wallis

Zug
Zirich

Feiertage mit Sonntagszulage, wenn
die Mehrheit der Mitarbeitenden in

diesem Kanton arbeitsfrei hat

=
—~ s
g 3 g i
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26. Dezember
s ialalaiaiaiale (Stephanstag)
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Feiertage nach Kantonen (mit oder ohne Sonntagszulage)

Feiertage ohne
Sonntagszulage

Fronleichnam
Jugendfest (/2 Tag)

Fronleichnam

Solennitat (Juni)
Fasnachtsmontag ('/2 Tag)
Fasnachtsmittwoch (/2 Tag)
1. Mai

1. Mai

Fronleichnam

Jeline Genevois

Néfelserfahrt
1. November (Allerheiligen)

Fronleichnam

Fronleichnam
Bettagsmontag
Fronleichnam

Fronleichnam

Fronleichnam

1. Mai

Fronleichnam

1. November (Allerheiligen)
1. Mai

1. November (Allerheiligen)
Fronleichnam
Bettagsmontag

Fronleichnam
1. November (Allerheiligen)

Fronleichnam
1. Mai
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Gestutzt auf Ziffer 60 GAV sowie Artikel 10 bis 14 und 19 BPG vereinbaren
die GAV-Parteien:

Beendigung und Auflésung
Beendigung (Art. 10 BPG)

Die Post und die/der Mitarbeitende kénnen das Arbeitsverhaltnis im gegen-
seitigen Einvernehmen auf jeden Zeitpunkt beendigen.

Das Arbeitsverhéltnis endet ohne Kiindigung:
a. bei Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters:
— fur Frauen
bis 31.12.2004: bei Vollendung des 63. Altersjahrs;
ab 1.1.2005: bei Vollendung des 64. Altersjahrs;
— fur Manner: bei Vollendung des 65. Altersjahrs.
Der vorzeitige Altersriicktritt gemass den anwendbaren Bestimmungen
Uber die Pensionskasse bleibt vorbehalten (Auflésung des Arbeits-
verhaltnisses durch die Mitarbeitende/den Mitarbeitenden);
b. mit dem Tod;
c. bei Ablauf der Vertragsdauer.

Die Post und die/der Mitarbeitende kénnen die Beschaftigung tUber das
Alter nach Ziffer 101 Buchstabe a hinaus vereinbaren. Auf eigenen Wunsch
kann die Mitarbeitende bis zur Vollendung des 65. Altersjahrs im Rahmen
der betrieblichen Mdglichkeiten weiterarbeiten; sie hat dies spatestens sechs
Monate vor Erreichen des Alters nach Ziffer 101 Buchstabe a anzumelden.

Auflésung befristeter Arbeitsverhaltnisse (Art. 11 BPG)
Die Post und die/der Mitarbeitende konnen das befristete Arbeitsverhaltnis
in den Fallen nach Ziffer 125 fristlos kiindigen.

Auflésung unbefristeter Arbeitsverhaltnisse (Art. 12 BPG)

Das unbefristete Arbeitsverhaltnis kann von der Post und der/dem
Mitarbeitenden gekindigt werden.
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Wahrend der Probezeit kann das Arbeitsverhaltnis ordentlich gekindigt
werden:

a. in den ersten zwei Monaten auf Ende der folgenden Woche;

b. ab dem dritten Monat auf das Ende des folgenden Monats.

Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhaltnis von der Post auf Ende
jeden Monats ordentlich gekindigt werden. Dabei gelten folgende Fristen:

a. bis und mit dem 5. Anstellungsjahr 3 Monate;
b. ab dem 6. bis und mit dem 10. Anstellungsjahr 4 Monate;
¢. ab dem 11. Anstellungsjahr 6 Monate.

Die/Der Mitarbeitende kann mit einer Frist von drei Monaten kindigen.

Nach Ablauf der Probezeit kann die Post aus folgenden Griinden ordentlich

kidndigen:

a. Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten;

b. Mangel in der Leistung oder im Verhalten, die trotz schriftlicher
Verwarnung («Mahnung» im Sinne von Art. 12 Abs. 6 Bst. b BPG) anhal-
ten oder sich wiederholten;

¢. mangelnde Eignung, Tauglichkeit oder Bereitschaft, die im Arbeitsvertrag
vereinbarte Arbeit zu verrichten;

d. mangelnde Bereitschaft zur Verrichtung zumutbarer anderer Arbeit;

e. schwer wiegende wirtschaftliche oder betriebliche Grinde, sofern die
Post der/dem betroffenen Mitarbeitenden keine zumutbare andere
Arbeit anbieten kann; die Einzelheiten sind im Anhang 5 geregelt;

f. Wedfall einer gesetzlichen oder vertraglichen Anstellungsbedingung.

Als Grund fur die fristlose Kiindigung durch die Post oder die/den Mitarbei-
tenden gilt jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein der kiindigenden
Partei nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses nicht
mehr zugemutet werden kann.

Formvorschriften (Art. 13 BPG)
Die Verlangerung des Arbeitsverhéltnisses, die Befristung, die Beendigung

nach Ziffer 10 sowie die Auflésung nach den Ziffern 11 und 12 haben
schriftlich zu erfolgen.
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Die fristlose Kindigung durch die Mitarbeitende/den Mitarbeitenden ist auf
Verlangen der Post schriftlich zu begriinden.

Koénnen sich die Post und die/der Mitarbeitende Uber die Beendigung nicht
einigen, so kindigt die Post in Form einer Verfigung.

Folgen bei Verletzung der Bestimmungen liber die Auflésung
(Art. 14 BPG)

Die Post bietet der/dem betroffenen Mitarbeitenden die bisherige oder,
wenn dies nicht mdglich ist, eine zumutbare andere Arbeit an, wenn sie/er
innert 30 Tagen nach Kenntnisnahme eines mutmasslichen Nichtigkeits-
grundes bei der Post schriftlich und glaubhaft geltend macht, die
Kindigung sei nichtig, weil sie:

a. wichtige Formvorschriften verletzt;

b. nach Ziffern 124 und 125 nicht begrindet ist;

¢. zur Unzeit nach Artikel 336¢ OR (Ziff. 511) erfolgt ist.

Verlangt die zustandige Stelle der Post bei der Beschwerdeinstanz nicht
innert 30 Tagen nach Eingang der geltend gemachten Nichtigkeit die
Feststellung der Giiltigkeit der Kiindigung, so ist die Kiindigung nichtig und
die/der betroffene Mitarbeitende wird mit der bisherigen oder, wenn dies
nicht moglich ist, mit einer anderen zumutbaren Arbeit weiterbeschaftigt.

Die Post bietet der/dem betroffenen Mitarbeitenden die bisherige oder,
wenn dies nicht maglich ist, eine zumutbare andere Arbeit an, wenn sie
oder die Beschwerdeinstanz die Kiindigung aufgehoben hat, insbesondere
weil sie:

a. missbrauchlich nach Artikel 336 OR (Ziff. 510) ist;

b. diskriminierend nach Artikel 3 und 4 GIG (Ziff. 520 und 521) ist.

In Erganzung zu Artikel 336 Abs. 2 Buchstabe b OR (Ziff. 510) ist eine
Kindigung auch missbrauchlich, wenn die/der betroffene Mitarbeitende
einem Mitwirkungsorgan gemass GAV angehort oder als Vertrauensperson
einer vertragschliessenden Gewerkschaft der Post als solche gemeldet ist,
und die Post nicht beweisen kann, dass sie einen begrindeten Anlass zur
Kindigung hatte.

Fur die Kiindigung zur Unzeit durch die/den Mitarbeitende/n gilt Artikel
336d OR (Ziff. 512).
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Vorbehalten bleibt die Entschadigung nach Ziffer 4.

Artikel 10 GIG (Ziff. 522) ist anwendbar; der Rechtsweg richtet sich nach
den Bestimmungen im Anhang 6.

Massnahmen bei Auflésung des Arbeitsverhéltnisses (Art. 19 BPG)

Die Post schopft alle sinnvollen Méglichkeiten einer zumutbaren Weiter-
beschaftigung aus, bevor sie der/dem Mitarbeitenden ohne deren/dessen
Verschulden kindigt. Die Einzelheiten sind im Anhang 5 geregelt.

Kindigt die Post das Arbeitsverhdltnis, ohne dass die/der betroffene
Mitarbeitende daran ein Verschulden trifft, so erhalt sie/er in folgenden
Féllen eine Entschadigung, bei der die Schwierigkeiten von Mitarbeitenden
in Monopolberufen besonders zu bertcksichtigen sind.

Es besteht folgender Anspruch:

Wenn die/der Mitarbeitende einen Beruf austibte, nach dem auf dem
Arbeitsmarkt keine oder nur geringe Nachfrage besteht: die Entschadigung
betragt mindestens einen Monatslohn.

Wenn die/der Mitarbeitende lange in einem Arbeitsverhaltnis mit der Post

stand oder ein bestimmtes Alter erreicht hat:

a. die Entschadigung betragt fur Mitarbeitende mit 20 vollendeten
Anstellungsjahren* und 40 vollendeten Altersjahren* einen Monatslohn;

b. die Entschadigung betragt fir Mitarbeitende mit mindestens 45 vollen-
deten Altersjahren*:

Summe von vollendeten Anstellungs-* maximaler
und vollendeten Altersjahren* Monatslohne Summenwert
60 bis und mit 70 mindestens 2 9

71 bis und mit 83 mindestens 3 1M

84 und mehr mindestens 4 13

1) Der maximale Summenwert errechnet sich aus Kiindigungsfrist (Anzahl Monate) und
Entschadigung (Anzahl Monatsl6hne).
massgebender Termin: Ablauf der Kiindigungsfrist

*

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt nach Ziffer 4100 ist zu berticksichtigen.
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In Hartefallen kdnnen mit der/dem Mitarbeitenden hohere Entschadigungen
vereinbart werden.

Die Hohe der Entschadigung wird nach den Ziffern 4100 und 4101 sowie
unter Beriicksichtigung der Umstande im Einzelfall individuell vereinbart;

bei Austritt der/des Mitarbeitenden vor Ablauf der Kiindigungsfrist wird die
Entschadigung neu vereinbart. Ist keine Einigung méglich, so entscheidet
auf Antrag der/des Mitarbeitenden oder der Post ein Ausschuss der FaKo
Konzern unter neutralem Vorsitz, bestehend aus je einem Mitglied der FaKo
und der Post. Der Entscheid ist endgiltig.

Die Berechnung erfolgt auf Grund des aktuellen Brutto-Jahreslohns.

Wird die Kindigung wegen Nichtigkeit (Ziff. 30) oder Missbrauchlichkeit
(Ziff. 32 Bst. a) aufgehoben, so erhélt die/der betroffene Mitarbeitende eine
Entschadigung, wenn sie/er aus Grinden, die nicht sie/er zu vertreten hat,
nicht bei einem Arbeitgeber nach Artikel 3 BPG (Ziff. 50) weiterbeschaftigt
wird.

Wird die Kindigung wegen Diskriminierung (Ziff 32 Bst. b) aufgehoben, so
erhalt die/der betroffene Mitarbeitende eine Entschadigung, wenn die Post
sie/ihn nicht mit der bisherigen Arbeit weiterbeschaftigen kann.

Wenn die/der betroffene Mitarbeitende wieder eine Beschaftigung bei

der Post oder einer anderen Arbeitgeberin nach Artikel 3 BPG (Ziff. 50)
aufnimmt, ist die Entschadigung nach Ziffer 41 in dem Masse zurick-
zuerstatten, als sie zusammen mit dem neuen Lohn die bisherigen Beziige
Ubersteigt. Die Ruckzahlungsverpflichtung gilt fir entlassene Mitarbeitende
nach den Ziffern 41 und 42. Sie wird bei Festlegung der Entschadigung
vereinbart. In Fallen von Diskriminierung (Ziff. 43) besteht keine
Ruckzahlungspflicht.

Fur die Falle nach den Ziffern 41 und 42 werden periodische Leistungen

aus obligatorischen Versicherungen, ausgenommen solche der Arbeitslosen-
versicherung, bei der Entschadigung angerechnet. In Fallen von Diskrimi-
nierung (Ziff. 43) erfolgt keine Anrechnung.
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Wenn die Voraussetzungen erfillt sind, kdnnen die Post und die/der
Mitarbeitende an Stelle der Ausrichtung der Entschadigung die vorzeitige
Pensionierung vereinbaren.

Hat die/der Mitarbeitende bei Ablauf der Kiindigungsfrist das 60. Altersjahr
vollendet, kann die Post mindestens den Betrag, der den Monatsléhnen

bis zum maximalen Summenwert nach Ziffer 4101 Buchstabe b entspricht,
fur eine Verbesserung der individuellen Pensionierungsbedingungen zur
Verfligung stellen.

Die/Der Mitarbeitende kann die ratenweise Auszahlung der Entschadigung
verlangen. Die Modalitdten werden vereinbart.

Kein Anspruch auf Entschadigung besteht:

— wenn das Arbeitsverhaltnis ohne Kindigung endet;

— wenn ein im EAV vorgesehenes Ereignis Anlass zur Auflésung
des Arbeitsverhaltnisses ist.

Gesetzestexte

Bestimmung aus dem Bundespersonalgesetz (BPG)

Artikel 3 BPG Arbeitgeber

1Arbeitgeber nach diesem Gesetz sind:

a. der Bundesrat als oberstes Flihrungsorgan der Bundesverwaltung;

b. die Bundesversammlung fir die Parlamentsdienste;

c. die Schweizerische Post;

d. die Schweizerischen Bundesbahnen;,

e. das Bundesgericht.

2Dije eidgendssischen Schieds- und Rekurskommissionen, die Departemente,
die Bundeskanzlei, die Gruppen und Amter sowie die dezentralisierten
Verwaltungseinheiten gelten als Arbeitgeber, soweit ihnen der Bundesrat
die entsprechenden Befugnisse Ubertrégt.

Bestimmungen aus dem Obligationenrecht (OR)
Artikel 336 OR Missbréauchliche Kiindigung

Die Kidndigung eines Arbeitsverhéltnisses ist missbrauchlich, wenn eine
Partei sie ausspricht:
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wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persénlichkeit
zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang
mit dem Arbeitsverhéltnis oder beeintrdchtige wesentlich die
Zusammenarbeit im Betrieb;

. weil die andere Partei ein verfassungsméssiges Recht aus(ibt, es sei

denn, die Rechtsausibung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhéltnis
oder beeintrdchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;,
ausschliesslich um die Entstehung von Anspriichen der anderen Partei
aus dem Arbeitsverhdéltnis zu vereiteln;

. weil die andere Partei nach Treu und Glauben Anspriiche aus dem

Arbeitsverhéltnis geltend macht;

weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militdr- oder
Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht
freiwillig Gbernommene gesetzliche Pflicht erfiillt.

2Dje Kdndigung des Arbeitsverhéltnisses durch den Arbeitgeber ist im
Weiteren missbrduchlich, wenn sie ausgesprochen wird:

a.

b.

weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehért oder nicht
angehdrt oder weil er eine gewerkschaftliche Tatigkeit rechtmdssig ausibt;
wédhrend der Arbeitnehmer gewdhlter Arbeitnehmervertreter in einer
betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen
Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen
begrindeten Anlass zur Kiindigung hatte;

im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmer-
vertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert
worden sind (Art. 3357).

3Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b,
dessen Mandat infolge Ubergangs des Arbeitsverhéltnisses endet (Art. 333),
besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hétte, falls das Arbeits-
verhéltnis nicht Gbertragen worden wére.

Artikel 336c OR Kiindigung zur Unzeit

a) Durch den Arbeitgeber

'Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhéltnis nicht
kindigen:

a.

wdhrend die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militdr- oder
Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die
Dienstleistung mehr als elf Tage dauert, wahrend vier Wochen vorher
und nachher;
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b. wahrend der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit
oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert
ist, und zwar im ersten Dienstjahr wdhrend 30 Tagen, ab zweitem
bis und mit fiinftem Dienstjahr wéhrend 90 Tagen und ab sechstem
Dienstjahr wéhrend 180 Tagen;

¢. wéhrend der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der
Niederkunft einer Arbeitnehmerin;

d. wéhrend der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer
von der zustdndigen Bundesbehdrde angeordneten Dienstleistung
fur eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt.

2Dje Kindigung, die wéahrend einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperr-

fristen erklart wird, ist nichtig, ist dagegen die Kindigung vor Beginn einer

solchen Frist erfolgt, aber die Kindigungsfrist bis dahin noch nicht abge-
laufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der

Sperrfrist fortgesetzt.

3Gilt fur die Beendigung des Arbeitsverhéltnisses ein Endtermin, wie das

Ende eines Monats oder eine Arbeitswoche, und fallt dieser nicht mit dem

Ende der fortgesetzten Kindigungsfrist zusammen, so verldngert sich diese

bis zum néchstfolgenden Endtermin.

Artikel 336d OR Kiindigung zur Unzeit

b) Durch den Arbeitnehmer

'Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitnehmer das Arbeitsverhéltnis
nicht kiindigen, wenn ein Vorgesetzter, dessen Funktionen er auszulben
vermag, oder der Arbeitgeber selbst unter den in Artikel 336¢ Absatz 1
Buchstabe a angefihrten Voraussetzungen an der Ausibung der Tatigkeit
verhindert ist und der Arbeitnehmer dessen Tatigkeit wéhrend der
Verhinderung zu (ibernehmen hat.

2Artikel 336¢ Absétze 2 und 3 sind entsprechend anwendbar.

Bestimmungen aus dem Gleichstellungsgesetz (GIG)

Artikel 3 GIG Diskriminierungsverbot

TArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diirfen auf Grund ihres Geschlechts
weder direkt noch indirekt benachteiligt werden, namentlich nicht unter
Berufung auf den Zivilstand, auf die familidre Situation oder, bei Arbeit-
nehmerinnen, auf eine Schwangerschaft.
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2Das Verbot gilt insbesondere fir die Anstellung, Aufgabenzuteilung,
Gestaltung der Arbeitsbedingungen, Entlbhnung, Aus- und Weiterbildung,
Beférderung und Entlassung.

3Angemessene Massnahmen zur Verwirklichung der tatsdchlichen Gleich-
stellung stellen keine Diskriminierung dar.

Artikel 4 GIG Diskriminierung durch sexuelle Beldstigung
Diskriminierend ist jedes beldstigende Verhalten sexueller Natur oder ein
anderes Verhalten auf Grund der Geschlechtszugehdrigkeit, das die Wiirde
von Frauen und Ménnern am Arbeitsplatz beeintréchtigt. Darunter fallen
insbesondere Drohungen, das Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen
von Zwang und das Austben von Druck zum Erlangen eines Entgegen-
kommens sexueller Art.

Artikel 10 GIG Kiindigungsschutz

Die Kindigung des Arbeitsverhdltnisses durch die Arbeitgeberin oder den
Arbeitgeber ist anfechtbar, wenn sie ohne begriindeten Anlass auf eine
innerbetriebliche Beschwerde (ber eine Diskriminierung oder auf die
Anrufung der Schlichtungsstelle oder des Gerichts durch die Arbeitnehmerin
oder den Arbeitnehmer folgt.

2Der Kiindigungsschutz gilt fir die Dauer eines innerbetrieblichen
Beschwerdeverfahrens, eines Schlichtungs- oder eines Gerichtsverfahrens
sowie sechs Monate dariber hinaus.

3Die Kindigung muss vor Ende der Kiindigungsfrist beim Gericht angefoch-
ten werden. Das Gericht kann die provisorische Wiedereinstellung der
Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers fir die Dauer des Verfahrens
anordnen, wenn es wahrscheinlich erscheint, dass die Voraussetzungen fiir
die Aufhebung der Kiindigung erfillt sind.

4Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kann wéhrend des Verfahrens
auf die Weiterfihrung des Arbeitsverhéltnisses verzichten und stattdessen
eine Entschddigung nach Artikel 336a des Obligationenrechts geltend
machen.

5Dieser Artikel gilt sinngemdss fir Kiindigungen, die wegen der Klage einer
Organisation nach Artikel 7 erfolgen.
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Gestutzt auf Ziffer 611 GAV vereinbaren die GAV-Parteien:
Allgemeines

Ziel und Zweck

'Die Sozialvereinbarung schafft eine einheitliche Grundlage fur die ganze
Post, um betriebsorganisatorische Massnahmen maoglichst sozialvertraglich
zu gestalten. Zeichnen sich als Folge von betriebsorganisatorischen und/
oder strukturellen Veranderungen Auswirkungen auf den EAV ab, so sind
rechtzeitig geeignete Massnahmen einzuleiten.

2Die vertragschliessenden Gewerkschaften werden vorgangig tber Verande-
rungen und geplante Massnahmen informiert.

Betriebsorganisatorische und strukturelle Veranderungen

Unter den Begriff «betriebsorganisatorische und strukturelle Verande-
rungen» fallen insbesondere folgende Massnahmen:

— Umstrukturierungen und Reorganisationsmassnahmen;

— Verlegung von Dienststellen;

— Rationalisierungen;

— Anderungen des Dienstleistungsangebots;

— Aufgaben-Outsourcing.

Massnahmen
Bei den individuellen Massnahmen ist insbesondere auf das Alter, die
personlichen Verhaltnisse, den Gesundheitszustand und die Fahigkeiten
Rucksicht zu nehmen. Den Prioritdten der/des Mitarbeitenden ist nach
Moglichkeit Rechnung zu tragen.
2\orrang haben:
a. postinterne Weiterbeschaftigung im Rahmen der Zumutbarkeit;
b. Vermittlung einer externen Stelle im Rahmen der Zumutbarkeit sowie
Unterstlitzung beim Aufbau einer selbststandigen Tatigkeit;
¢. berufliche Weiterbildung;
d. Umschulung;
e. einvernehmliche, ganz oder teilweise lohnwirksame Reduktion
der individuellen Arbeitszeit;
f. Forderung von unbezahltem Urlaub/Langzeiturlaub;
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g. Gewahrung von ganz oder teilweise bezahltem Urlaub fur Schnupper-
einsatze ausserhalb der Post;
h. Priifung der einvernehmlichen, vorzeitigen Pensionierung oder vorzei-
tigen Teilpensionierung.
3Spatestens zwei Monate vor Ende eines Urlaubs nach Buchstaben f und g
sind neue Massnahmen zu vereinbaren.
4Zur Erhaltung von Arbeitspldtzen kann die Post mit den vertragschliessen-
den Gewerkschaften eine Vereinbarung Uber eine ganz oder teilweise lohn-
wirksame Beschaftigungsreduktion in Organisationseinheiten abschliessen.
5Die vertragschliessenden Gewerkschaften haben das Recht auf Mitsprache/
Anhorung (Grad 2) bei der Auswahl und bei der Umsetzung der Mass-
nahmen, soweit es sich um Fragen handelt, die ein Kollektiv von Mitarbei-
tenden betreffen, insbesondere zur Verweildauer in einer allfalligen
Projektorganisation, zur Zumutbarkeit der voriibergehenden Ubernahme
einer anderen Arbeit und zur Abgeltung der Nachteile bei der Verlegung
von Dienststellen.
6Die Post kann besondere Projektorganisationen zum Vollzug der vorstehen-
den Massnahmen bilden. Die/Der betroffene Mitarbeitende ist verpflichtet,
in den Projekten mitzuwirken und die zumutbaren Weisungen zu befolgen.

Zumutbarkeit anderer Stellen

Individuelle Einigung tiber die Zumutbarkeit

Kann keine rasche Einigung Uber die Anderung des EAV erzielt werden,
schliessen die Post und die/der Mitarbeitende eine Vereinbarung ab, in der
die individuell anwendbaren Kriterien der Zumutbarkeit anderer Stellen
inner- oder ausserhalb der Post hinsichtlich Tatigkeit, Lohn, Arbeitsort
(Distanzen ab Wohn- und/oder Arbeitsort, geografisches Gebiet) usw.
definiert werden. In dieser Vereinbarung kénnen Prioritdten oder Muss-
Kriterien festgelegt werden.

Fehlen einer Einigung Uber die Zumutbarkeit

TKommt keine Einigung Uber die Zumutbarkeit zu Stande, gilt eine andere

Stelle — soziale Hartefélle vorbehalten — unter folgenden Voraussetzungen

als zumutbar:

a. bei Stellen innerhalb der Post: wenn es sich um eine Arbeit mit vergleich-
baren Anforderungen handelt oder die neue Stelle maximal eine
Funktionsstufe bzw. um die Differenz der Pauschalzulage tiefer einge-
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reiht ist. Die bisherige Erfahrung wird voll angerechnet und eine allfallige
fixe Arbeitsmarktzulage wird in Jahresschritten stufenweise abgebaut;

b. bei Stellen ausserhalb der Post: wenn der Bruttolohn bei gleichem
Beschaftigungsgrad um hdchstens 10 % tiefer ist als der bisherige Lohn
(versicherte Bezlge);

¢. wenn der Arbeitsweg mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln (ohne Nahver-
kehrsstrecken innerhalb des Orts) vom bisherigen Arbeitsort bzw. Basisort
ausgehend 60 Minuten pro Weg nicht tbersteigt;

d. wenn damit im Einzelfall keine grundlegende, untragbare Veranderung
der arbeitszeitlichen Bedingungen verbunden ist.

2Die Voraussetzungen nach Buchstabe a oder b missen zusammen mit

Buchstaben ¢ und d kumulativ erftllt sein.

3Eine Stelle ist in Abweichung von Absatz 1 Buchstabe b unzumutbar, wenn:

— der Mindestlohn nach Artikel 7 der Rahmenverordnung zum BPG nicht
erreicht wird;

— der Lohn den berufs- und ortsuiblichen, insbesondere den gesamt- oder
normalarbeitsvertraglichen Bedingungen nicht entspricht;

— sie nicht angemessen auf die Fahigkeiten oder auf die bisherigen
Aufgaben der/des Mitarbeitenden Rucksicht nimmt;

— sie dem Alter, den personlichen Verhaltnissen oder dem Gesundheits-
zustand der/des Mitarbeitenden nicht angemessen ist.

Forderung der Mobilitdt innerhalb der Post

Wer bereit ist, sich im Rahmen von Umstrukturierungs- und Reorganisa-
tionsmassnahmen ausserhalb des angestammten Arbeitsbereichs zu einem
tieferen Lohn einsetzen zu lassen, hat wahrend der Dauer der ordentlichen
Kindigungsfrist Anspruch auf den bisherigen Lohn.

Ablehnung zumutbarer Stellenangebote

Bei Ablehnung von zwei (postinternen oder -externen) zumutbaren Stellen-
angeboten, kann die Post das Arbeitsverhaltnis entschadigungslos auflésen.
Einer Beschwerde gegen die Kiindigungsverfigung kann die Post in diesem
Fall die aufschiebende Wirkung entziehen.

Misserfolg der Massnahmen

Fuhren die vereinbarten Massnahmen zu keinem Erfolg bzw. beendet
die/der Mitarbeitende solche Massnahmen ohne Verschulden der Post,
so kann die Post der/dem Mitarbeitenden im Rahmen der Bestimmungen
von Ziffer 124 Buchstabe e und Ziffer 4 Anhang 4 kiindigen.
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100

101

84

Gestutzt auf Ziffern 52 und 141 Absatz 1 Buchstabe d GAV vereinbaren die
GAV-Parteien:

Paritatische Vermittlungsstellen
Allgemeines

Aufgabe

Bei Meinungsverschiedenheiten versuchen die Parteien, sich im direkten
Gesprach zu verstandigen.

2|st keine Einigung moglich, so kann die/der Mitarbeitende oder die Post
die ortlich zustandige Paritatische Vermittlungsstelle (PVS) anrufen.

3Die Vermittlungsstellen sind zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem
Arbeitsverhaltnis zustéandig. Sie haben die Aufgabe, die Parteien auszusoh-
nen und ihnen Losungsvorschldge zu unterbreiten.

4Die PVS kann im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen von der/dem
Mitarbeitenden oder von der Post vor Erlass der erstinstanzlichen Verfligung
angerufen werden. Solange ein Verfahren vor der PVS hangig ist, steht ein
allenfalls bereits ertffnetes Verwaltungsverfahren still.

Sachliche Zustandigkeit
Die Vermittlungsstellen sind fur die Schlichtung von Streitigkeiten aus dem
Arbeitsverhaltnis zustandig. Eine Zustandigkeit besteht nur bei Streitig-
keiten, die Gegenstand einer Verfligung im Sinn von Artikel 34 Absatz 1
BPG in Verbindung mit Artikel 5 VWVG sein kénnen.
2Die PVS kann nicht angerufen werden:
— wenn die Post beabsichtigt, eine fristlose Entlassung

(Ziff. 11 und 125 Anhang 4) auszusprechen;
— wenn die Post beabsichtigt, vorsorgliche Massnahmen

(Ziff. 512 GAV) zu treffen;
— bei Streitigkeiten Uber die Personalbeurteilung.
3Bei Verwarnungen wegen Pflichtverletzungen (Ziff. 510 GAV) ist die
Ko-Présidentin oder der Ko-Prasident allein zustandig.
4Die Post und die/der Mitarbeitende sind nicht verpflichtet, in Streitigkeiten
nach Absatz 1 die PVS anzurufen.
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102

1

110

111

112

113

SWill die andere Partei nach Einreichung des Gesuchs darauf verzichten, sich
am Verfahren zu beteiligen, teilt sie dies der Vermittlungsstelle unverziglich
mit. In diesem Fall wird das Verfahren als abgeschlossen erklart. Dasselbe
gilt bei unentschuldigtem Fernbleiben von Sitzungen, zu denen die PVS die
betreffende Partei eingeladen hat.

Anzahl und Sitz
Die GAV-Parteien setzen unter Berlcksichtigung der Bedurfnisse in den
Sprachregionen mindestens drei Vermittlungsstellen ein.

Organisation

Zusammensetzung

Jede PVS besteht aus:

— drei von der Post ernannten Mitgliedern und drei von den vertragschlies-
senden Gewerkschaften gemeinsam ernannten Mitgliedern;

— einer/einem von der Post ernannten Ko-Prasidentin/Ko-Prasidenten;

— einer/einem von den vertragschliessenden Gewerkschaften gemeinsam
ernannten Ko-Prasidentin/Ko-Prasidenten.

2Die Mitglieder und die Ko-Prasidentinnen/Ko-Prasidenten kénnen

in einem Arbeitsverhaltnis zur Post oder zu einer vertragschliessenden

Gewerkschaft stehen.

3Jede Ko-Prasidentin/Jeder Ko-Prasident bezeichnet ein Mitglied als

Stellvertreter/in.

Amtsdauer

'Die Amtsdauer der Mitglieder und der Ko-Prasidentinnen/Ko-Prasidenten
betragt vier Jahre. Wiederwahl ist méglich.

2Tritt dieser GAV ausser Kraft, ohne dass ein Nachfolge-GAV abgeschlossen
wird, oder tritt die Rechtsgrundlage fur die Vermittlungsstellen ausser Kraft,
fuhrt die zustandige PVS hangige Verfahren zu Ende.

Sekretariat
Jede PVS verfligt Uber ein Sekretariat.

Kosten der Vermittlungsstellen

Die Kosten der Vermittlungsstellen werden von den GAV-Parteien getragen.
Die Gewerkschaften sind berechtigt, ihre Kosten dem Solidaritatsbeitrags-
fonds anteilméssig zu belasten.
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114

115

12

120

121

122

86

Zusammensetzung im Einzelfall

Die zu behandelnden Falle werden unter BerUcksichtigung der persodnlichen
Verfligbarkeit sowie allfalliger Ausstandsgriinde moglichst gleichmassig

den beiden Ko-Prasidentinnen/Ko-Prasidenten oder ihren Stellvertretungen
zur Behandlung zugewiesen. Falls sich diese nicht einigen kénnen, ent-
scheidet das Los Uber die Zuteilung der Falle.

2Die PVS verhandelt in Dreierbesetzung. Die/Der jeweilige Vorsitzende
bestimmt fir jeden zu behandelnden Fall je ein Mitglied von Post- und von
Gewerkschaftsseite. Kann die PVS infolge Ausstand nicht in Dreierbesetzung
tagen, so wird sie aus dem Kreis einer anderen PVS erganzt.

Reglement

Die GAV-Parteien behalten sich vor, Einzelheiten in einem Reglement zu
vereinbaren. Die Vermittlungsstellen werden angehért und kénnen den
GAV-Parteien nachtraglich Anderungen vorschlagen.

Verfahren

Einleitung

Das Verfahren soll einfach und rasch sein. Es wird mit Eingang eines schrift-
lichen Gesuchs bei der PVS eingeleitet. Der Gegenseite ist gleichzeitig eine
Kopie zuzustellen.

Inhalt des Gesuchs
Das Gesuch hat einen Antrag zu enthalten; schriftliche Beweismittel sind
beizulegen.

Einladung zur Verhandlung

Die PVS ladt die Parteien zu einer mundlichen Verhandlung ein, die innert
30 Tagen nach Eingang des Gesuchs stattfinden soll. Eine allfallige Verzichts-
erklarung nach Ziffer 101 Absatz 5 hat unverziglich, spatestens innert funf
Tagen nach Erhalt der Einladung an die Sitzung der PVS zu erfolgen.
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123

124

125

126

127

128

Verhandlung

Die Parteien haben personlich zu erscheinen. Sie kénnen bei der Vermitt-
lungsstelle vorgangig eine schriftliche Stellungnahme einreichen. Der
Gegenseite ist gleichzeitig eine Kopie zuzustellen. Samtliche Beweismittel
sind spatestens an die Verhandlung mitzubringen. Die/Der jeweilige
Vorsitzende kann die Parteien vor der Verhandlung auffordern, Beweismittel
einzureichen. Uber die Verhandlung fiihrt das Sekretariat ein Protokoll.

Lésungsvorschlag

Die Vermittlungsstelle unterbreitet den Parteien einen Losungsvorschlag.
Dieser wird auf Begehren einer Seite schriftlich ausgefertigt; in der Regel
wird er nicht schriftlich begriindet. Ein Vergleich bedarf der Schriftform
und ist als solcher rechtswirksam.

Nichteinigung
Kann keine Einigung erzielt werden, so wird dies im Protokoll festgehalten.

Abschluss des Verfahrens
Uber den Abschluss des Vermittlungsverfahrens werden beide Seiten
schriftlich in Kenntnis gesetzt.

Vertrauensperson
Die/Der Mitarbeitende kann in jedem Stadium des Verfahrens eine
Vertrauensperson beiziehen und/oder mit der Vertretung beauftragen.

Verhéltnis zum Verwaltungsverfahren

"Hat die Post im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bei der PVS bereits ein

Verwaltungsverfahren eréffnet und erklart, wie sie zu entscheiden beabsich-

tigt, so lauft fur die Mitarbeitende/den Mitarbeitenden zur Einreichung des

Gesuchs eine Frist von 14 Tagen ab Erhalt der Absichtserklarung der Post.

2Ein laufendes Verwaltungsverfahren steht still, bis das Verfahren vor der

PVS abgeschlossen ist. Der Verfahrensstillstand ist ausgeschlossen, wenn das

Verwaltungsverfahren auf eine fristlose Entlassung oder auf vorsorgliche

Massnahmen ausgerichtet ist (Ziff. 101 Abs. 2).

3Kann die Streitigkeit vor der PVS nicht beigelegt werden, gelten die folgen-

den Bestimmungen:

— wurde das Vermittlungsverfahren auf Gesuch der/des Mitarbeitenden
eingeleitet, so kann innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt des
Abschreibungsbeschlusses der PVS eine Verfugung verlangt werden;
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20

21

22

23

88

— die Post teilt der/dem Mitarbeitenden unverziglich mit, ob sie in der
gleichen Sache ein Verwaltungsverfahren er6ffnet oder fortsetzt.

4In einem nachfolgenden Verwaltungsverfahren gilt das rechtliche Gehér fur

alle Tatsachen als gewahrt, die im Verfahren vor der PVS bekannt waren

und schriftlich (in Form von Stellungnahmen und Protokollen) festgehalten

wurden.

Verfahrenskosten

Das Verfahren vor der PVS ist kostenlos. Bei mutwilliger Prozessfiihrung
kénnen der antragstellenden Partei die Verfahrenskosten ganz oder
teilweise auferlegt werden.

Weitere verfahrensrechtliche Bestimmungen

Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhaltnis (Art. 34 BPG)

TKommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhdltnis keine Einigung zu
Stande, so erlasst die Post eine Verfigung. Die Post regelt die Zustandigkeit
fur den Erlass von Verflgungen.

2Das erstinstanzliche Verfahren sowie das Beschwerdeverfahren nach den
Ziffern 21 und 22 sind kostenlos, ausser bei Mutwilligkeit.

Interne Beschwerde (Art. 35 BPG)
Verfligungen der Post unterliegen der Beschwerde an die Konzernleiterin/
den Konzernleiter.

Bundesverwaltungsgericht (Art. 36 und 36a BPG)

'Die Beschwerdeentscheide der Konzernleitung kénnen beim Bundes-
verwaltungsgericht angefochten werden.

2|n Streitigkeiten Uber leistungsabhéngige Lohnanteile ist die Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht nur zuldssig, soweit sie die Gleichstellung
der Geschlechter betrifft.

3Fur Differenzen betreffend die Ergebnisse der Personalbeurteilung ist
ausschliesslich Ziffer 33 GAV anwendbar.

Zustellung wahrend Ferien oder Kurzurlaub

Fristauslosende Mitteilungen der Post an die Mitarbeitenden durfen nicht
wahrend der Ferien oder wahrend eines Kurzurlaubs zugestellt werden.

Es ist Sache der/des Mitarbeitenden, auf solche Abwesenheiten rechtzeitig
aufmerksam zu machen.
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24

25

26

30

Vorsorgliche Massnahmen/Entzug der aufschiebenden Wirkung

Der Beschwerde gegen die Verfigung einer vorsorglichen Massnahme nach
Ziffer 512 GAV kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die auf-
schiebende Wirkung entzogen werden.

Beendigung
Die Einzelheiten zum Verfahren bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses
sind im Anhang 4 geregelt.

Anwendbares Verfahrensrecht

'Die Grundsatze Uber die Gewahrung des rechtlichen Gehors sind in jedem
Fall einzuhalten.

2Auf die Verfahren nach den Ziffern 20 bis 22 ist im Ubrigen das VwVG
anwendbar.

3FUr die Verfahren vor den Vermittlungsstellen gelten der Absatz 1 sowie
die Bestimmungen der Ziffern 114 und 12.

Schlichtungskommission nach Artikel 13 Absatz 3 GIG

Allgemeines

Macht die/der Mitarbeitende einen Anspruch gestltzt auf Artikel 5 GIG
geltend (Rechtsanspruiche aufgrund einer Diskriminierung im Sinne der
Artikel 3 und 4 GIG), kann sie/er sich an die Paritatische Schlichtungskom-
mission der Post wenden.

2Die Schlichtungskommission informiert und berat die Parteien bei Streitig-
keiten, die in den Bereich des Gleichstellungsgesetzes fallen. Sie versucht,
eine Einigung herbeizufihren.

3|st bereits eine Verfligung ergangen, so ist das Schlichtungsbegehren vor
Anhebung einer Beschwerde innerhalb der Beschwerdefrist nach Artikel 50
VWVG zu stellen. Das Einreichen eines Schlichtungsbegehrens wahrt die
Rechtsmittelfrist. Misslingt der Schlichtungsversuch, so beginnt mit der
Zustellung des Protokolls die ordentliche Rechtsmittelfrist neu zu laufen.
4Das Schlichtungsverfahren ist fir das Personal der Post freiwillig. Die Post ist
verpflichtet, sich in jedem Fall auf das Schlichtungsverfahren einzulassen. Die
betroffenen Organisationseinheiten der Post sind gegendber der Prasidentin
oder dem Prasidenten zur Mithilfe verpflichtet (z. B. Gewdhrung von Aus-
kiinften und Akteneinsicht).
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32
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Zusammensetzung

Die Schlichtungskommission steht unter der Leitung einer Prasidentin oder
eines Prasidenten, welche/welcher Uber eine juristische Ausbildung und vor-
zugsweise Uber Erfahrung in Mediation verfugt. Im Weiteren gehéren der
Schlichtungskommission die sechs Mitglieder und vier Ersatzmitglieder der
Paritatischen Kommission Gleichstellung und Personlichkeitsschutz (Ziff. 141
Abs. 1 Bst. ¢. GAV Post) an. Mindestens die Halfte aller Mitglieder der
Schlichtungskommission missen Frauen sein. Es besteht Paritat zwischen
Vertreterinnen und Vertreter der Post und der Gewerkschaften. Ebenfalls
muss der Vertretung der Sprachgemeinschaften Beachtung geschenkt
werden. Die Schlichtungskommission ist weisungsungebunden.

2Die Prasidentin oder der Prasident wird von der Paritatischen Kommission
Gleichstellung und Personlichkeitsschutz der Post auf Vorschlag der/des
Gleichstellungsbeauftragten der Post ernannt. Kann keine Einigung gefunden
werden, so wird die Prasidentin oder der Prasident des Bundesverwaltungs-
gerichts um die Ernennung ersucht. Das Sekretariat der Schlichtungs-
kommission wird von der/dem Gleichstellungsbeauftragten der Post gefiihrt.
3Die Schlichtungskommission verhandelt in Dreierbesetzung. Neben der
Prasidentin oder dem Prasidenten nehmen je ein Mitglied der Post sowie der
Gewerkschaften teil. Mitglieder der Schlichtungskommission treten in den
Ausstand, wenn ein Ausstandsgrund nach Artikel 10 Absatz 1 VWVG vor-
liegt, oder wenn sie direkte Vorgesetzte oder Mitarbeitende der Antragstel-
lerin oder des Antragstellers sind. Uber den Ausstand entscheidet die Prési-
dentin oder der Prasident. Betreffen die Ausstandsgriinde die Prasidentin
oder den Prasidenten, so entscheidet ein von der Schlichtungskommission
bestimmtes Mitglied Uber den Ausstand. Falls die Prasidentin oder der
Prasident in den Ausstand treten muss, Gbernimmt dieses Mitglied fur das
hangige Verfahren den Vorsitz.

Amtsdauer
Die Amtsdauer der Prasidentin oder des Prasidenten sowie der Mitglieder
der Schlichtungskommission betragt vier Jahre. Wiederwahl ist moglich.
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Verfahren

Der Antrag fir ein Schlichtungsverfahren ist bei der/dem Gleichstellungs-
beauftragten der Post schriftlich unter Angabe der Begehren einzureichen.
Nach Eingang eines Schlichtungsbegehrens wird die Prasidentin oder der
Prasident orientiert, welche/welcher die Schlichtungskommission beruft und
die Parteien zu einer Schlichtungsverhandlung einlddt. Mindestens zwei
Mitglieder der Schlichtungskommission mussen das gleiche Geschlecht
haben wie die antragstellende Person.

2Die Verhandlung vor der Schlichtungskommission ist mindlich. Uber die
Parteiausfihrungen wird kein Protokoll gefuhrt.

3Die Parteien haben zur Schlichtungsverhandlung in der Regel persénlich zu
erscheinen. Die Prasidentin oder der Prasident kann ihnen in Ausnahme-
fallen bewilligen, sich durch eine schriftlich bevollmachtigte Person vertreten
zu lassen.

4Am Ende der Schlichtungsverhandlung wird protokollarisch festgehalten,
ob eine Einigung zu Stande gekommen ist oder nicht. Ein von den Parteien
unterzeichneter und von der Schlichtungskommission genehmigter Vergleich
hat Rechtskraft und ist wie ein Urteil vollstreckbar.

5Das Schlichtungsverfahren ist in der Regel innerhalb von 60 Tagen nach
Eingang des Schlichtungsbegehrens abgeschlossen.

Kosten

Die Kosten der Schlichtungskommission sowie des Schlichtungsverfahrens
werden von der Post getragen. Bei Mutwilligkeit kdnnen der antragstellenden
Partei die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden.

Verschwiegenheit

Die Mitglieder der Schlichtungskommission und des Sekretariats sind ver-
pflichtet, Uber die Verhandlungen in der Schlichtungskommission Verschwie-
genheit zu bewahren.
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Gestutzt auf Ziffer 80 GAV vereinbaren die GAV-Parteien:

1 Allgemeines

10 Gegenstand
In diesem Anhang werden die Einzelheiten geregelt zu den:
— Fachkommissionen (FaKo);
— Personalkommissionen (PeKo);
— abschliessend genannten Mitwirkungsgegenstanden, -graden und
-ebenen (Mitwirkungstabelle).

11 Aufwendungen fiir die Mitwirkung

Die Post unterstutzt die Mitwirkungsorgane bei der Wahrnehmung ihrer

Aufgaben. Sie gewahrt den Mitgliedern der FaKo und PeKo fur die

Besprechungen mit der Post sowie deren Vorbereitung den bengtigten

Urlaub (Vorbereitungszeit: bis halbe Sitzungszeit oder nach Vereinbarung).

2Die Post stellt folgende Infrastruktur zur Verfigung:

— Sitzungszimmer (inkl. Hilfsmittel wie Hellraumprojektor, Flipchart usw.)
soweit vorhanden und verfligbar: unentgeltlich ftr FaKo/PeKo, in
Ausnahmefillen fir die vertragschliessenden Gewerkschaften;

— Telefon, Fax, Personalcomputer, Fotokopierer: unentgeltlich im Rahmen
der Bestimmungen Uber deren private Verwendung.

2 Fachkommissionen (FaKo)
Die FaKo sind in den Geschaftsbereichen und deren Regionen sowie auf
der Ebene Konzern auf Seiten des Personals bzw. auf Seiten der vertrag-
schliessenden Gewerkschaften die zustandigen Mitwirkungsorgane.
Die GAV-Parteien legen fest, welche FaKo bestehen.
2Auf Ebene Konzern besteht eine FaKo, der Mitglieder der Gewerkschafts-
spitzen angehéren. Sie behandelt konzernweite und bereichstbergreifende
Geschéafte sowie Geschafte aus Bereichen, in denen keine FaKo besteht.
3Auf den Ebenen Regionen und Bereiche werden FaKo von den vertrag-
schliessenden Gewerkschaften aus Mitarbeitenden der betreffenden Region
oder des betreffenden Bereichs bestellt.
4Die FaKo umfassen sechs Mitglieder. Die vertragschliessenden Gewerk-
schaften konnen als Experten beiziehen:
— in der FaKo Konzern: Mitglieder FaKo Bereich oder Region;
— in den FaKo Bereich und Region: Mitglieder FaKo Konzern.
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31

32

33

Mitwirkung Anhang 7

Zusatzlich kénnen im Einverstandnis mit der zustandigen einladenden Stelle
der Post je ein Fachsekretar/eine Fachsekretarin pro Gewerkschaft als weitere
Experten an den Sitzungen der FaKo teilnehmen.

5Die FaKo werden mindestens zweimal jéhrlich von der zustdndigen Stelle
der Post zu einer gemeinsamen Sitzung eingeladen. Die FaKo kénnen
Sitzungen unter Angabe der Traktanden beantragen.

6Jede FaKo gibt sich eine Geschaftsordnung, die von der zustandigen Stelle
der Post genehmigt wird.

Personalkommissionen (PeKo)

Grundsatze

In Organisationseinheiten (OE) ab 100 Mitarbeitenden werden PeKo gewahlt.
2|n kleineren OE kann eine PeKo bestellt werden, sofern mehr als die Halfte
der aktiv wahlberechtigten Mitarbeitenden eine solche verlangt. Die Wahlen
konnen in Abweichung von den Bestimmungen Uber das Wahlverfahren

in einem vereinfachten Verfahren durchgefthrt werden.

3Die PeKo haben in der Regel funf, hochstens sieben Mitglieder; in kleine-
ren OE haben die PeKo in der Regel drei Mitglieder.

4Die PeKo konstituieren sich selbst. Dabei sind mindestens der Vorsitz und
die Stellvertretung zu bestimmen. Die/Der Vorsitzende hat bei Stimmen-
gleichheit den Stichentscheid.

Sitzungen/Zustandigkeit

Die PeKo werden jahrlich mindestens einmal von der Leitung der zustdn-
digen OE zu einer gemeinsamen Sitzung eingeladen. Die PeKo kénnen
Sitzungen unter Angabe der Traktanden beantragen.

2F(r individuelle Personalangelegenheiten sind die PeKo nicht zustandig.

Beschlussfassung

Die PeKo sind beschlussfahig, wenn die Halfte der Mitglieder anwesend ist.
Zirkularbeschlisse bedurfen der Zustimmung aller PeKo-Mitglieder.

2Die PeKo kénnen Richtlinien far die interne Organisation und die Aufga-
benverteilung unter den PeKo-Mitgliedern erlassen. Die Richtlinien bedurfen
der Genehmigung durch die Post.

Wabhlen in die PeKo
Die Einzelheiten richten sich nach dem Reglement zu den Wahlen in die PeKo.
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4  Mitwirkungstabelle (Mitwirkungsgegenstande, -grade und -ebenen)

Grad 1 = Information
Grad 2 = Mitsprache/Anhérung
Grad 3 = Mitbestimmung (Vertrag)

Ziffer GAV  Mitwirkungsgegensténde Ebenen
5
2§ .
S e N v g
w328 5 < c
2EYG S 5.8
255l |28Fg
ETTIE  |ETT|E
41 1 Geltungsbereich und Allgemeines
a. GAV Post mit Anhdngen 3
b. 111 GAV Aushilfen 3
¢ 112 Reglemente fiir besondere Personalgruppen 2
(Ausnahmen vom Geltungsbereich GAV)
d. Anwendungsbestimmungen zu GAV- §2 2
Bestimmungen
e. 12 Ausschreibung von Linien im Postautodienst: 3 2
fallweise abweichende Bestimmungen
42 2 Verhaltnis Post — Mitarbeitende
a. 20 Vorlagen fiir EAV §2 2
b. 240 Arbeitsort: Definition der Kreise in grossen 2 2
241 Stadten und der geografisch definierten Gebiete
¢ 260 Bildungsangebote 1
d. 260 Abs.4  Vom Grundsatz abweichende Arbeitszeitrege- 2
lungen bei obligatorischen Schulungsoffensiven
— wenn keine Einigung auf Ebene Bereich 3
43 3 Lohn und Zulagen
a. 321 Variable Arbeitsmarktzulage:
— Systematik 2 2
— definitive Einfiihrung 3
— bendtigte Mittel 3
b. 331 Abs.T  Abweichungen/Ausnahmen von der jéhrlichen 2

Durchfiihrung der Personalbeurteilung fiir
ganze Personalgruppen

¢. 356 Festlegung der Ansatze fir Stiickentschadigung 2
—wenn keine Einigung auf Ebene Bereich 3

d. 361 Festlegung des Teilnehmerkreises 2
(Personalgruppen) fiir Zielpramien
—wenn keine Einigung auf Ebene Bereich 3

§ nur das Erstwerk auf Ebene Gewerk-
schaften; spater FaKo Konzern
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e. Anhang2  Kennzahlensystem Poststellenleitende
bzw. 9 — Anderungen Kennzahlensystem und 2
Systematik Aufwand-/Wertpunkte
— Kollektive Einstufungsveranderungen bei 3
Anderungen des Kennzahlen- und des
Aufwand-/Wertpunktesystems
a. 450 Abs. 2 Arbeit unter voriibergehend erschwerten
Verhaltnissen: Festlegen Berechtigtenkreis
vor Ort
— wenn keine Einigung auf Ebene OE/PeKo 3
b. Ziff. 421 Regelung der Einzelheiten zu Kurzpausen 2
¢. Anhang3  Ausdehnung und Einschrénkung der ord. 2 2
Ziff. 110 Betriebszeiten
d. Anhang3  Wahl der Arbeitszeitmodelle 2 2
e. Anhang3  Generelle Einfiihrung, Ausdehnung oder 2 2
Ziff. 23 Aufhebung von Telearbeit in einzelnen Bereichen
f. Anhang3  Umsetzung der Arbeitszeitmodelle 2
Ziff. 2
g. Anhang3  Festlegen von fixer Arbeitszeit 2 2
Ziff. 3
a. 612 Sozialplan
b. Anhang 5  Einflihrung Kurzarbeit 2
Ziff. 11
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a. 7 Darlehen/Finanzielle Beitrage/
Ferienwohnungen: im Rahmen des
Personalfonds Post

b. 72 Gestrichen!

¢ 73 Massnahmen in Bezug auf Gesundheitsschutz,
Suchtpravention, Arbeitssicherheit und
Ergonomie im konkreten Fall vor Ort

d 74 Eingliederung von gesundheitlich

802

leistungsverminderten Mitarbeitenden

3

a.

Reglemente der Paritétischen Kommissionen

b. Anhang7  Reglement zu den Wahlen in die PeKo
Ziff. 33

C Geschéaftsgang, Beschaftigungsentwicklung,
Personalbestdnde

d. Wesentliche Anderungen in der Unternehmens-
struktur: Joint Ventures; Griindung von
Tochtergesellschaften; Beteiligungen; Firmen-
verkdufe; Desinvestitionen

e. Strategisches (Produkte; Standorte usw.)

f. Personalrelevante Aspekte bei Neu-, Erweite-

rungs- und Umbauten (z. B. Verpflegungs-

und Aufenthaltsrdume), Hausordnung

— grosse Bauvorhaben, wenn keine PeKo
zustandig ist

— Gestaltung Arbeitsplatze und
Arbeitsumgebung

! Die Stiftung Wohnbaufdrderung wurde per Ende 2006 aufgeldst.
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Gestutzt auf Ziffer 861 GAV vereinbaren die GAV-Parteien:
Paritatische Schlichtungskommission (PSK)
Allgemeines

Aufgabe
Die PSK ist eine standige Kommission. Sie hat die Aufgabe, die Parteien
anzuhoren und eine Einigung herbeizufthren.

Zustandigkeit

Die PSK ist insbesondere zustandig bei Streitigkeiten Gber:

a. die Anderung des GAV (Ziff. 84 GAV);

b. die Erneuerung des GAV vor oder nach Ablauf der Geltungsdauer
(Art. 38 Abs. 5 BPG);

¢. die Auslegung und Anwendung des GAV;

d. die jahrlichen Lohnverhandlungen (Ziff. 81 GAV), insbesondere den
Teuerungsausgleich (Art. 16 Abs. 3 und Art. 38 Abs. 3 BPG), und den
Inhalt eines Sozialplans (Ziff. 612 GAV; Art. 31 Abs. 4 und Art. 38
Abs. 3 BPG).

2|n Fallen nach Absatz 1 Buchstabe b kann jeder tariffahige Personalverband

die PSK anrufen.

3In Fallen nach Absatz 1 Buchstabe d hat die PSK zusatzlich zur Schlich-

tungskompetenz die Entscheidungsbefugnis als Schiedsgericht (Art. 38

Abs. 3 Satz 2 BPG); der Entscheid ist endgultig, unter Vorbehalt der

Nichtigkeitsbeschwerde an die zustandige Verwaltungsjustizbehorde aus

den Griinden nach Konkordat Gber die Schiedsgerichtsbarkeit (Art. 9 und

36 KSG analog).

Schiedsvertrag

Die GAV-Parteien kénnen vor Einleitung oder im Lauf eines Verfahrens vor
der PSK vereinbaren, dass der PSK bei den strittig gebliebenen Fragen

die Entscheidungsbefugnisse als Schiedsgericht (Art. 38 Abs. 3 Satz 3 BPG)
zukommen sollen. Der Schiedsvertrag bedarf der Zustimmung aller GAV-
Parteien.
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Organisation

Zusammensetzung

'Die PSK besteht aus zwei Mitgliedern der Post, einem Mitglied der
Gewerkschaft Kommunikation und einem Mitglied der Gewerkschaft
transfair sowie je einem Ersatzmitglied pro GAV-Partei.

2Die Prasidentin/Der Prasident der PSK wird von den GAV-Parteien gemein-
sam bestimmt. Kénnen sich die GAV-Parteien nicht einigen, so wird die
Prasidentin/der Prasident des Bundesgerichts um die Ernennung ersucht.

Amtsdauer

"Die Amtsdauer der PSK Ubersteigt die Dauer des Gesamtarbeitsvertrags
um mindestens ein Jahr.

2Die GAV-Parteien konnen die Amtsdauer zusatzlich verlangern. Tritt der
GAV ausser Kraft, ohne dass ein Nachfolge-GAV abgeschlossen wird, fihrt
die PSK die hangigen Verfahren zu Ende. Die Zustandigkeit beschrankt sich
wahrend des vertragslosen Zustands auf die Schlichtung von Streitigkeiten
Uber die Erneuerung des GAV (Art. 38 Abs. 5 BPG).

Sekretariat
Das Sekretariat der PSK wird von der Prasidentin/dem Prasidenten bestimmt.

Reglement

Die GAV-Parteien behalten sich vor, Einzelheiten in einem Reglement zu ver-
einbaren. Die PSK wird angehért und kann den GAV-Parteien nachtraglich
Anderungen vorschlagen.

Verfahren

'Die PSK versucht, in einem raschen und einfachen Verfahren eine Einigung
zwischen den GAV-Parteien herbeizufihren. Subsididr gelten die Regeln
der ZPO BE Uber das summarische Verfahren.

2Das Verfahren wird mit Eingang eines schriftlich begriindeten Gesuchs bei
der beklagten GAV-Partei oder bei den beklagten GAV-Parteien eingeleitet.
Allen Ubrigen GAV-Parteien ist gleichzeitig ein Doppel des Gesuchs zuzu-
stellen. Die Akten sind von der beklagten GAV-Partei oder den beklagten
GAV-Parteien innert zehn Tagen ab Erhalt des Gesuchs an das Prasidium
der PSK weiterzuleiten.
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3Samtliche GAV-Parteien haben innerhalb von zehn Tagen ab Erhalt des
Gesuchs ihre Antrage zu stellen und zu begrinden.

4Die PSK ladt die Prozessparteien zu einer mindlichen Verhandlung ein

und hort sie an. Samtliche Beweismittel sind spatestens an der Verhandlung
vorzulegen.

5Die PSK hat den Prozessparteien innerhalb von zwei Monaten nach Ein-
leitung des Verfahrens einen schriftlichen Lésungsvorschlag zu unterbreiten.
Der Losungsvorschlag erfordert die Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder
der Kommission. Zur Beschlussfahigkeit bedarf es der Anwesenheit aller
Mitglieder. Bei Verhinderung eines Mitglieds ist das Ersatzmitglied zu stellen.
6Lehnen die Prozessparteien den Lésungsvorschlag innert 15 Tagen nicht
ausdricklich ab, gilt er als angenommen.

7Wahrend eines Verfahrens vor der PSK ist eine Auseinandersetzung in der
Offentlichkeit zu unterlassen.

8Das Verfahren vor der PSK ist unentgeltlich. Jede Seite tragt die auf sie
entfallenden Kosten.

Kosten

Die Kosten der PSK und ihres Sekretariats werden von der Post und den
vertragschliessenden Gewerkschaften je zur Halfte getragen. Die Gewerk-
schaften sind berechtigt, ihre Kosten dem Solidaritatsbeitragsfonds
anteilmassig zu belasten.

Direkte Anrufung des Schiedsgerichts

Die GAV-Parteien kénnen vor oder nach der Anrufung der PSK vereinbaren,
dass jede Partei das Schiedsgericht direkt anrufen kann, wenn die
Streitigkeit in dessen Zustandigkeit fallt.

Schiedsgericht

Zustandigkeit

FUr Rechtsstreitigkeiten zwischen den GAV-Parteien Uber die Auslegung und
die Anwendung des GAV, die nicht vor der PSK beigelegt wurden, ist unter
Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit ein Schiedsgericht zustandig.
Zudem ist das Schiedsgericht zustandig, wenn sich die GAV-Parteien bezlg-
lich einer Streitigkeit nach Satz 1 darauf einigen, das Schiedsgericht direkt
anzurufen (Ziff. 14).
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Organisation

Zusammensetzung

"Das Schiedsgericht besteht aus drei Personen, die ad hoc bestimmt
werden. Die Mitglieder des Schiedsgerichts durfen nicht zugleich Mitglied
der PSK sein.

2Die Post einerseits und die am Verfahren beteiligten vertragschliessenden
Gewerkschaften andererseits bezeichnen je eine Schiedsrichterin oder einen
Schiedsrichter.

3Die Prasidentin/Der Prasident des Schiedsgerichts wird von den Prozess-
parteien gemeinsam bestimmt. Kénnen sie sich nicht einigen, so wird

die Prasidentin/der Prasident des Bundesgerichts um die Ernennung ersucht.

Sekretariat
Das Sekretariat des Schiedsgerichts wird von der Prasidentin/dem
Prasidenten bestimmt.

Verfahren

Die Klage wird mit der Zustellung des schriftlich begriindeten Rechtsbe-
gehrens bei der beklagten Partei oder bei den beklagten Parteien erhoben,
unter gleichzeitiger Nennung einer Schiedsrichterin oder eines Schiedsrichters.
2Die Klage ist innert 30 Tagen nach der Ablehnung eines Lésungsvorschlags
der PSK (Ziff. 12 Abs. 5) oder nach Unterzeichnung eines Schiedsvertrags
(Ziff. 14) einzureichen.

3Die beklagte Partei oder die beklagten Parteien bezeichnen innert 30 Tagen
nach Empfang der Klage ihre Schiedsrichterin oder ihren Schiedsrichter.
Innert der gleichen Frist ist auch die Klageantwort einzureichen.

4Kommt die beklagte Partei oder kommen die beklagten Parteien mit der
Bezeichnung ihrer Schiedsrichterin oder ihres Schiedsrichters in Verzug, wird
die Prasidentin/der Prasident des Bundesgerichts um die Ernennung ersucht.
5Sind beide Partei-Schiedsrichter/innen bezeichnet, soll die Prasidentin/der
Prasident des Schiedsgerichts innert 30 Tagen bestimmt werden.

6Das Schiedsgericht entscheidet in einem einfachen und raschen Verfahren.
Das Urteilsdispositiv soll innerhalb von drei Monaten nach Bestimmung

des Prasidiums vorliegen. Die Prozessparteien haben Anspruch auf eine
schriftliche Begriindung.
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7Das Schiedsgericht legt das anzuwendende Prozessverfahren selbst fest.
Die Regeln des KSG gelten sinngemass. Subsidiar gelten die Regeln der
ZPO BE.

8Der Entscheid des Schiedsgerichts ist endgultig, unter Vorbehalt der
Nichtigkeitsbeschwerde an die zustandige Verwaltungsjustizbehérde aus
den Grlnden nach Artikel 9 und 36 KSG analog.

SWahrend eines Verfahrens vor dem Schiedsgericht ist eine Auseinander-
setzung in der Offentlichkeit zu unterlassen.

Kosten

Die Kosten und Entschadigungen werden durch das Schiedsgericht festge-
setzt.
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Gestutzt auf Ziffer 92 GAV vereinbaren die GAV-Parteien:
Geltungsbereich und Allgemeines

Hoéheres Kader (Ziff. 110 GAV)

Dem hoéheren Kader angehérende Mitarbeitende sowie konzern- und
bereichsweite Spezialistinnen und Spezialisten, die bis zum In-Kraft-Treten
dieses GAV dem Beamtenrecht unterstehen, konnen wahlen, ob sie das
Arbeitsverhaltnis gestitzt auf einen EAV gemass diesem GAV oder gestutzt
auf einen obligationenrechtlichen Arbeitsvertrag fortsetzen wollen.

Verhaltnis Post — Mitarbeitende
Verhéltnis Gesamtarbeitsvertrag — Einzelarbeitsvertrag (Ziff. 20 GAV)

Grundsatze

TIm EAV flr bisherige Mitarbeitende der Post und flr bisherige Mitarbeiten-

de von Poststellenleitenden, vormals Posthalterinnen/Posthaltern, die unter

den Geltungsbereich dieses GAV fallen, wird festgehalten:
a. die per 1.1.2002 angerechnete Anstellungsdauer nach bisherigem Recht;
b. die per 1.1.2002 angerechnete Erfahrung;
c. der bisherige Beschaftigungsgrad; Besonderheiten:
ca. bei Poststellenleitenden, vormals Posthalterinnen/Posthaltern, ist die
ab 1.7.2001 effektiv erbrachte durchschnittliche Wochenarbeitszeit
massgebend;

cb. bei Teilzeitmitarbeitenden im Monats- oder Stundenlohn werden in
Fallen von schwankender Beschaftigung grundsatzlich die effektiv
geleisteten Stunden wahrend der letzten zw6lf Monate berticksich-
tigt;

d. ein allfalliger Garantiebetrag: Differenz zwischen dem garantierten Lohn
nach Ziffer 300 oder 301 und dem Betrag nach Ziffer 302, Stand nach
Anhang 1 far das Jahr 2001.

2|ndividuelle Vereinbarungen zwischen der Post und einer/einem Mitarbei-

tenden, insbesondere solche gestiitzt auf die RL 96/2000, gelten bis zum

vereinbarten Datum.
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Unbefristete Arbeitsverhaltnisse

Die unbefristeten Arbeitsverhaltnisse, die vor dem 1. Januar 2002 abge-
schlossen worden sind und (ber dieses Datum hinaus fortdauern, werden
auf der Grundlage der bisherigen Aufgaben in neurechtliche Arbeits-
verhaltnisse Uberflhrt. Die zustandige Stelle unterbreitet der/dem Mitarbei-
tenden einen schriftlichen EAV nach Ziffer 20 GAV (Art. 8 Abs. 1 BPG).
2Kommt kein schriftlicher EAV zu Stande, so kindigt die Post das bisherige
Dienstverhaltnis nach altem Recht.

3Die Ablehnung eines Angebots nach Absatz 1 gilt als wichtiger Grund fur
die Auflésung des altrechtlichen Dienstverhéltnisses.

Befristete Arbeitsverhaltnisse

1Befristete Arbeitsverhaltnisse, die vor dem 1. Januar 2002 abgeschlossen
worden sind, werden auf der Grundlage der bisherigen Aufgaben fur die
restliche Dauer mit einem EAV, gestltzt auf diesen GAV, fortgesetzt.
2Kommt kein Einvernehmen tber die Umwandlung zu Stande, untersteht
das Arbeitsverhaltnis bis zu seinem Ablauf, langstens bis 30. Juni 2002,
den Bedingungen nach altem Recht.

3Die Ablehnung eines Angebots nach Absatz 1 gilt als wichtiger Grund
fur die Auflésung des altrechtlichen Dienstverhéltnisses.

Gekiindigte Arbeitsverhaltnisse
Ist das Arbeitsverhaltnis gekiindigt und endet es nach dem 1.1.2002,
so untersteht es fur die restliche Dauer dem alten Recht.

Fehlender schriftlicher EAV

Wird einer/einem Mitarbeitenden infolge eines Versehens kein schriftlicher
EAV angeboten, so besteht ab 1.1.2002 trotzdem ein Arbeitsverhaltnis nach
neuem Recht. Dasselbe gilt, wenn der EAV wegen lang dauernder Abwesen-
heit der/des Mitarbeitenden nicht fristgerecht zugestellt und abgeschlossen
werden kann.

Treuepramie (Ziff. 230 GAV)

Der Anspruch auf das bisherige Dienstaltersgeschenk (DAG) wird bei

Mitarbeitenden mit Uber 15 und weniger als 20 Anstellungsjahren

per 1.1.2002 wie folgt bilanziert:

a. bei mehr als 15 Dienstjahren: Anzahl vollendete Monate anrechenbarer
Dienstzeit nach bisherigem Recht;
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b. pro Monat nach Buchstabe a wird 1/60 des DAG nach bisherigem Recht
(bei Vollendung von 20 Dienstjahren), abztglich 1/60 der Treuepramie
nach neuem Recht (bei Vollendung von 15 Anstellungsjahren) ausbezahlt
oder in Freizeit gutgeschrieben.

Lohn und Zulagen
Lohngarantie

Grundsatze

Far Mitarbeitende, die am 31.12.2001 in einem Arbeitsverhaltnis zur Post

oder zu einer Posthalterin/einem Posthalter gestanden sind, werden die

individuellen Bezlige (Lohn zuzlglich Ortszuschlag nach altem Recht) im

Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen betragsmassig nicht reduziert.

a. Die Lohngarantie dauert mindestens bis 31.12.2004. Uber eine Weiter-
fihrung Uber diesen Zeitpunkt hinaus wird unter Beriicksichtigung der
Entwicklungen in der Branche und der wirtschaftlichen Situation der Post
im Jahr 2004 verhandelt.

b. Mitarbeitende mit Jahrgang 1947 und élter haben wahrend der ganzen
Anstellungsdauer Anspruch auf ihre Lohngarantie.

¢. Basis der Lohngarantie bei Teilzeitmitarbeitenden im Monatslohn ist der im
EAV festgehaltene bisherige Beschaftigungsgrad (Ziff. 200 Abs. 1 Bst. cb).

d. Basis der Lohngarantie fir Mitarbeitende im Stundenlohn sind die durch-
schnittlichen Bezlige aus Grundlohn und Ortszuschlag der letzten zwolf
Monate vor dem Abschluss des EAV. In besonderen Fallen, beispielsweise
bei wesentlicher Erhdhung oder Senkung der Arbeitsleistung in den
vorangehenden Monaten oder bei nicht ausreichender Dauer des
Arbeitsverhaltnisses, wird fur die Lohngarantie auf den Durchschnitt der
entsprechend kirzeren Dauer abgestellt.

e. Wird die Beschaftigung mit Beginn des EAV oder spéater erhéht,
so besteht die Lohngarantie nur fur den Beschaftigungsgrad bzw. die
Anzahl Stunden nach Buchstaben c oder d.

Besondere Bestimmungen fiir Poststellenleitende
Die Lohngarantie gilt fur die unter Berlcksichtigung von Ziffer 40 von
der/dem Mitarbeitenden effektiv erbrachte Arbeitszeit.
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2Wenn sich fir Poststellenleitende, vormals Posthalterinnen/Posthalter,

mit der neuen Einreihung auf der Basis der Normalarbeitszeit nach Ziffer 40

GAV eine Lohnerhéhung ergibt, so muss diese fiir die Reduktion einer Uber

41 Stunden pro Woche bzw. 42 Stunden pro Woche mit Ausgleichswoche

liegenden Dienstbeteiligung genutzt werden. Die Einzelheiten sind fallweise

unter Bertcksichtigung der persénlichen Verhaltnisse zu vereinbaren.

3Die Reinigungspauschale fir Postblros wird wie folgt garantiert:

a. der Pauschalbetrag fur Arbeitsleistungen gilt als bisheriger Lohnbestand-
teil, sofern die/der gleiche Mitarbeitende die damit abgegoltenen
Leistungen im bisherigen Ausmass weiterhin erbringt;

b. zur Bestimmung des Ausmasses wird der Anspruch pro Quadratmeter
nach den bisherigen Personalvorschriften C3 in Minuten umgewandelt
und im EAV der betroffenen Mitarbeitenden (eingeschlossen bisherige
Posthalterehegattinnen und -ehegatten) festgehalten.

Arbeitsmarktzulagen und Pauschalzulage

Die/Der Mitarbeitende mit einer Lohngarantie erhalt so lange keine fixe und

variable* Arbeitsmarktzulage sowie keine Pauschalzulage, als der Betrag

der garantierten Bezlige hoher ist als:

a. das Maximum des Lohnbands, einschliesslich anrechenbarer Erfahrung,
der betreffenden Funktionsstufe;

b. zuzlglich einer allfalligen fixen und/oder variablen Arbeitsmarktzulage;

¢. zuzuglich einer allfalligen Pauschalzulage.

*ausgenommen Mitarbeitende in den Paketbasen der Paketzentren Daillens, Frauenfeld und
Harkingen; Ziffer 33 Absatz 4

Wechsel in die neue Lohnsystematik

Sobald nur noch ein geringer oder kein Differenzbetrag zwischen dem
garantierten Lohn und dem Betrag nach Ziffer 302 besteht, halten die Post
und die/der Mitarbeitende schriftlich den Zeitpunkt fest, ab dem die neue
Lohnsystematik samt Steuerung im Lohnband vollstdndig angewendet wird.

Auslaufen von Garantien nach RL 96/2000

Wenn im Einzelfall eine Garantie nach RL 96/2000 auslauft, gilt neu der fur
die entsprechende Funktion garantierte Lohn, d. h. der im Rahmen dieses
Anhangs garantierte Lohn der Funktion, die bei den damaligen Restruk-
turierungen Ubernommen worden ist und die die Garantie nach RL 96/2000
ausgeldst hat.
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Sicherheitsnetz bei freiwilligem Stellenwechsel
TFUr bisherige Mitarbeitende nach Ziffer 200 Absatz 1 wird bei freiwilliger
Ubernahme einer tiefer eingestuften Funktion in einer individuellen Verein-
barung insbesondere festgehalten:
— eine allfallige Garantie bezlglich des versicherten Verdiensts;
— die allfallige, schrittweise* Anpassung der Beziige an den neuen Lohn
(auch nach Ablauf der Garantie).
*zeitlich und/oder betragsmdssig
2|n jedem Fall wird ein im betreffenden Zeitpunkt noch bestehender
Garantiebetrag nach Ziffer 200 Absatz 1 Buchstabe d weiterhin garantiert
(Basis ist der neue Lohn).
3Betragt die Summe von vollendeten Altersjahren und vollendeten
Anstellungsjahren zum Zeitpunkt der Ubernahme der tiefer eingestuften
Funktion mindestens 75, wird der versicherte Verdienst in der Regel nicht
reduziert. Die Post kann die gesamten Pensionskassenbeitrage auf der
Differenz zwischen altem und neuem Lohn Gbernehmen.
4Bei Stellenwechseln im Fall von betriebsorganisatorischen und strukturellen
Veranderungen gehen die Bestimmungen von Anhang 5 vor.

Besondere Bestimmungen betreffend die Funktionsstufe 1

Fir bisherige Mitarbeitende, die neu in der Funktionsstufe 1 eingestuft

wadren, gelten bis 31.12.2004 in Abweichung von den Bestimmungen nach

Ziffern 302 bis 33 GAV sowie der Bestimmungen nach Ziffern 300 bis 303

folgende Grundsatze:

a. die Einstufung in der bisherigen Lohnklasse und die Lohnbetrage auf der
Basis der Lohnskala 2001 sowie der Ortszuschlag nach Beamtengesetz
bleiben bestehen; ordentliche und ausserordentliche Lohnerhéhungen
werden nicht mehr vollzogen;

b. an Stelle der Personalbeurteilung nach Ziffer 33 GAV kann die Post eine
vereinfachte Beurteilung vornehmen;

¢. von den vorstehenden Grundsatzen abweichende Regelungen kdnnen
individuell vereinbart werden, sofern sie fur die Mitarbeitende/den Mit-
arbeitenden insgesamt mindestens gleichwertig sind; darunter fallt
namentlich der Wechsel in die neue Lohnsystematik, allenfalls mit ent-
sprechender Kompensation bei allfalligen Reduktionen der Bezlige.
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Besondere Bestimmungen fiir Aufholerinnen/Aufholer

a. Mitarbeitende, deren Lohn berechnet nach der neuen Lohnsystematik
ab 1.1.2002 unter dem Lohnband liegen wirde, erhalten per 1.1.2002
eine Lohnerh6hung von mindestens 4 % (ausgehend vom Lohn nach
neuer Lohnsystematik auf der Basis fur das Jahr 2002). Ab 1.1.2002
muss der Lohn mindestens den untersten Punkt des Lohnbands
der betreffenden Funktionsstufe (ohne Berlcksichtigung der nutzbaren
Erfahrung und der Leistung) erreichen.

b. Mitarbeitende, deren Lohn am 1.1.2002 nach Berlcksichtigung der nutz-
baren Erfahrung unter dem Lohnband liegt, werden schrittweise ins
Lohnband gefuhrt. Die Schritte erfolgen jeweils per 1. Januar und 1. Juli.
Die Post gibt der/dem Mitarbeitenden bei Abschluss des EAV bekannt,
welche Schritte geplant sind.

c. Die/Der Mitarbeitende muss sich spatestens am 1.7.2003 im Lohnband
befinden.

d. Mit Erreichen des Lohnbands werden die Lohne nach den vereinbarten
Regelungen nach Ziffer 81 GAV in Verbindung mit Ziffer 307 Absatz 6
GAV gesteuert.

Besondere Bestimmungen fiir die Einstufung der Poststellenleitenden

Bisherige Postbiiros und bisherige Postamter
Aufgehoben mit Vereinbarung «Umsetzung Projekt Ymago»
vom 14. Marz 2007.

Uberfiihrung von 1-P-Stelleninhaberinnen/-inhabern

1Bis zur Realisierung der 1-P-Stellen* gelten fur die bisherige Stellen-

inhaberin/den bisherigen Stelleninhaber die arbeitsrechtlichen Bedingungen

flr 2-P-Poststellen*.

2Stellenleitende mit Jahrgang 1945 oder élter, die eine als 1-P bezeichnete

Stelle fuhren, kdnnen zwischen folgenden Alternativen wahlen:

a. 1-P-Stelle wie vorgesehen als Filiale, Hausservice oder PostMobil
Ubernehmen;

b. Wechsel in eine andere Funktion (z. B. Leitung einer 2-P-Poststelle);

¢. berufliche Laufbahn in ihrer 1-P-Stelle zu den arbeitsrechtlichen
Bedingungen beenden, wie sie fur 2-P-Poststellen gelten.

*Terminologie Stand April 2001
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Variable Arbeitsmarktzulage (Ziff. 321 GAV)

Das Jahr 2002 gilt als Versuchsperiode.

2Bej der versuchsweisen Einfihrung der variablen Arbeitsmarktzulage haben

die FaKo Bereich bzw. Region sowie die FaKo Konzern das Recht auf

Mitsprache/Anhérung (Grad 2).

3Bei der definitiven Einfihrung der variablen Arbeitsmarktzulage auf Grund

der Erkenntnisse aus der Versuchsphase hat die FaKo Konzern das Recht auf

Mitbestimmung (Grad 3). Die Ablehnung eines Projekts auf Ebene FaKo

Konzern bedarf einer sachbezogenen Begriindung.

4Unabhangig von diesen Versuchen gilt folgende Sonderregelung:

a. die Mitarbeitenden der Paketbasen (inkl. Vinologpersonal) in den Paket-
zentren Daillens, Frauenfeld und Harkingen haben mit In-Kraft-Treten
dieses GAV Anspruch auf eine variable Arbeitsmarktzulage von
CHF 1200.- pro Jahr;

b. dieser Anspruch ist befristet bis zum 31.12.2003; eine mogliche Weiter-
fUhrung wird im Rahmen der variablen Arbeitsmarktzulage (Ziff. 321 GAV)
geregelt.

Abgeltung fir wegfallende Zulagen

Die Zulagen fur unregelmassige Schichtung und fur das Flihren von Motor-
fahrzeugen fallen weg. Sie werden in den Jahren 2002 und 2003 mit je
einer einmaligen Pauschale wie folgt abgegolten: 2002: 100 % und 2003:
50 %.

2Der Anspruch besteht nur, wenn die Voraussetzungen fur einen Bezug
nach altem Recht weiterhin gegeben sind. Ob dies der Fall ist, wird jeweils
Ende Marz festgestellt.

3Basis fur die Berechnung der individuellen Pauschale bilden die durch-
schnittlichen Bezlige im Jahr 2001. Die Auszahlung erfolgt im Juni fur das
laufende Jahr.
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Uberfithrungsbestimmungen Anhang 9

Versicherter Verdienst (Ziff. 381 GAV)

1Bei Mitarbeitenden mit Lohngarantie wird der versicherte Verdienst auf der
Basis des garantierten Lohns einschliesslich Ortzuschlag nach altem Recht
berechnet.

2Bej Poststellenleitenden, vormals Posthalterinnen/Posthaltern, sind die
Stunden zwischen der Normalarbeitszeit nach Ziffer 40 GAV und 48 Stunden
pro Woche zu 65 % versichert. Diese Stunden bleiben bei einer Reduktion
des Beschaftigungsgrads weiterhin so versichert. Die Pensionskassenbeitrdge
werden von der Post und den Mitarbeitenden je zur Halfte getragen.

3Die bisher fir Wagenfihrerinnen/Wagenfuhrer im Sachentransportdienst
ausgerichtete jahrliche Zulage von CHF 2400.- in Lohnklasse 7 wird versi-
chert; der Einkauf dieses Betrags in die Pensionskasse geht zu Lasten der
Post.

Arbeitszeit, Ferien und Urlaub

Arbeitszeit Poststellenleitende

Wer mehr als die Normalarbeitszeit nach Ziffer 40 GAV erbringt, wird wie

folgt auf die Normalarbeitszeit zurtickgefuhrt:

— die dannzumal geltende Normalarbeitszeit bzw. die gesamtarbeits-
vertraglich geregelte Hochstarbeitszeit fur Poststellenleitende muss
spatestens am 1.7.2007 erreicht sein;

— pro Jahr kdnnen hdchstens sechs Stunden der wochentlichen Arbeitszeit
abgebaut werden.

Mehrfachbeschaftigungen

Wahrend einer Ubergangsfrist bis Ende 2004 sind mehrere Beschaftigungen
bei der Post bis zu einer Gesamtarbeitszeit von hdchstens 48 Stunden pro
Woche zuldssig.
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Differenzen Post - Mitarbeitende
Pflichtverletzungen

Laufende Disziplinarverfahren vor Erlass einer Verfiigung

TLaufende Disziplinarverfahren nach altem Recht, die noch nicht zu einer

Verfiigung geflihrt haben, werden ab In-Kraft-Treten dieses GAV nach

neuem Recht weitergefiihrt. Die mdglichen Massnahmen richten sich nach

Ziffer 51 GAV. Dabei darf die/der Mitarbeitende nicht schlechter gestellt

werden als nach altem Recht.

2Hinsichtlich der Ziffern 512 und 513 GAV sind folgende Vorgaben

einzuhalten:

— beabsichtigt die Post, eine vorsorgliche Massnahme nach Ziffer 512 GAV
zu verfugen, gibt sie der/dem Mitarbeitenden Gelegenheit, modifizierte
Antrage zu stellen;

— beabsichtigt die Post eine Auflésung des Arbeitsverhéltnisses nach Ziffer
124 Anhang 4, legt sie den Fall der zustandigen PVS zur Beurteilung
vor; will sich die/der Mitarbeitende nicht am Verfahren beteiligen,
so verfugt die Post die Auflésung des Arbeitsverhaltnisses.

Hangige Beschwerden aus Disziplinarverfahren nach altem Recht
Bei hdngigen Beschwerden nach altem Recht gibt die Instruktionsbehérde
den Parteien Gelegenheit, modifizierte Antrage nach neuem Recht zu
stellen.

Rechtskraftige Disziplinarentscheide nach altem Recht
Fur Disziplinarentscheide nach altem Recht lauft die Frist von drei Jahren
analog Ziffer 511 Absatz 2 GAV ab Eintritt der Rechtskraft.

Personalkommissionen (Ziff. 3 Anhang 7)
Bis die neuen PeKo bestellt sind, werden deren Funktionen von den beste-
henden Mitwirkungsorganen wahrgenommen.



Dieser GAV erscheint in
deutscher, franzosischer und
italienischer Sprache. Grundlage
fur die Verhandlungen war die
deutsche Fassung.

Der GAV kann bei den Vertrags-
parteien bezogen werden.

Ausgabe Januar 2010






	Gesamtarbeitsvertrag der Post
	Gesamtarbeitsvertrag
	Vertragsparteien
	Gewerkschaft Kommunikation
	transfair
	Die Schweizerische Post
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungen und Begriffe 5
	1 Geltungsbereich und Allgemeines 7
	2 Verhältnis Post – Mitarbeitende 10
	3 Lohn und Zulagen 18
	4 Arbeitszeit, Ferien und Urlaub 31
	5 Differenzen Post – Mitarbeitende 37
	6 Beendigung des Arbeitsverhältnisses; S
	7 Soziales 40
	8 Verhältnis Post – Gewerkschaften  (Soz
	9 Schlussbestimmungen 46
	A1 Anhang 1 
	Lohn und Zulagen  49
	 A2 Anhang 2   
	Funktionenraster 57
	A3 Anhang 3   
	Arbeitszeit 61
	 A4 Anhang 4 
	Beendigung des Arbeitsverhältnisses 72
	A5  Anhang 5   
	Sozialvereinbarung 81
	A6  Anhang 6  
	Streitigkeiten zwischen der Post und ein
	 A7 Anhang 7  
	Mitwirkung 92
	A8  Anhang 8  
	Schlichtungs- und Schiedsinstanzen 97
	A9  Anhang 9 
	Überführungsbestimmungen 102
	Abkürzungen und Begriffe
	1 Geltungsbereich und Allgemeines
	10 Geltungsbereich
	11 Ausnahmen vom Geltungsbereich
	110 Höheres Kader
	111 Aushilfen
	112 Weitere Personalgruppen
	12 Abweichende GAV-Bestimmungen
	13 Übertragung von Betriebsteilen an Dri
	130 Übertragung von Betriebsteilen an Dr
	131 Verträge mit Personalverleihfirmen
	14 Gleichstellung und Persönlichkeitssch
	140 Grundsätze
	 141 Umsetzung
	2 Verhältnis Post – Mitarbeitende
	20 Verhältnis Gesamtarbeitsvertrag – Ein
	21 Arbeitsverhältnis
	210 Stellenausschreibungen
	211 Probezeit
	212 Befristete Arbeitsverhältnisse
	213 Jobsharing
	214 Berechnung der Anstellungsdauer
	22 Rechte und Pflichten
	220 Sorgfalts- und Treuepflicht
	221 Verschwiegenheit
	222 Annahme von Geschenken
	223 Nebenerwerb
	224 Arbeitszeugnis/Arbeitsbestätigung
	225 Rechte an Erfindungen und anderen im
	226 Persönlichkeitsschutz/Datenschutz
	23 Treueprämie und Fringe Benefits
	230 Treueprämie
	231 Fringe Benefits
	24 Arbeitsort
	240 Ortschaft oder Kreis
	241 Geografisch definiertes Gebiet
	242 Vorübergehende Änderung der Aufgaben
	243 Dauernde Änderung der Aufgaben oder 
	244 Dienstwohnung
	245 Umzugskosten
	25 Arbeitsmittel und Auslagenersatz
	250 Arbeitsmittel
	251 Ersatz von berufsbedingten Auslagen
	252 Postbekleidung
	26 Weiterbildung
	260 Grundsätze
	261 Leistungen der Post
	262 Rückzahlungsverpflichtung
	3 Lohn und Zulagen
	30 Lohn
	300 Entlöhnung
	301 Gleichstellung
	302 Lohnsystematik
	303 Funktionenraster mit Funktionentabel
	304 Erfahrung
	305 Lohnband und Leistung
	306 Lohnfindung
	307 Leistungshonorierung
	31 Lohnskala
	32 Arbeitsmarkt
	320 Fixe Arbeitsmarktzulage
	321 Variable Arbeitsmarktzulage
	33 Personalbeurteilung
	330 Zweck
	331 Durchführung
	 332 Beanstandung bei der Ombudsstelle
	34 Stellvertretung und Ablösung
	340 Stellvertretung
	341 Ablösung
	35 Zulagen
	350 Sozialzulagen
	 3500 Familienzulagen und ergänzende Lei
	 3501 Familienzulage bei Invalidität und
	3502 Geburts- und Adoptionszulage
	351 Nachtzulage
	352 Sonntagszulage
	353 Pikettzulage
	354 Sonderzulage
	355 Einzelfallzulage
	356 Stückentschädigung
	36 Prämien
	360 Grundsatz
	361 Ziel-Prämie
	362 Top-Prämie
	37 Lohnfortzahlung
	370 Lohnfortzahlung bei Krankheit, Unfal
	 3700 Grundsätze
	3701 Lohnfortzahlung während der Probeze
	3702 Leistungen bei Berufsunfällen und B
	3703 Unfallversicherung
	371 Anrechnung von Leistungen obligatori
	 372 Lohnfortzahlung bei Militär-, Zivil
	373 Lohnanspruch bei Teilinvalidität/Umg
	374 Zahlung im Todesfall
	38 Berufliche Vorsorge
	380 Pensionskasse
	 381 Versicherter Verdienst
	4 Arbeitszeit, Ferien und Urlaub
	40 Arbeitszeit (Normalarbeitszeit)
	41 Besondere Arbeitszeit
	410 Überzeit
	4100 Definition und Grundsätze
	 4101 Ausgleich von Überzeit
	4102 Überzeit bei Teilzeitbeschäftigung
	411 Nachtarbeit
	412 Pikett
	42 Pausen, Arbeitsunterbrechungen; Kurzp
	420 Pausen und Arbeitsunterbrechungen
	421 Kurzpausen
	43 Ferien
	430 Ferienanspruch
	431 Ferienbezug
	44 Sonn- und Feiertage/Ruhetage
	45 Urlaub
	450 Bezahlter Urlaub
	451 Mutterschaftsurlaub
	 452 Unbezahlter Urlaub
	4520 Grundsatz
	4521 Mutterschaft/Vaterschaft
	5 Differenzen Post – Mitarbeitende
	50 Beizug einer Vertrauensperson
	51 Pflichtverletzungen
	510 Vorgehen; Verwarnung
	511 Leistungs- und Verhaltensänderungen
	512 Vorsorgliche Massnahmen
	513 Entlassung
	52 Streitigkeiten
	6 Beendigung des Arbeitsverhältnisses; S
	60 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
	61 Sozialvereinbarung und Sozialplan
	 610 Grundsatz
	611 Sozialvereinbarung
	612 Sozialplan
	7 Soziales
	70 Soziale Einrichtungen
	700 Personalverpflegung
	701 Sozialberatung
	702 Kinderbetreuung
	703 Vorbereitung auf den Ruhestand
	704 Freizeiteinrichtungen
	71 Unterstützung
	72 Wohnbauförderung
	73 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
	74 Eingliederung
	8 Verhältnis Post – Gewerkschaften (Sozi
	80 Mitwirkung
	800 Grade der Mitwirkung
	 8000 Mitbestimmung (Grad 3)
	8001 Mitsprache/Anhörung (Grad 2)
	8002 Information (Grad 1)
	801 Mitwirkung auf den Ebenen Betrieb, R
	802 Paritätische Kommissionen
	803 Verschwiegenheitspflicht
	81 Lohnverhandlungen
	82 Solidaritätsbeiträge
	820 Grundsätze
	821 Inkasso
	83 Durchsetzung des GAV
	84 Verhandlungsbereitschaft
	85 Arbeitsfriede
	86 Konfliktbewältigung, Schlichtungs- un
	860 Konfliktbewältigung unter den GAV-Pa
	861 Paritätische Schlichtungskommission 
	9 Schlussbestimmungen
	90 In-Kraft-Treten, Geltungsdauer, Kündi
	91 Vertragsloser Zustand
	92 Überführungsbestimmungen
	93 Aufhebung bisherigen Rechts
	Vertragsparteien
	Die Schweizerische Post
	Gewerkschaft Kommunikation
	transfair Christliche Gewerkschaft Servi
	A1  Lohn und Zulagen (Werte 2010)
	1 Lohn
	 11 Lohnbänder
	110 Bandbreiten
	111 Bandanstieg für alle Kategorien
	112 Vereinfachtes Schema Lohnband
	12 Lohnskala, Stand 2010
	13 Pauschalzulage
	2 Fixe Arbeitsmarktzulage
	3 Stellvertretungszulagen
	31 Versicherte Stellvertretungszulage
	32 Nicht versicherte Stellvertretungszul
	320 Tagespauschale nach Ziffer 340 Absat
	321 Tagespauschale nach Ziffer 340 Absat
	322 Gemeinsame Bestimmungen
	4 Zulagen
	40 Sozialzulagen
	400 Familienzulagen und ergänzende Leist
	401 Geburts- und Adoptionszulage
	41 Nachtzulage
	42 Sonntagszulage
	42a Regelmässige Nacht- und Sonntagsarbe
	43 Pikettzulage
	44 Sonderzulage
	45 Einzelfallzulage
	5 Prämien
	50 Ziel-Prämie
	51 Top-Prämie
	6 Treueprämie
	7 Pauschalen in geografisch definiertem 
	70 Wegzeitgutschrift
	71 Fahrkosten
	72 Auswärtige Mahlzeiten
	8 Spesen
	80 Auswärtige Mahlzeiten auf Geschäftsre
	81 Übernachtung
	82 Kilometerentschädigung bei Benutzung 
	83 Mitarbeitende im Fahrdienst Personen-
	A2  Funktionenraster
	1 Grundsätze
	2 Besondere Bestimmungen für Poststellen
	3 Funktionentabelle  (Funktionsbereiche,
	A3  Arbeitszeit
	1 Arbeitszeitgestaltung
	10 Grundsätze
	11 Einsatzbereich Administration
	110 Ordentliche Betriebszeit
	111 Ausserordentliche Betriebszeit
	12 Einsatzbereich Produktion
	2 Arbeitszeitmodelle
	 20 Gleitende Arbeitszeit (Glaz)
	21 Jahresarbeitszeit
	210 Grundsatz
	 211 Rahmenbedingungen
	22 Zeitsparmodell
	23 Alternierende Telearbeit
	230 Grundsatz
	231 Rahmenbedingungen
	24 Teilzeit mit Beschäftigungsrahmen
	240 Grundsätze
	241 Inhalt des EAV
	3 Fixe Arbeitszeit
	4 Unbezahlter Urlaub
	5 Arbeitszeitliche Bestimmungen für einz
	51 Anwendbarkeit nach Bereichen
	52 Anwendbarkeit nach Personalgruppen be
	6 Liste der Feiertage
	60 Feiertage mit Sonntagszulage ganze Sc
	61 Feiertage nach Kantonen (mit oder ohn
	A4  Beendigung des Arbeitsverhältnisses
	1 Beendigung und Auflösung
	10 Beendigung (Art. 10 BPG)
	100
	101
	102
	11 Auflösung befristeter Arbeitsverhältn
	12 Auflösung unbefristeter Arbeitsverhäl
	120
	121
	122
	 123 
	 124 
	125
	2 Formvorschriften (Art. 13 BPG)
	20 
	21
	22
	3 Folgen bei Verletzung der Bestimmungen
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	4 Massnahmen bei Auflösung des Arbeitsve
	40 
	41
	410
	 4100
	 4101
	4102
	4103
	 4104
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	5 Gesetzestexte
	50 Bestimmung aus dem Bundespersonalgese
	Artikel 3 BPG Arbeitgeber
	51 Bestimmungen aus dem Obligationenrech
	510 Artikel 336 OR Missbräuchliche Kündi
	511 Artikel 336c OR Kündigung zur Unzeit
	a) Durch den Arbeitgeber 
	512 Artikel 336d OR Kündigung zur Unzeit
	b) Durch den Arbeitnehmer
	52 Bestimmungen aus dem Gleichstellungsg
	520 Artikel 3 GlG Diskriminierungsverbot
	521 Artikel 4 GlG Diskriminierung durch 
	522 Artikel 10 GlG Kündigungsschutz
	A5  Sozialvereinbarung
	1 Allgemeines
	10 Ziel und Zweck
	11 Betriebsorganisatorische und struktur
	12 Massnahmen
	2 Zumutbarkeit anderer Stellen
	20 Individuelle Einigung über die Zumutb
	21 Fehlen einer Einigung über die Zumutb
	22 Förderung der Mobilität innerhalb der
	3 Ablehnung zumutbarer Stellenangebote
	4 Misserfolg der Massnahmen
	A6  Streitigkeiten zwischen der Post und
	1 Paritätische Vermittlungsstellen
	10 Allgemeines
	100 Aufgabe
	101 Sachliche Zuständigkeit
	102 Anzahl und Sitz
	11 Organisation
	110 Zusammensetzung
	111 Amtsdauer
	112 Sekretariat
	113 Kosten der Vermittlungsstellen
	114 Zusammensetzung im Einzelfall
	115 Reglement
	12 Verfahren
	120 Einleitung
	121 Inhalt des Gesuchs
	122 Einladung zur Verhandlung
	123 Verhandlung
	124 Lösungsvorschlag
	125 Nichteinigung
	126 Abschluss des Verfahrens
	127 Vertrauensperson
	128 Verhältnis zum Verwaltungsverfahren
	 129 Verfahrenskosten
	2 Weitere verfahrensrechtliche Bestimmun
	20 Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhält
	21 Interne Beschwerde (Art. 35 BPG)
	22 Bundesverwaltungsgericht (Art. 36 und
	23 Zustellung während Ferien oder Kurzur
	24 Vorsorgliche Massnahmen/Entzug der au
	25 Beendigung
	26 Anwendbares Verfahrensrecht
	3 Schlichtungskommission nach Artikel 13
	30 Allgemeines
	31 Zusammensetzung
	32 Amtsdauer
	33 Verfahren
	34 Kosten
	35 Verschwiegenheit
	A7  Mitwirkung
	1 Allgemeines
	10 Gegenstand
	11 Aufwendungen für die Mitwirkung
	2 Fachkommissionen (FaKo)
	3 Personalkommissionen (PeKo)
	30 Grundsätze
	31 Sitzungen/Zuständigkeit
	32 Beschlussfassung
	33 Wahlen in die PeKo
	4 Mitwirkungstabelle (Mitwirkungsgegenst
	A8  Schlichtungs- und Schiedsinstanzen
	1 Paritätische Schlichtungskommission (P
	10 Allgemeines
	100 Aufgabe
	101 Zuständigkeit
	 102 Schiedsvertrag
	11 Organisation
	110 Zusammensetzung
	111 Amtsdauer
	112 Sekretariat
	113 Reglement
	12 Verfahren
	13 Kosten
	14 Direkte Anrufung des Schiedsgerichts
	2 Schiedsgericht
	20 Zuständigkeit
	21 Organisation
	210 Zusammensetzung
	211 Sekretariat
	22 Verfahren
	23 Kosten
	A9  Überführungsbestimmungen
	1 Geltungsbereich und Allgemeines
	10 Höheres Kader (Ziff. 110 GAV)
	2 Verhältnis Post – Mitarbeitende
	20 Verhältnis Gesamtarbeitsvertrag – Ein
	200 Grundsätze
	201 Unbefristete Arbeitsverhältnisse
	202 Befristete Arbeitsverhältnisse
	203 Gekündigte Arbeitsverhältnisse
	204 Fehlender schriftlicher EAV
	21 Treueprämie (Ziff. 230 GAV)
	3 Lohn und Zulagen
	30 Lohngarantie
	300 Grundsätze
	301 Besondere Bestimmungen für Poststell
	302 Arbeitsmarktzulagen und Pauschalzula
	303 Wechsel in die neue Lohnsystematik
	304 Auslaufen von Garantien nach RL 96/2
	305 Sicherheitsnetz bei freiwilligem Ste
	306 Besondere Bestimmungen betreffend di
	31 Besondere Bestimmungen für Aufholerin
	32 Besondere Bestimmungen für die Einstu
	320 Bisherige Postbüros und bisherige Po
	321 Überführung von 1-P-Stelleninhaberin
	33 Variable Arbeitsmarktzulage (Ziff. 32
	34 Abgeltung für wegfallende Zulagen
	35 Versicherter Verdienst (Ziff. 381 GAV
	4 Arbeitszeit, Ferien und Urlaub
	40 Arbeitszeit Poststellenleitende
	41 Mehrfachbeschäftigungen
	5 Differenzen Post – Mitarbeitende
	50 Pflichtverletzungen
	500 Laufende Disziplinarverfahren vor Er
	501 Hängige Beschwerden aus Disziplinarv
	502 Rechtskräftige Disziplinarentscheide
	6 Personalkommissionen (Ziff. 3 Anhang 7




